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Anträge der Kommission
Goldparität

Kenntnisnahme vom Bericht.

Nationalbank
Mehrheit

Eintreten.
Minderheit l

(Stich, Berger-Zürich, Bussey, Grütter, Sandoz,
Schlegel, Weber Max)

Rückweisung an den Bundesrat, mit dem Auftrag,
den eidgenössischen Räten sofort ein erweitertes Noten-
bankinstrumentarium vorzuschlagen, das diese Mass-
nahme ebenfalls enthalten kann.

Minderheit II
(Biel Walter, Suter)

Nichteintreten.

Baumarkt
Mehrheit

Eintreten.
Minderheit

(Suter, Biel Walter)
Rückweisung an den Bundesrat.

Antrag Schwarzenbach
Nationalbank

Rückweisung an den Bundesrat.

Propositions de la commission
Parité-or du franc

Le Conseil prend acte du rapport.

Banque nationale suisxe
Majorité

Passer à la discussion des articles.

Minorité I
(Stich, Berger-Zürich, Bussey, Cìriitter, Sando/,

Schlegel, Weber Max)
Renvoyer au Conseil fédéral en lui demandant de

proposer immédiatement aux Chambres fédérales de
conférer à la Banque nationale des moyens d'action
plus étendus qui pourraient également tenir compte de
cette mesure.

Minorité II

(Biel Walter, Suter)
Ne pas entrer en matière.

Marché de la construction
Majorité

Passer à la discussion des articles.

Minorité
(Suter, Biel Walter)

Renvoi au Conseil fédéral.

Proposition Schwarzenbach
Banque nationale suisse

Renvoi au Conseil fédéral.

Berichterstattung — Rapports généraux

Cadruvi, Berichterstatter: Es ist wohl etwas viel
verlangt, zu dieser Zeit noch ein längeres Eintretens-
referat anhören zu müssen, aber wir sind dies der Sache
schuldig. Wie Ihnen der Herr Präsident bereits mitge-
teilt hat, besteht die Absicht, die Eintretensdebatte mit
Bezug auf alle drei Vorlagen einheitlich und gleieh/,ei-
tig durchzuführen, weil die Massnahmen sachlich und
ihrem Ziele nach zusammengehören.

Ich möchte noch eine kur/.e Vorbemerkung voraus-
schicken. Die ganze Vorbereitung aller drei Vorlagen
durch die Kommission musste auf die Zeit konzentriert
werden, während der eigentlich die Arbeit im Rate zu
verrichten gewesen wäre. Unsere Kommission hat sich
alle Mühe gegeben, ihre Aufgabe trotzdem zu erfüllen,
aber ich möchte sagen: es geschah unter Bedingungen,
die man als aussergewöhnlich bedenklich bezeichnen
muss. Ich möchte annehmen, dass diese Art der Vorbe-
reitung von wichtigen Geschäften nicht Schule mache;
abgesehen davon, dass nicht alle Politiker auch gerade
noch Elefanten sind.

Nun zur Sache. In der Oeffentlichkeit sind in den
letzten Jahren in regelmässigen Abständen über die
Passivität unserer staatlichen Konjunkturpolitik harte
Worte gefallen. Diese Vorwürfe richteten sich insbe-
sondere auch an die Adresse des Parlamentes, das den
bescheidenen Anläufen des Bundesrates nicht gefolgt
sei. Man zitierte zum Beweise dieser Sünden des Parla-
mentes namentlich das Exportdepot und die Revision
des Notenbankgesetzes.

Es kann nun nicht unsere Aufgabe sein, die jetzt zu
behandelnden Vorlagen des Bundesrates zu einer nach-
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träglichen Rechtfertigung unseres eigenen Verhaltens
zu benützen, etwa in der Absicht, nachzuweisen, dass
auch eine gesetzliche Regelung des Instrumentariums
der Nationalbank oder ein Exportdepot die Abwehr
von Teuerung und Inflation nicht entscheidend hätten
verstärken können, dass wir also insoweit nichts Aus-
schlaggebendes versäumt haben. Es geht vor allem
darum, die Situation, die Herr Purgier vor einigen
Tagen zutreffend als eine Konfliktsituation bezeichnete,
nüchtern zu analysieren, buchstäblich «ins Auge zu
fassen» und anschliessend jene Massnahmen anzuord-
nen, die rechtlich zulässig und politisch, wirtschaftlich
und sozial notwendig sind. Alles andere wäre Literatur
und Spielerei.

Verbleiben wir schon in den Vorbemerkungen einen
kurzen Augenblick bei diesen faktischen und recht-
lichen Möglichkeiten, von Staates wegen Konjunktur-
politik zu betreiben - auch klassische liberale Theore-
tiker haben jedenfalls in den letzten Jahrzehnten die
Notwendigkeit einer derartigen staatlichen Intervention
in ausserordentlichen Situationen und im allgemeinen
Interesse des Landes bejaht — und bekennen wir so-
fort, dass wir zu ihrer Mehrung und zu ihrer Verstär-
kung auch nach 1965 wenig — ich möchte sagen; zu
wenig — vorgekehrt haben. Wir dürfen nicht behaup-
ten, unsere praktischen Vorkehren zur Abwehr der
Inflation seien sehr wirksam und erfolgreich gewesen,
und wir dürfen uns auch nicht bloss damit herausreden,
es hätte uns an Instrumenten gefehlt. Wir hätten die
Pflicht und die Möglichkeit gehabt, die Waffen früher
und besser zu schmieden; wenigstens in dem Sinne, dass
wir die verfassungsmässige Ordnung bereinigt und für
effektive Massnahmen im Rahmen einer aktiven Kon-
junkturpolitik bereitgestellt hätten. So vollziehen wir
auch juristisch laufend Eiertänze unter dem Schütze
von Notrecht, ohne die Zeit zu nutzen, verfassungs-
rechtlich Ordnung zu schaffen, damit wir auf ihrer
Grundlage eine künftige Politik der Stabilität inaugurie-
ren und auch effektiv betreiben zu können.

Nach diesem — wie es mir scheint, fälligen —
Confiteor möchte ich, ohne die Ausführungen in der
Botschaft des Bundesrates vom 29. Mai 1971 zu wie-
derholen, die Gründe gerafft darstellen, von denen sich
der Bundesrat und anschliessend auch die Kommission
bei Kenntnisnahme vom Aufwertungsbeschluss haben
leiten lassen.

Zur Beschwichtigung einer bereits angerichteten
Konfusion möchte ich festhalten, dass auch der Bun-
desrat die währungspolitischen Ueberlegungen in den
Vordergrund stellt, ohne zu vergessen, beizufügen, die
Frankenaufwertung erscheine auch konjunkturpolitisch,
aber nicht im Hinblick auf Nahziele als gerechtfertigt,
und ferner, dass er auch künftig am Grundsatz der
Stabilität der Währung festhalten will.

Die dramatischen Ereignisse der letzten Zeit — ich
möchte sagen: es war ein währungspolitischer Hitch-
cock — können Sie in aller Länge und Breite in der
Botschaft nachlesen; ich möchte darauf verzichten, dies
alles zu wiederholen.

Zu Beginn des Monats Mai dieses Jahres setzte sich
ein beängstigender Strom von Geldern nach Deutsch-
land in Bewegung. Die Bundesbank hatte an zwei Ta-
gen, nämlich am 4. und 5. Mai, über zwei Milliarden
Dollar zu übernehmen, wobei sich bedeutende Bewe-
gungen innert Stunden vollzogen. Auch international

gesehen, war die Währungsordnung damit ganz bös ins
Wanken geraten; auch die Schweiz konnte sich direkten
und indirekten Auswirkungen dieser Ereignisse nicht
entziehen. Die langfristigen schweizerischen Gelder und
jene Gelder, die von der Schweiz aus verwaltet wurden,
verspürten plötzlich das grosse Heimweh nach dem
Mutterland, dessen relativ niedrige Zinse früher keinen
Anreiz geboten hatten. Man suchte in der Schweiz
langfristige Anlagen in Wertschriften und Liegenschaf-
ten (was vor allem auch im Hinblick auf den Bauwirt-
schaf tsbeschluss zu notieren ist). Unsere ohnehin besser
dotierten Emissionen hatten regelmässig brillante Er-
folge. Daneben entwickelte sich ausserhalb der Banken
und ausserhalb der von ihnen eingegangenen Verpflich-
tungen mit Bezug auf den Kreditzuwachs ein grauer
Markt, der vermutlich eine gesetzliche Ordnung in glei-
cher Weise beeinträchtigt hätte wie eine vertragliche
Regelung unter unseren Bankinstituten.

So griff die internationale Währungsspekulation und
-Unordnung auch auf unser Land über, dessen Geld auf
der ganzen Welt den Ruf einer festen, stabilen Währung
genoss. Unsere Notenbank musste vom l. April bis
5. Mai Dollars im Gegenwert von rund 6 Milliarden
Franken vom Markt übernehmen. Am 5. Mai 1971 flös-
sen ihr innerhalb von winzigen 30 Minuten Dollars im
Gegenwert von 2,6 Milliarden Franken zu. (Herr Bun-
desrat Celio hat im Ständerat zutreffend bemerkt,
dass auch andere Leute über gut funktionierende Tele-
fonverbindungen verfügen.) In dieser Situation ent-
schloss sich die Nationalbank die Interventionen am
Devisenmarkt bis auf weiteres einzustellen, weil es für
sie nur eine Devise gab, nämlich «Schalter zu!».

Im Lichte dieser Situation haben wir den Beschluss
des Bundesrates, der ihm, nach seinem eigenen Bekennt-
nis, keineswegs leicht gefallen ist, zu würdigen. Er hatte
davon auszugehen, dass die Devisenspekulation in kei-
neswegs leicht zu nehmenden Formen und mit Vehe-
menz gegen unsere Währung und damit gegen unsere
Wirtschaftsordnung vorzustossen begann.

Das Verhalten der Deutschen Regierung und ge-
wisse Geschehnisse innerhalb der EWG waren für un-
sere internen Entschlüsse ebenfalls von Relevanz. Ich
erwähne vor allem die Zulassung von Devisentrans-
aktionen zu freien Wechselkursen in der Bundesrepu-
blik und in Holland. Es ist leicht auszudenken, was bei
uns eine mit Recht befürchtete Ueberschwemmung der
Geld- und Kreditversorgung angerichtet hätte. Leider
erwies sich auch ein geschlossenes, einheitliches Vorge-
hen verschiedener Länder zusammen als ein frommer
Wunsch.

Zum wesentlichen Sachverhalt, von dem der Bun-
desrat auszugehen hatte, gehört auch die unbestrittene
Tatsache, dass sich unsere Wirtschaft nun schon seit
etwa zwei Jahren mit einem anhaltenden Nachfrage-
überhang auseinandersetzen muss, eingeleitet durch eine
massive Nachfrage vom Ausland her. In unserem
Lande waren Produktionskapazitäten nicht mehr in be-
liebigen Mengen verfügbar, und da es immer Leute
genug gibt, die solche Siuationen auszunützen versu-
chen und verstehen, entstand eine hypernervöse Investi-
tionstätigkeit in gewissen Industrien und auch bei den
Dienstleistungen. Von den umfangreichen Importen
gingen neue binnenwirtschaftliche Impulse aus, die sich
in steigenden Löhnen und Preisen ausdrückten. Schon
hier darf festgehalten werden, dass sich ein wesentlicher
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Teil dieser Teuerung in der Bauwirtschaft niederschlug.
Ohne voreilige Verallgemeinerungen darf auch festge-
stellt werden, dass diese Entwicklung unsere internen
Produktioncmöglichkeiten überforderte; denn auch
diese Produktionskapazität hat ihre Grenzen, ganz be-
sonders bei einem ausgetrockneten Arbeitsmarkt. Dass
es Betriebe gibt, die für die zur Mangelware gewordene
Arbeitskraft jeden Preis zu bezahlen bereit sind, gehört
in solchen Boom-Lagen nur noch zur Abrundung des
Bildes. Für sie hat das Wort vom Masshalten — das
wir einmal von Herrn Erhard übernommen hatten —
überhaupt keinen Sinn mehr.

Wenn eingangs von der relativen Erfolglosigkeit
unserer offiziellen Konjunkturpolitik gesprochen wur-
de, dann ist diese Feststellung auch auf die seinerzeit
mit vielen Erwartungen und Hoffnungen propagierten
Kontakte unter den Sozialpartnern zu beziehen. Diese
Passivität, die sich auf einen wichtigen Punkt des sei-
nerzeitigen Anschlussprogrammes bezieht, geht auf die
Verantwortung derjenigen, die in unserer Wirtschaft
und in unserem Lande die Führung innehaben, also
nicht in erster Linie die Lohnempfänger selber, von
denen lediglich zu sagen ist, dass sie sich mehr oder
weniger geschickt ihrer Haut erwehren. Die Benachtei-
ligten in dieser ganzen Entwicklung sind alle jene, die
gespart haben, um einen guten, gesunden Franken zu
besitzen, die aber zusehen müssen, wie dieser gesunde
Franken aus vielen von uns verschuldeten oder nicht
verschuldeten Gründen, auf die wir zum Teil gar kei-
nen Einfluss haben können, dahinsiecht. Bei ihnen
kommt die Krankheit, die wir Inflation und Teuerung
nennen, wohl am verheerendsten zum Ausdruck, und
zwar gerade auch in einem Lande, in dem für die
fiskalische Förderung des Sparern bis heute noch nicht
sehr viel getan wurde, entgegen allen lauten Verspre-
chen. In dieser Lage, die vom Bundesrat und von der
Nationalbank als fundamentales gesamtwirtschaftliches
Ungleichgewicht bezeichnet wird, ist endlich zu erken-
nen, dass wenigstens mit den vorhandenen, allerdings
rudimentären Mitteln unserer freien Martkwirtschaft
und unseres Rechtsstaates eine energische Politik der
Stabilisierung betrieben werden muss. Wir haben erfah-
ren, dass die Massnahmen zur Begrenzung des Kredit-
zuwachses auch vom Ausland her und international
umgangen oder zumindest teilweise illusorisch gemacht
werden können. Und da Konjunkturpolitik nicht für
eine verpasste Vergangenheit, sondern für die Zukunft
zu machen ist, kann ein seiner Verantwortung be-
wusstes Parlament — im Einklang mit Programm-
punkten sozusagen aller grossen Parteien unseres Lan-
des — den Entschluss des Bundesrates, besondere Vor-
kehren zur Teuerungsbekämpfung anzuordnen, nur be-
grüssen und tatkräftig unterstützen. Es bleibt noch zu
hoffen, dass dieser Entschluss und dass dieser gute
Wille des Parlamentes über das Wort hinaus gedeihe
und sich — allen bisherigen Illusionen zum Trotz —
zu einem allgemeinen Verhalten in Wirtschaft und Po-
litik vertiefe. Man sollte auch diese Worte wörtlich
nehmen. Sonst gehen wir weiterhin den Weg der Kon-
fusion und der Zerrüttung jeglicher Ordnung in Staat
und Wirtschaft, auch in der Wirtschaft, die wissen soll,
wie gross die vom Aussenhandel ausgehenden infla-
tionsfördernden Impulse sind. Damit möchte ich nichts
dramatisieren, sondern lediglich andeuten, was Sie
schon lange wissen: Uns verbleibt zu klugen und muti-
gen Taten nicht sehr viel Zeit.

Schlicsslich hat der Bundesrat auch noch einige
alternative Massnahmen geprüft und erwogen; ich ver-
weise dazu auf die Botschaft.
l Da der Bundesrat mit seinem Aufwertungsbeschluss
.angesichts besonderer Gefahren für unsere währungs-
'und allgemeine wirtschaftspolitische Ordnung richtig
und angemessen gehandelt hat und kaum anders han-
deln konnte, erscheint es uns richtig, von seinem Bericht
im Sinne der geltenden Vorschriften des revidierten
Münzgesetzes Kenntnis zu nehmen. Dies beantrage ich
Ihnen im Namen der Kommission.

Zur technischen Seite der Vorlage: Die Ermächti-
gung der Nationalbank zu Devisentermingeschäften. In
Ausführung von Artikel 39 der Bundesverfassung um-
schreibt Artikel 1.4 des geltenden Bundesgesel/.es über
die Schweizerische Nationalbank vom 23. De/.ember
1953 die Befugnisse dieser Bank, bestimmte Geschäfte
zu betreiben. Diese Vorschrift erklärt in Ziffer 3 insbe-
sondere, die Nationalbank sei befugt, Wechsel und
Checks auf das Ausland sowie leicht realisierbare
Schuldverschreibungen ausländischer Staaten mit einer
Verfallzeit von höchstens 3 Monaten z,u kaufen und zu
verkaufen. Ausländische Valuten in Form von Buch-
guthaben in ausländischer Währung hingegen darf sie
nur kaufen und verkaufen, wenn sie auf Sicht lauten.
Diese Ordnung der Befugnisse der Nationalbank hat sie
bisher daran gehindert, auf eigene Rechnung Devisen-
termingeschäfte abzuschliessen.

Es handelt sich hier um eine sehr technische, kom-
plizierte Materie, kompliziert und technisch sowohl in
der Materie wie auch in den Begriffen und in der
Sprache derjenigen, die sich mit solchen Dingen x.u
befassen haben. Kurz und einfach gesagt, handelt es
sich um folgendes:

Devisengeschäfte auf Termin sollen der Kurssiche-
rung von Forderungen und Verpflichtungen in auslän-
discher Währung dienen. Die Kurssicherungskosten
entsprechen der Differenz zwischen Kassa- und Ter-
minkurs. Sie können je nach den Verhältnissen am
Terminmarkt für eine bestimmte Währung hoch oder
niedrig sein.

Es wurde schon bei der Revision des Bundesge-
setzes über die Schweizerische Nationalbank von 1953
geprüft, ob der Bank die heute beantragten Kompeten-
zen eingeräumt werden sollten oder nicht. Das Thema
kam auch 1968 zur Sprache, ohne dass eine Befugnis
zugunsten der Nationalbank bei diesen Gelegenheiten
begründet worden wäre. Nun soll, wie die National-
bank erklären lässt, die Erfahrung gezeigt haben, dass
es der Nationalbank zur Erfüllung ihrer Aufgaben, und
nicht zur Rückversicherung von internationalen Speku-
lanten — ich erinnere Sie daran, es handelt sich um
Aufgaben, die im allgemeinen Interesse des Landes zu
erfüllen sind - -, zweckmässig sein kann, Devisenge-
schäfte auf Termin abzuschliessen. Es liegt nahe, anzu-
nehmen, dass die Ereignisse der letzten Zeit die Zweck-
mässigkeit solcher Kompetenzen bei der Nationalbank
aktualisiert haben. Ueberhaupt ist nicht einzusehen,
warum die Nationalbank diese Kompetenz, nicht haben
sollte. Sie hat schon bis anhin Terminoperationen
durchgeführt, um Gelder, die bei uns wenigstens in
grösseren Mengen nicht erwünscht waren, ins Ausland
abzuleiten. Dies konnte aber nur mit Hilfe und durch
Vermittlung der Federai Reserve Bank of New York
geschehen. Die Nationalbank kaufte jeweils Dollars auf
Termin für Rechnung der erwähnten Bank. Es dürfte
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aber unter den bekannten Verhältnissen in den USA
auf dem Geld- und Kreditmarkt begreiflich sein, dass
die FRB in New York nicht um jeden Preis und
unbegrenzt bereit ist, unsere geldpolitischen Interessen
weiterhin wahrzunehmen.

Die Nationalbank rechnet aus ihren Erfahrungen
damit, dass eine notwendige und rasche Wiederablei-
tung von unerwünschten Geldern, die in unser Land
geflossen sind, durch zu hohe Kurssicherungskosten
gehemmt oder sogar verhindert werden könnte. Dies
wiederum läge nicht im Interesse einer Stabilisierungs-
politik, wie sie von unseren Behörden nunmehr mit
aller Entschlossenheit betrieben werden müsste.

Ich möchte betonen, dass es sich hier bloss um eine
Ermächtigung an die Nationalbank handelt und nicht
um einen Auftrag. Die Nationalbank kann — sofern
erforderlich — von den Banken Devisen (nämlich Dol-
lars) auf Termin erwerben, und zwar zu einem nahe bei
der Parität liegenden Kurs. Sie glaubt, damit auch ihre
Bereitschaft unter Beweis stellen zu können, den
Wechselkurs des Frankes zum Dollar stabil zu halten
und einer eventuellen Spekulationstendenz entgegenzu-
wirken.

Im Kern geht es — jenseits aller technischen Pro-
blematik — darum, unserer Emissionsbank jene Hand-
lungsfähigkeit zu verschaffen, derer sie gerade heute
angesichts einer konfusen und irritierten währungspoli-
tischen Situation auch ausserhalb unseres Landes be-
darf. Mit dem Bundesrat ist die Mehrheit der Kommis-
sion der Auffassung, dass auf den Beschlussentwurf
einzutreten und ihm beizupflichten sei.

Nun zum dritten und letzten: Stabilisierung des
Baumarktes. Ich muss hier einige Rechtsfragen voraus-
gehend behandeln, weil diese Problematik um Artikel
89bis der Bundesverfassung immer wieder zu Diskus-
sionen Anlass gibt. Interessanterweise hat man dieses
Problem bereits im Jahre 1964 in der Botschaft etwas
knapp behandelt.

Es ist zu prüfen, ob die verfassungsmässigen Vor-
aussetzungen für bestimmte dringliche Beschlüsse gege-
ben sind oder nicht. Was die Massnahmen der Natio-
nalbank bzw. die Erweiterung ihrer Kompetenzen an-
belangt, ist auf Artikel 39 der Bundesverfassung zu
verweisen. Nach dieser Vorschrift hat die Nationalbank
die Aufgabe, im Rahmen der Bundesgesetzgebung eine
dem Gesamtinteresse des Landes dienende Geld- und
Kreditpolitik zu betreiben. Unter diese Aufgabe subsu-
miert der Bundesrat nun auch die Befugnis zum Ab-
schluss bestimmter Devisentermingeschäfte, in der Mei-
nung, die Emissionsbank könne damit unter den heuti-
gen Verhältnissen ihre in der Verfassung vorgeschrie-
bene Hauptaufgabe besser oder überhaupt nur erfüllen.
Es wird ein dringlicher Bundesbeschluss, der sofort in
Kraft zu setzen wäre und dem fakultativen Referendum
unterstünde, beantragt, und zwar im Sinne von Artikel
89bis, Abs. l und 2, der Bundesverfassung. Es sei
vorausgeschickt, dass auch unter dem Gesichtswinkel
der Verfassungsmässigkeit der Beschlüsse alle beantrag-
ten Massnahmen als Bestandteile einer und derselben
Gcsamtaktion zu würdigen sind, nämlich der Abwehr
einer, wie sich der Bundesrat ausdrückt, ausgesproche-
nen konjunkturellen Zwangs- und Notlage. Wäre es
anders, müsste man zumindest beim Beschluss über die
Devisentermingeschäfte in rechtlicher Beziehung ein
Fragezeichen setzen. Es geht vernünftigerweise auch
juristisch darum, die Voraussetzungen im Hinblick auf

das letzte einheitliche Ziel dieser Massnahmen abzuklä-
ren. Verschiedene Rechtsfragen sind, zum Teil auch
brauchbar für unsere heutigen Zwecke, seinerzeit im
Zusammenhang mit der Revision des Notenbankge-
setzes (Ausbau des notenbankpolitischen Instrumenta-
riums) in der Kommission des Nationalrates sehr
gründlich abgeklärt worden. Aber es konnte für not-
rechtliche Lösungen auch damals kein Blankowechsel
für alle künftigen Ausnahmen ausgestellt werden; im
Gegenteil, damals wurden aller Willkür und aller aus-
serrechtlichen Opportunität einige deutliche Schranken
gesetzt.

Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die Situa-
tion, für welche die vorgeschlagenen Massnahmen wir-
ken sollen, ein sofortiges Handeln erheische, sollen die-
se Massnahmen ihren Zweck überhaupt erfüllen. Dieser
Ansicht können auch jene Eidgenossen beipflichten, die
nicht von Haus aus bereit sind, für jeden Anschein von
Gefahren, von Notlagen extrakonstitutionelle Verfah-
ren und Notrecht einzuführen. Die zeitliche Dringlich-
keit liegt aber in der Natur der Massnahmen begründet,
nämlich Massnahmen, von denen niemand bestreiten
wird, sie kämen zu früh; man hat im Gegenteil gesagt,
sie kämen zu spät und sie seien zeitlich nicht dringlich
geworden. Wollte man länger zuwarten oder dürfte
man dies verantworten, würden wir ein kaum abzu-
schätzendes Risiko für unsere Währung und unsere
Gesamtwirtschaft, aber auch für unser soziales Gefüge
eingehen, das jedenfalls dann als zu gross erscheinen
müsste, wenn es zutrifft, dass die vorgeschlagenen
Massnahmen keinen weiteren Aufschub erleiden. Es
kommt hinzu, dass wir rechtlich und faktisch keine
anderen Möglichkeiten besitzen, das gleiche Ziel mit
den gewollten Wirkungen zu erreichen. Der Satz, wo-
nach ausserordentliche Zeiten auch ausserordentliche
Massnahmen erfordern, ist zwar jedenfalls in recht-
licher Beziehung immer mit Vorsicht zu geniessen,
aber unter den Umständen, wie sie sich bei uns in den
letzten Monaten herausgebildet haben, hat er seine
ganze Aussagekraft beibehalten. Das aus der Ent-
stehungsgeschichte der Notrechtskompetenz der Bun-
desversammlung bekannte Beispiel für Massnahmen,
die sofort zu ergreifen sind, nämlich gegen Seuchen,
hat heute zwar einen neuen und andersgearteten, aber
einen nicht minder furchterregenden Aspekt erhalten.
Aber in rechtlicher Hinsicht ist nach wie vor festzuhal-
ten, dass das Notrecht seinem Wesen nach lediglich
provisorischer Natur sein kann und dass an den Begriff
der zeitlichen Dringlichkeit immer ein strenger Mass-
stab anzulegen ist.

Es muss nun in der Sache selber versucht werden,
die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen zur
Stabilisierung des Baumarktes im grösseren Rahmen
aller verfügbaren konjunkturpolitischen Mittel, mit de-
nen einer aggressiven Teuerungstendenz nach Möglich-
keit Einhalt geboten werden soll, zu würdigen. Denn
darüber, dass ihr isoliert keine grosse Erfolgschance
eingeräumt werden könnte, besteht Einmütigkeit. Der
Bundesrat möchte zusätzliche Teuerungswellen in aus-
gesprochen exponierten Sektoren der Wirtschaft ver-
hindern, und er befürchtet unter dem Einfluss der mas-
siven Geldzuflüsse der letzten Zeit eine gefährliche
Anspannung, namentlich am Baumarkt. Diese Beurtei-
lung der Situation hat ihn bewogen, Sofortmassnahmen
zur binnenwirtschaftlichen Stabilisierung vorzuschla-
gen, allerdings nicht generell und pauschal, sondern —
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und dafür sind dem Bundesrat mit Recht gute Noten
erteilt worden — zeitlich und regional differenziert.
Der Bundesrat strebt mit Recht eine bewegliche Lö-
sung an, die es ihm erlauben wird, von Massnahmen da
und dort abzusehen, wenn und wo sie nicht mehr
unbedingt erforderlich sind.

Dem Bundesrat konnten die ganz beträchtlichen
Gleichgewichtsstörungen auf dem Gebiete der Bauwirt-
schaft namentlich dort, wo sich regional ungesunde
Massierungen ergaben, natürlich nicht entgehen, die
sich in einem exzessiven Kosten- und Preisauftrieb aus-
drückten. Der Baukostenindex, ermittelt aus einigen
repräsentativen Mittelwerten verschiedener Landesteile,
erreichte allein in der Zeit zwischen dem I. Quartal
1970 und dem I. Quartal 1971 eine Teuerungsrate von
nicht weniger als 10 Prozent. (Zürich nach den neue-
sten Meldungen des Statistischen Amtes noch bedeu-
tend mehr.) An einigen Orten übertraf er sogar diese
ungewohnt hohe Grenze. Dieser Sektor der Wirtschaft,
der konjunkturell besonders exponiert ist und vielleicht
auch in seinen Tendenzen klarer sichtbar wird als ande-
re Sektoren, nimmt natürlich teil an der allgemeinen
Beschleunigung des Tempos, das die Teuerung in der
letzten Zeit bei uns eingeschlagen hat. Eine jährliche
Teuerungsrate von 7 Prozent muss die Entschlossenheit
aller Kreise in unserem Lande zu einem mehr als bloss
theoretischen Kampf gegen die Inflation herausfordern,
richte er sich nun gegen die importierte oder gegen die
sogenannte hausgemachte Inflation oder gegen beide
zusammen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass eine
solche Teuerungsrate seit dem Zweiten Weltkrieg in
unserem Lande nie festzustellen war. Wir haben schon
im Zusammenhang mit dem Aufwertungsbeschluss be-
obachten können, dass die akute Geld- und Kreditfülle
die Investitionslust antreibt und eine nicht zu über-
sehende Flucht solcher Gelder in Sachwerte begünstigt.
Damit wird die Baunachfrage mit kräftigen Stössen
noch verstärkt, und deshalb ist dieser Sektor, nach der
zutreffenden Beurteilung durch den Bundesrat, für die
Binnenwirtschaft von hervorragender Bedeutung.

Der Bundesrat zieht aus dieser Situation den
Schluss, es sei auf dem Baumarkt eine Politik gleichge-
wichtiger und kontinuierlicher Entwicklung sicherzu-
stellen, wobei die vorhandenen Kapazitäten voll ausge-
lastet werden sollen, aber immer unter Anpassung an
die effektiven Möglichkeiten sowie an die wachstums-
politischen regionalen Erfordernisse. Damit stellt der
Bundesrat zunächst zwei besonders heikle Fragen zur
Diskussion:

Einmal entschliesst er sich zu einem Eingriff in den
freien Ablauf der Marktwirtschaft und ihrer Einzelpro-
zesse. Er will dies aber zeitlich beschränkt und eben
auch sachlich differenziert tun. Sobald wir die These
vom akuten, fundamentalen Ungleichgewicht in unserer
Wirtschaft und insbesondere auch auf dem Gebiete des
Geldes und der Kredite, bezogen auf die gegenwärtige
Entwicklung, bejahen und als richtig anerkennen, sagen
wir auch ja zum vorgeschlagenen Eingriff, und zwar
nur deshalb, weil die Gefahr der Verseuchung unserer
Wirtschaft und weiterer Einbussen unserer Währung an
Kaufkraft nach unserem Recht und nach unserer Wirt-
schaftsverfassung sonst nicht abzuwenden wäre. Die
politischen Behörden tragen für das Funktionieren der
Ordnung auch in dieser Beziehung eine besondere Ver-
antwortung, aber auch für das Mass und die Art derar-
tiger Eingriffe. Wir müssen aber als Befürworter einer

freien Marktwirtschaft auch wissen und daraus die
Konsequenzen ziehen, dass Störungen und Gefahren
von aussergewöhnlicher Wucht nur mit entsprechenden
Massnahmen abgewendet werden können, nicht aber
so, dass die Probleme unter Thesen und Prinzipien
begraben werden, bis sie aus sich heraus unkontrolliert
virulent werden.

Zweitens: Es ist begreiflich, dass die Bauwirtschaft
keine grosse Freude daran haben kann, wenn sie wieder-
um als Einzelkategorie angefasst, beurteilt und behan-
delt wird. Die sachlichen Gründe, die der Bimdcsrat
anführt, sind bekannt, und das Baugewerbe hat ihnen
ein lobenswertes Verständnis entgegengebracht. Dafür
darf ihm ganz allgemein und besonders heute ein Lob
gespendet werden. Seine Haltung zeugt von Einsicht in
die grösseren Zusammenhänge und in die Notwendigkeit
gewisser Opfer, obwohl wir nicht überhört haben, was
am letzten Freitag in Lausanne gesagt wurde. Man
wird sich alles schön fein notieren in einem Notizbuch,
hat es geheissen, und dann auch prüfen, was wir tun,
wie die Geschichte angewendet wird, und alle Vorbe-
halte im Hinblick auf die Volksabstimmung anbringen.
Aber diese Vorsicht ist natürlich von dieser Seite her
gesehen verständlich. Uebrigens hat sich diese Branche
schon vor Jahren um Gespräche mit dem Bundesrat
bemüht, um die Bauvorhaben der öffentlichen Hand
besser zu verteilen und auch auf dem Gebiete der
Rationalisierung einige Ziele anzuvisieren, die man als
vernünftig bezeichnen muss.

Es kann also gar nicht die Rede davon sein, die
Bauwirtschaft oder das Baugewerbe im engeren Sinne
dürften nun zu Prügelknaben gestempelt und auf die
Anklagebank gesetzt werden; das ist auch nicht die
Absicht des Bundesrates. Ihre exponierte Stellung er-
gibt sich nicht aus einem wirtschaftlichen Versagen der
Branche, sondern aus dem Umfang der Nachfrage, die
sie zu befriedigen hätte, die aber wenigstens in einigen
Regionen unseres Landes die vorhandenen Kapazitäten
bei weitem übersteigt. Ich zitiere nochmals die Mel-
dung aus Zürich: Vom April 1970 bis April 1971
Baukostenindex gesteigert um 12,4 Prozent, im letzten
Halbjahr um 9,6 Prozent. Ich glaube nicht, dass man
in solchen Situationen noch vom Konkurrenzspiel re-
den kann, abgesehen von den Löhnen und von den
Baumaterialien, deren Preise gewaltig gestiegen sind.

Im Rahmen dieses Problems ist begreiflicherweise
auch eine konjunkturgerechtc Haltung der öffentlichen
Hand verlangt worden. Der Anteil der öffentlichen
Hand erreichte im Jahre 1970 immerhin 37 Prozent
des Totais. Wenn seitens des Bundes erklärt wird, seine
Einflussmöglichkeiten seien gering, weil er nur mit
5 Prozent beteiligt sei an diesem ganzen Kuchen, dann
dürfen zwei Fakten nicht übersehen werden: einmal die
Tatsache, dass dem Staate natürlich seitens des Bürgers
besonders scharf auf die Finger geschaut wird, weil von
ihm erwartet wird, dass er mit dem guten Beispiel
vorangeht. Sodann hat der Staat, insbesondere bei den
zahlreichen von ihm subventionierten Werken, direkt
und indirekt die Möglichkeit, ordnend und mässigend
einzugreifen, sei es in der Verteilung der Aufträge zeit-
lich und regional, sei es in der Schaffung von Prioritä-
ten. Abgesehen davon weiss man aus Erfahrung, dass
Werke der öffentlichen Hand oft nicht genug kosten
dürfen, und besonders bei hohen Subventionssät/en
kann eben nicht immer so gespart werden, wie man es
eigentlich als guter Familienvater tun sollte.
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In diesem Zusammenhang darf hervorgehoben wer-
den, dass die öffentliche Hand als Verteiler von Gross-
aufträgen an die Behebung eines längst bekannten
Mangels in der Bauwirtschaft beitragen könnte, auf den
im Ständerat vor allem Herr Jauslin ausführlich und
zutreffend aufmerksam gemacht hat. Ich meine das
Uebel, Planung, Finanzierung und technische Vorberei-
tung der Bauten zeitlich zu überstürzen. Schlechte und
übereilte Planung ist immer falsch und führt oft zu
wirtschaftlichen Verlusten, die bei gutem Willen leicht
zu verhindern wären. Es bedarf dazu aber der besseren
Einsicht seitens der zuständigen Instanzen, einer Ein-
sicht übrigens, die uns die tägliche Erfahrung leicht
und kostenlos vermitteln könnte.

Die Vorlage des Bundesrates strebt, abgesehen von
der psychologischen Schockwirkung dieser Feuerwehr-
übung, eine zeitliche Staffelung von Bauvorhaben nach
Dringlichkeit an. Ich möchte das hier betonen im Hin-
blick auf die Fälle, die in Artikel 4 enumeriert werden.
Bei jedem Fall muss man einfach wissen, dass es darum
geht, Bauvorhaben nach ihrer Dringlichkeit zu staffeln.
Niemand soll bei jeder Position behaupten, es werde
nun diese Branche oder jene Einrichtung oder sogar
auch die Kirche noch am Schluss schlecht gemacht. Es
geht nur darum, das gesamte Bauvorhaben in der
Schweiz oder in bestimmten Zonen zu staffeln nach
seiner Dringlichkeit. Der Bundesrat weicht von der
alten Konzeption mit der Bewilligungspflicht ab, deren
Handhabung durch die Kantone nicht immer zu befrie-
digen vermochte. Ich erinnere Sie an die Erfahrungen
von 1964/65. Für Wohn- und Geschäftshäuser zieht
er ein Abbruchverbot vor, wobei er sicher auch von
gewissen Fällen aus der neuesten Praxis geleitet war,
die im Volke verständlicherweise Empörung ausgelöst
haben. Wenn ein sinnloses und bloss auf Spekulation
gerichtetes Abbrechen von Häusern verhindert werden
kann, können im gleichen Zuge Kapazitäten freige-
macht werden, die für dringlichere Vorhaben benötigt
werden. Diese Massnahme hat auch — wie das Pro-
blem der steigenden Baukosten mit der alarmierenden
Erhöhung der Mietzinse — ihren sozialen Aspekt, den
wir nicht übersehen wollen. Was wir anstreben und
erreichen wollen, ist fürwahr nichts für blosse Techno-
kraten, sondern eine Aufgabe, die von Grund auf nach
den Interessen der Gesellschaft und des Landes zu lösen
ist.

Bei jeder Massnahme sieht der Entwurf des Bundes-
rates im Gesetz selber genügende Kautelen vor, mit
denen für die erforderliche Souplesse gesorgt werden
kann: Die Massnahmen (Abbruchverbot und Ausfüh-
rungssperre) haben sich ausdrücklich auf Regionen mit
überforderter Baukapazität zu beschränken und zu
konzentrieren, wobei sich der Bundesrat den heiklen
und sehr politischen Entscheid vorbehalten hat, diese
Regionen im einzelnen zu bezeichnen. Der Ständerat
wünscht bei Artikel 7, dass dies nach Anhören der
Kantone geschieht. Eine Massnahme, die sich nicht an
diesen Rahmen gehalten, sondern schlankweg das gan-
ze Land ergriffen hätte, hätten wir nicht akzeptieren
können; sie hätte nämlich wiederum auch Gebiete und
Volksteile getroffen, die von der Hochkonjunktur nicht
sehr viel profitiert und die deren Auswüchse auch nicht
zu verantworten haben. Diese Lehre drängte sich nach
den Massnahmen von 1965 gebieterisch auf, nament-
lich mit Rücksicht auf diejenigen Volksteile und Gebie-

te, die dazu verdammt zu sein scheinen, ewig und
immer in der Nationalliga B zu spielen!

Auch beim Abbruchverbot hat der Bundesrat sach-
lich begründete Ausnahmen vorgesehen, namentlich
wenn ein Abbruch mit gesundheits- oder sicherheits-
polizeilichen Gründen vertreten werden kann, wenn er
die Erstellung von preisgünstigen Wohnungen begün-
stigt usw. Mit solchen Ausnahmen, denen vernünftiger-
weise auch die übliche Generalklausel der Härtefälle
und der zwingenden Gründe beigegeben wird, werden
die Voraussetzungen erfüllt, damit der Staat seine ur-
eigenen Aufgaben auch in Ausnahmesituationen besor-
gen kann.

Ueber die Umschreibung der Baukategorien, die
einer Ausführungssperre unterworfen werden können,
kann man sich natürlich immer streiten. Der Bundesrat
will grundsätzlich mit guten Gründen Luxusbauten und
Vorhaben zurückstellen können — unsere Kommission
ist da noch weitergegangen als der Ständerat —, die
nach der Auffassung des Bundesrates und der Kommis-
sion ohne Schaden für eine beschränkte Zeit suspen-
diert werden dürfen. Dadurch hat der Bundesrat nicht
nur sich selber, das heisst dem Bund, Beschränkungen
auferlegt (so mit Bezug auf seine eigenen Verwaltungs-
gebäude, Militärbauten, Versuchsanstalten und Zoll-
bauten); er hat auch nicht erklären wollen, diese Kate-
gorien seien an sich unwichtig. Sie werden begreifen,
dass einige von uns die Unterstellung zum Beispiel von
Sportanlagen mit Bedauern zur Kenntnis genommen
haben. Wir werden uns noch mit einem Antrag auf
Streichung dieser Ziffer auseinandersetzen müssen.
Allein im Hinblick darauf, dass solche Massnahmen
fakultativ sind und sich auf einzelne Regionen be-
schränken, dass bei ihrer Umschreibung immer auf das
wichtigere Enziel aller Massnahmen zur Bekämpfung
von Teuerung und Inflation abzustellen war, musste
auch diese Pille geschluckt werden.

Von der Ausführungssperre sind wiederum ausge-
nommen Bauten, deren Erstellung die Oeffentlichkeit
in unserer Zeit aus sozialen und anderen gesellschaft-
lichen Gründen höherer Ordnung bewusst verlangt:
preisgünstige Wohnungen, Schulen usw. Auch darin
kommt im Entwurf des Bundesrates ein sehr anerken-
nenswertes Bestreben zum Ausdruck, die Aufgaben des
modernen Staates bei einer vernünftigen Verteilung der
Gewichte, der Lasten und der Vorteile zu erfüllen,
ohne mehr als nötig in den normalen Gang der Wirt-
schaft einzugreifen.

Niemand von uns erwartet von diesen Massnahmen
allein Wunder. Es wäre auch falsch, ihre psychologi-
sche und effektive, faktische Wirkung zum vornherein
bestreiten zu wollen. Das wäre Miesmacherei, die zu
nichts nützt. Es hat aber bis heute auch kein Mensch
Alternativen zu diesen Vorschlägen überhaupt vorge-
legt, geschweige denn Alternativen, von denen behaup-
tet werden könnte, sie wären wirksamer, rechtlich sau-
berer und wirtschaftftlich alles in allem adäquater.

Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen im Namen
der Kommission Eintreten auf die Vorlagen.

M. Debétaz, rapporteur: Beaucoup de Suisses se
souviendront du dimanche 9 mai. Les vagues argentées
à l'américaine n'avaient pas épargné notre Banque
nationale. On s'attendait à un nouveau et considérable
afflux de dollars si le marché suisse des changes s'ou-
vrait purement et simplement le lundi suivant. Qu'allait
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faire le Conseil fédéral? Nous sûmes le soir du 9 mai
qu'il avait décidé de réévaluer le franc.

C'est maintenant notre tour d'être confrontés aux re-
mous provoqués par les vagues en question, remous qui
sont porteurs de trois adresses du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale: un message et un projet d'arrêté
du 26 mai 1971 concernant la stabilisation du marché de
la construction; un rapport du 29 mai relatif à la modifi-
cation de la parité-or du franc; un message et un projet
d'arrêté autorisant la Banque nationale suisse à effec-
tuer des opérations à terme sur devises, du 1er juin.

Votre commission a discuté de ces trois documents
durant près de douze heures. Elle n'a donc pas pris son
mandat à la légère. Je ne puis cependent me défaire
d'une impression de malaise. Il a fallu délibérer pen-
dant que notre conseil tenait séance; c'était infiniment
regrettable. Il a fallu faire vite, trop vite, pour être à
même de rapporter aujourd'hui et nous le faisons — les
bancs vides le démontrent — à une heure qui n'est pas
habituelle.

Serions-nous arrivés à des propositions différentes
de celles que nous vous présentons si nous avions
disposé d'un temps d'étude moins chichement mesuré?
Je laisse la question ouverte.

Malaise, mais aussi satisfaction car, en traitant au
cours de la présente session du rapport et des deux
projets d'arrêté, le Parlement aura démontré qu'il est à
même de prendre dans un délai très court les décisions
qui sont commandées par des circonstances exception-
nelles.

Nous n'avons pratiquement pas discuté du rapport
concernant la modification de la parité-or du franc.
M. Celio, conseiller fédéral, et M. Stopper, président
du Directoire de la Banque nationale, l'ont très
soigneusement commenté, mettant en évidence les
points essentiels. Puis après qu'un collègue se fut expri-
mé, la commission décida de renvoyer la discussion
relative à ce rapport jusqu'après l'adoption des deux
projets d'arrêté.

Constatant hier à 13 heures que la discussion ren-
voyée risquait, si elle était reprise, de vous priver de la
joie de nous entendre aujourd'hui déjà, et surtout
qu'elle infligerait à MM. les conseillers fédéraux inté-
ressés le «plaisir» d'écouter les mêmes orateurs en
commission, puis en séance pionière, nous nous
résignâmes à ne pas rouvrir le débat. La commission
estima qu'elle était à même de le faire dès lors que
l'Assemblée fédérale ne pouvait pas revenir sur la déci-
sion du Conseil fédéral quant à la réévaluation du
franc. Je ne puis donc pas, comme rapporteur, vous
dire à haute voix les pensées profondes de vos repré-
sentants au sein de la commission. Vous recevrez toute-
fois ce qui vous est dû, plusieurs d'entre eux ayant laissé
entendre qu'ils interviendraient à cette tribune au nom
d'un groupe ou personnellement. Patientez donc, mes
chers collègues! M. Celio, conseiller fédéral, attend lui-
même ces considérations avec impatience, afin de savoir
ce que les Chambres pensent de la mesure prise par le
Conseil fédéral.

Ledit Conseil demande aux deux Chambres de
prendre acte de son rapport. Votre commission vous
engage à le faire, par 26 voix sans opposition.

Quelques réflexions à propos de ce rapport.
Rappelons tout d'abord que le Conseil fédéral de-

vait présenter celui-ci conformément à la nouvelle loi
sur la monnaie, du 18 septembre 1970. Affirmons,

immédiatement après, que le Conseil fédéral ne pouvait
hésiter longtemps au sujet de la mesure monétaire qu'il
devait prendre. La réévaluation s'imposait véritable-
ment si l'on voulait éviter une inondation de dollars à
notre Banque nationale au lendemain du fameux week-
end des 8 et 9 mai.

Le Conseil fédéral a-t-il tenu rengagement qu'il
avait pris lorsqu'il reçut la compétence de modifier la
parité du franc? Oui, nous a déclaré son représentant,
car deux conditions avaient alors été réservées: un
déséquilibre fondamental et une action collective en
Europe. Notre Exécutif estime que ces conditions
étaient réalisées au début de mai. Le déséquilibre était
indiscutable; il pouvait avoir de graves conséquences
pour notre pays. Plusieurs Etats européens envi-
sageaient des mesures sur le plan monétaire.

On ne pouvait s'empêcher de faire des réflexions
touchant la politique conjoncturelle. Une réévalua-
tion, décidée ou de fait, en Allemagne et dans d'autres
pays qui nous touchent de près ne pouvait pas nous
laisser indifférents.

Le moment de la décision était-il mal choisi? Le
Conseil fédéral n'avait hélas! pas le choix. La réponse
est simpliste; elle est le reflet de la réalité.

Y avait-il d'autres possibilités? On a déjà relevé à
plusieurs reprises les sérieuses difficultés qu'un cours
flottant créerait dans notre économie, les incon-
vénients, très grands, d'un contrôle des changes. Un
marché noir ou gris risquerait fort de s'établir. Il serait
quasi impossible d'exécuter ce contrôle en raison de la
pénurie de personnel que nous connaissons.

On pourrait épiloguer longtemps... Je n'ajouterai pas
que ce serait inutile et que, par conséquent, ce serait bien
plus beau... dès lors que M. Celio, conseiller fédéral, se
réjouit de connaître vos appréciations, mes chers col-
lègues.

J'admets pour mon compte que le Conseil fédéral
était en quelque sorte condamné à réévaluer le franc cl
que le taux adopté fut sagement pesé. Je ne puis me
joindre à ceux qui reprochent au Conseil fédéral do
n'avoir pas été au delà de 7 pour cent, qui correspon-
dent effectivement à 5 pour cent, grâce à un méca-
nisme dont je tiens à vous épargner le démontage. Un
taux plus élevé aurait naturellement enchanté les im-
portateurs. Mais on ne pouvait ignorer les répercus-
sions sur nos exportations. Il faut savoir raison garder.
Le Conseil fédéral a démontré qu'il le savait. I l faut
avoir conscience de l'importance de nos entreprises
d'exportation pour l'ensemble de notre économie. La
réévaluation atteint durement certaines d'entre elles.
C'est ainsi que l'horlogerie ressent la mesure de façon
d'autant plus rigoureuse qu'elle est engagée dans une
rude concurrence internationale.

La réévaluation ne devrait pas avoir des effets ne-
fastes pour notre agriculture. On se souvient que les
exportations d'animaux et de produits agricoles bé-
tail, fromage, lait, pommes de terre et fruits - se sont
élevées à 375 millions en 1970 et que l'importation de
moyens de production a représenté 650 millions de
francs environ. La réduction des prix à l'importation
devrait donc être supérieure au surcroît de charges à
l'exportation.

Quant au tourisme, nous espérons que, grâce à lu
merveilleuse géographie de notre pays, à ses particula-
rités, à la variété et à la qualité de ses stations, il
continuera d'être un lieu de séjour apprécié et recher-
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che des étrangers. Nos prix demeurent intéressants
pour eux.

Qu'il me soit permis, pour clore cette première
partie de mon expose, de souhaiter que les bénéfices de
la réévaluation sur les produits importés parviennent
réellement jusqu'aux acheteurs de notre pays et que la
modification de la parité du franc conserve son carac-
tère d'exception. C'est sans aucun doute à la stabilité
de notre monnaie que nous devons la santé de notre
économie, une santé que beaucoup nous envient et
dont nous ne mesurons pas toujours suffisamment les
bienfaits. Je n'oublie pas qu'il y a des ombres, que les
rayons du chaud soleil conjoncturel, trop chaud par-
fois, ne favorisent pas chacun avec la même intensité.
Je n'oublie pas non plus que nous avons le devoir
d'éclairer les couleurs sombres.

Le représentant du Conseil fédéral nous donnera
certainement toutes assurances quant à la volonté de
notre haut Exécutif de ne pas nous faire regretter de lui
avoir attribué la compétence de modifier la parité de
notre franc.

Le Conseil fédéral entend d'emblée affirmer cette
volonté en préconisant diverses mesures concertées,
qu'il appelle des mesures d'appoint. Il a donné mandat
à ses services de passer une fois de plus au crible fin les
dépenses prévues au budget de 1972. Sans attendre des
miracles de ce nouvel examen, il entend réduire les
dépenses envisagées dans ledit budget de telle manière
que leur progression moyenne n'excède pas la crois-
sance du produit national brut. On freinera l'augmen-
tation des effectifs du personnel; on limitera les dépenses
consacrées aux constructions, à l'acquisition de
matériel et aux subventions. Le Conseil fédéral suivra
de près l'évolution du marché monétaire et du crédit.
Des pourparlers ont été engagés entre la Banque na-
tionale et les banques se consacrant essentiellement aux
transactions internationales.

Si les pourparlers ne devaient pas aboutir rapide-
ment ou si par suite de certaines lacunes l'accord réalisé
ne devait pas donner les résultats escomptés, le Conseil
fédéral n'hésiterait pas à nous soumettre un texte légis-
latif adéquat. M. Celio, conseiller fédéral, a eu l'occa-
sion de donner des précisions à ce sujet lors du débat
au Conseil des Etats. La presse en a publié de larges
échos. Je n'y reviens pas.

Des pourparlers sont également prévus avec les
partenaires sociaux. C'est une initiative heureuse qu'il
nous faut encourager et qui devrait être réalisée sans
tarder.

Enfin et surtout, il convient de parler des mesures
qui font l'objet des deux projets d'arrêtés qui nous
sont soumis pour décision.

Je commence par celui qui doit autoriser la Banque
nationale à effectuer des opérations à terme sur devises.
Qu'en termes étranges — sinon étrangers — ces
choses-là sont dites! Si j'avais un tableau noir, j'essaye-
rais d'illustrer le phénomène sans prétendre que mes
explications, écrites blanc sur noir, ne vous laisseraient
pas dans cette dernière couleur! Il me paraît plus
simple de vous dire ceci: aujourd'hui, la Banque natio-
nale ne peut acheter ou vendre des devises sous forme
d'avoirs en compte libellés en monnaie étrangère que si
ces avoirs sont payables à vue. C'est l'article 14,
chiffre 3, de la loi la BNS qui impose cette limitation.

La Banque nationale voudrait pouvoir faire pour
son propre compte des opérations de change à terme,
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autrement dit, acheter ou vendre des devises étrangères
qui seraient livrables et payables à un, deux ou trois
mois. Notre institut d'émission pense spécialement à des
achats. La Banque nationale pourrait alors, chaque fois
que la nécessité s'en fait sentir, acheter aux autres
banques des devises, par exemple des dollars, à terme,
trois mois au plus, à un cours proche de la parité.
Cette faculté de faire des opérations à terme peut
tendre à stabiliser le cours du franc; elle peut aussi
parer à d'éventuels mouvements spéculatifs; elle peut
encore favoriser le ref lux vers l'étranger de capitaux en
trop grand volume chez nous et diminuer de ce fait la
pression inflationniste.

La mesure proposée ne va-t-elle pas permettre aux
spéculateurs de se livrer sans risque à leurs fructueuses
opérations? C'est vrai que les spéculateurs qui font de
telles opérations en tirent profit. Mais la disposition
proposée, M. Celio, conseiller fédéral, l'a précisé, ne
fait pas une obligations à la BNS de procéder auxdites
opérations, elle lui en donne la possibilité, c'est une
«Kannvorschrift». La Banque nationale fera usage de
cette disposition lorsque l'intérêt général le comman-
dera.

De semblables opérations ont d'ailleurs déjà été
effectuées et elles ont représenté une contribution im-
portante à la stabilisation de la circulation monétaire.
Mais comme la BNS n'était pas autorisée à le faire
directement, elle sollicitait le concours de la Banque
fédérale de réserve à New York. Il n'y a aucune raison,
me semble-t-il, de laisser notre Banque nationale dans
la dépendance de la Banque fédérale de New York; les
intérêts des deux pays peuvent diverger fortement, spé-
cialement en cas de déséquilibre du système monétaire
international.

Au surplus, notre institut d'émission est peut-être la
seule banque nationale à laquelle on refuse la possibili-
té de procéder à des opérations à terme concernant les
devises.

Le projet de revision de la loi sur la Banque natio-
nale, le fameux projet tendant à r«instrumentariunv>,
qui a fait place à la convention passée entre la BNS et
les autre banques, convention qui a été prorogée ré-
cemment, prévoyait l'autorisation d'effectuer les opéra-
tions de change à terme, et ce n'est à cause de cette
autorisation que le projet repose aujourd'hui dans un
tiroir que M. le chef du Département fédéral des fi-
nances et des douanes est d'ailleurs prêt à ouvrir.

MM. Biel et Suter nous ont proposé de ne pas
entrer en matière. M. Stich a suggéré de renvoyer le
projet au Conseil fédéral en lui demandant de proposer
immédiatement aux Chambres de conférer à la BNS des
moyens d'action plus étendus qui pourraient égale-
ment tenir compte de la mesure qui nous est proposée
aujourd'hui. Je dois dire que je ne comprends pas.
M. Stich approuve la mesure en cause puisqu'il de-
mande de l'inclure dans les moyens plus étendus qui
devraient être, selon lui, conférés à la BNS. Pourquoi,
dans ces conditions, ne pas voter la mesure qui nous est
proposée aujourd'hui, quitte à demander par une mo-
tion les moyens plus étendus qui sont souhaités.
M. Celio a d'ailleurs déclaré en commission que le
Conseil fédéral accepterait certainement la motion,
tout en précisant que le projet d'«instrumentarium>>
dont il a été question, il y a quelques années, ne
pourrait pas être présenté maintenant au Parlement
comme tel; un certain délai, six mois peut-être, est né-
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cessaire pour examiner si et comment, compte tenu des
expériences faites, l'ancien projet doit être modifié.

Quant à M. Biel, il entend renvoyer le projet au
Conseil fédéral pour examiner par là ses critiques à
l'égard de la politique monétaire de la Banque natio-
nale. Et pourtant M. Biel déclare lui-même que, lors des
délibérations sur l'«instrumentarium», il n'avait pas
combattu la clause au sujet de laquelle nous avons à
nous prononcer maintenant.

Autrement dit, tous les membres de la commission
approuvent la disposition qui nous est proposée par le
Conseil fédéral, mais quelques-uns refusent de la
prendre maintenant soit pour critiquer la politique mo-
nétaire de la Banque nationale, soit pour demander
davantage. La sagesse n'enseigne-t-elle pas qu'«Un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras»?

Votre commission, par 19 voix contre 2, vous en-
gage à entrer en matière et à voter le projet d'arrêté
fédéral dans la teneur que le Conseil fédéral lui a
donnée.

La stabilisation du marché de la construction main-
tenant: en vue de cette stabilisation, le Conseil fédéral
propose de décréter deux interdictions temporaires;
l'une de démolir des maisons d'habitation et des im-
meubles commerciaux, l'autre de construire des objets
dont l'article 4 du projet d'arrêté donne la liste. L'arrê-
té ne sera pas applicable, il est bon de le préciser, dans
tout le pays, mais dans les régions où l'industrie de la
construction est mise à forte contribution. C'est le
Conseil fédéral qui désignera ces régions. II convient en
outre de dire que, dans ces régions, l'interdiction de
démolir ne sera pas applicable dans certains cas que je
renonce à énumérer pour gagner du temps.

Des dérogations peuvent, en outre, être accordées si
l'on peut faire de circonstances particulières et de
motifs impérieux.

On a également prévu des exceptions à l'interdic-
tion de construire les objets désignés à l'article 4 pour
les projets qui font partie intégrante des catégories de
travaux suivants: logements à loyers modérés, hygiène
et assistance, protection de l'environnement, éducation
et formation. Là aussi, des dérogations sont possibles
dans des cas d'espèce: si la construction répond vérita-
blement à un besoin urgent et qu'elle est, lit-on dans le
projet d'arrêté, prête à tous égards à être exécutée.

L'application de l'arrêté sera confiée à un préposé,
nommé par le Conseil fédéral, qui coopérera avec les
cantons et recourra aux services d'experts. Le Conseil
fédéral pourra exiger des cantons, des maîtres d'ouvra-
ges et de leurs mandataires, ainsi que des entreprises,
qu'ils lui fournissent les renseignements que l'exécution
de l'arrêté requiert.

Le Conseil des Etats a voté l'arrêté sans y apporter
des modifications importantes. Je fais une exception
pour les modifications de l'article 7. L'une de celles-ci
fait un devoir au Conseil fédéral de consulter les can-
tons avant de désigner les régions où l'industrie de la
construction est mise à trop forte contribution. Votre
commission vous propose d'approuver cette modifi-
cation.

La deuxième modification de l'article 7 institue un
droit de recours des cantons au Conseil fédéral contre
les décisions du préposé. La majorité de votre commis-
sion vous suggère de ne pas accorder ce doit de re-
cours aux cantons. Je ne partage, bien sûr, pas ce

point de vue, pas du tout, et je vous dirai pourquoi lors
de la discussion des articles.

Quelques mots au sujet de la coopération de l'auto-
rité fédérale avec les cantons, de la nécessaire consulta-
tion de ceux-ci, me paraissent en revanche devoir être
prononcés au cours du présent exposé. C'est un point
d'une très grande importance, c'est un point d'une im-
portance essentielle même, pour une saine application,
une application efficace de l'arrêté. Alors qu'en 1964,
lors du précédent exercice conjoncturel, on avait accor-
dé des compétences aux cantons, le Conseil fédéral
entend aujourd'hui que l'application soit confiée à un
préposé qu'il nommera, parce que, il y a sept ans — c'est
le Conseil fédéral qui parle — plusieurs cantons ont
rencontré d'extrêmes difficultés à faire différer certains
de leurs propres travaux, à faire différer aussi des
projets de construction auxquels ils portaient eux-mêmes
un intérêt particulier. Je reconnais qu'en chargeant les
cantons de mesures d'application, on les place dans une
situation difficile. On les invite à prendre des mesures
qu'il n'est pas toujours aisé de faire comprendre aux
intéressés. Mais à mon avis, cette argumentation n'est
pas convaincante; elle ne doit pas être convaincante! Il
ne faut pas se réclamer du fédéralisme lors des discours
seulement, lorsque c'est facile; il faut avoir le courage
de se conformer à ce principe lorsqu'il implique l'appli-
cation de mesures difficiles.

Je suis plus sensible au souci du Conseil fédéral de
soumettre les projets de construction à un sort aussi
semblable que possible dans les différentes régions
«surchauffées» de Suisse. L'on aurait toutefois pu y
parvenir en prévoyant un droit de recours du préposé
contre les décisions des cantons; ainsi l'autonomie de
ceux-ci aurait eu moins à souffrir.

J'ai finalement retiré les amendements que j'avais
déposés pour concrétiser ces considérations, M. le con-
seiller fédéral Brugger nous ayant donné l'assurance que
le préposé et le Conseil fédéral tiendraient largement
compte des avis des cantons, notamment lorsque ces
avis tendraient à demander l'application de l'arrêté
dans des régions où cette application se justifie, ten-
draient aussi à une application efficace des dispositions
de l'arrêté. Une étroite coopération avec les cantons est
absolument nécessaire; l'autorité cantonale connaît la
situation sur les marchés régionaux de la construction,
le Conseil fédéral le déclare lui-même dans le message.
L'autorité cantonale est à même de prendre directe-
ment contact avec les autorités communales et avec les
milieux économiques.

Votre commission propose d'apporter diverses
modifications au projet du Conseil fédéral amendé par
le Conseil des Etats. Nous en parlerons dans la discus-
sion des articles. Je tiens d'ores et déjà à signaler que
les modifications qui vous sont proposées par votre
commission renforcent la portée de l'arrêté. C'est ainsi
que nous avons décidé de vous proposer d'assujettir à
l'interdiction temporaire de construire les maisons fami-
liales d'un volume supérieur à 1200 mètres cubes ou
dont le coût exède 350000 francs — le Conseil fédéral
suggérait 1500 mètres cubes et 450 000 francs —, les
maisons de week-end ou de vacances d'un volume supé-
rieur à 700 mètres cubes (au lieu de 500) ou dont le coût
excède 200000 francs au lieu de 300000), les apparte-
ments de luxe et les constructions destinées aux succur-
sales bancaires.
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Je m'en réjouis personnellement. Il s'agit vraiment
de favoriser la construction de ce qui est le plus néces-
saire. Il s'agit d'utiliser au mieux les capacités de
l'industrie de la construction. En matière de logements,
par exemple, il est absolument nécessaire, impératif, de
renvoyer ce qui est luxueux afin de concentrer efforts et
capitaux sur la création d'appartement dont les loyers
soient accessibles au plus grand nombre.

On a beaucoup discuté de la question de savoir si
les constructions industrielles devaient être soumises à
l'interdiction temporaire de construire. Le problème est
repris par deux propositions de minorité; je ne m'y
arrête pas aujourd'hui.

Fallait-il assujettir les hôtels et restaurants dont le
coût excède un million? Ce qui a été avancé au sein
de la commission en vue de ne pas soumettre les cons-
tructions industrielles à l'arrêté, appréciation de chaque
cas d'espèce, conséquences de la réévaluation, concur-
rence internationale, vaut également pour le tourisme,
pour les hôtels et restaurants dont le coût excède un mil-
million. Dans plusieurs régions du pays, on a surtout
besoin d'hôtels de plus d'un million; je rappelle à cet
égard les possibilités de dérogation de l'article 5.

Une réflexion encore à propos de l'article 15. Je
n'aurai ainsi pas besoin d'y revenir lors de la discussion
de détail. Cette disposition précise que les travaux de
démolition et de construction en cours d'exécution lors
de l'entrée en vigueur de l'arrêté seront soustraits à
l'interdiction temporaire de démolir et de construire.
L'entrée en vigueur de l'arrêté interviendra au moment
de sa publication. Mais il ne déploiera véritablement
ses effets à l'égard des projets de démolition et de
construction, dans les différentes régions intéressées,
qu'au moment où le Conseil fédéral aura décidé que
l'industrie de la construction est mise à trop forte
contribution dans telle ou telle région. Lorsque telle ou
telle région sera soumise à l'arrêté, on ne suspendra
bien sûr pas les travaux de démolition ou de construction
qui sont réellement en cours au moment de la décision.
Mais il faudra que les travaux soient vraiment et ra-
tionnellement en cours, il ne suffira pas de donner
quelques coups de pioche, creuser un ou deux trous ou
encore déposer une brouette par-ci par-là pour soutenir
avec succès que les travaux sont en cours.

Comment déterminera-t-on que l'industrie de la
construction d'une région est soumise à trop forte con-
tribution? Le message du Conseil fédéral est assez
discret à cet égard. Le membre de phrase suivant tient
lieu de critère: les régions où la demande dépasse
considérablement l'offre. Si l'on veut que l'arrêté joue
un rôle suffisant, il ne faudra pas interpréter ce terme
«considérablement» d'une façon trop stricte. Des ren-
seignements ont été donnés à votre commission quant
aux critères qui seront retenus et quant à la manière de
les appliquer. Les computers seront appelés à l'aide. Je
rappelle que les cantons seront consultés. Je n'en dis
pas davantage parce que j'imagine qu'en raison même
de l'importance de cet objet, celui-ci sera traité d'une
façon approfondie dans l'exposé de M. le conseiller
fédéral Brugger.

Je n'aborde pas non plus les aspects juridiques,
constitutionnels. La très grande majorité des commis-
saires approuvent le recours à l'article 896«, 3e alinéa,
de la constitution; tout à l'heure M. le président de la
commission a traité cet aspect important, lui aussi, du
problème d'une façon très approfondie et très pertinente.

Je suis absolument convaincu, mes chers collègues,
de la nécessité d'adopter l'arrêté qui nous est proposé.
On sait à quel point le secteur de la construction joue
un rôle important dans notre économie générale. Les
restrictions concernant la main-d'œuvre étrangère ne
facilitent pas la tâche de l'industrie de la construction
et cela n'est certes pas sans influence sur l'évolution des
prix dans ce secteur. On ne peut pas non plus nier que
l'augmentation des prix de construction constitue un
facteur de renchérissement très sensible pour l'ensemble
de notre économie. Et c'est une nouvelle occasion pour
moi de regretter que l'on ait abandonné la surveillance
des loyers. Je ne désespère pas quant à la possibilité de
corriger cet abandon dans un avenir aussi proche que
possible. On doit craindre que, dans une période où l'in-
dustrie de la construction est très sollicitée, trop
sollicitée, celle-ci ne s'oriente pas comme il le faudrait
vers les constructions les plus nécessaires du point de
vue de l'intérêt général et de façon particulière vers les
nécessités sociales.

C'est donc pour des raisons économiques, conjonc-
turelles et pour des raisons sociales que nous avons
li'mpérieux devoir de réaliser les propositions du Con-
seil fédéral. Il faut empêcher de mettre hors du circuit
économique les bâtiments qui sont encore en bon état
et dont les loyers sont moins élevés que dans de nou-
velles constructions. Il faut construire avant tout des
bâtiments dont la nécessité, dans certaines régions du
pays, est tout simplement vitale.

Un réflexion de caractère général: les événements
de ces derniers mois démontrent qu'il est indispensable
que les pouvoirs publics puissent prendre, en temps
opportun, les mesures nécessaires et suffisantes. Il y va
du développement économique harmonieux du pays, il
y va du rétablissement de l'équilibre qui peut avoir été
rompu dans une période troublée. Jusqu'à maintenant,
on est intervenu sous la pression des événements, en
général par voie d'urgence, parce que nos autorités
executives et législatives ne sont pas dotées des
moyens d'agir avec célérité quand un processus dange-
reux est en train de s'amorcer, ni de le faire ensuite avec
une certaine continuité. Il va de soi que les mesures
envisagées doivent tenir compte des structures économi-
ques de notre pays et éviter de décourager le dynamisme
du secteur privé. Mais, encore une fois, les pouvoirs
publics doivent être à même d'orienter, de stimuler, de
freiner si c'est nécessaire, quand et où l'intérêt général
le requiert. A chaque débat suffit sa peine. Je reviens à
la stabilisation du marché de la construction pour vous
confirmer que votre commission vous propose là aussi
d'entrer en matière. Aucune opposition ne s'est mani-
festée à ce sujet; une proposition de renvoi du projet
au Conseil fédéral a été rejetée par 22 voix contre 3.
En vote final, ce même projet modifié sur plusieurs
points a reçu l'appui de 17 commissaires. Deux s'y sont
opposés, il y a eu 8 abstentions.

En conclusion, nous vous proposons d'entrer en
matière sur le rapport concernant la modification de la
parité-or du franc et sur les deux projets d'arrêté.

Hier wird die Beratung abgebrochen

Ici, le débat est interrompu
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Allgemeine Beratung — Discussion générale

Präsident: Es haben sich bis jetzt 35 Redner ein-
geschrieben. Die Empfehlung, die ich Ihnen mitgeben
möchte, wäre, die Eintretensdebatte heute vormittag zu
beenden.

Wyss: Die sozialdemokratische Fraktion stimmt
dem Bericht des Bundesrates über die Aenderung der
Goldparität des Frankens zu. Sie hält die beschlossene
Aufwertung, über deren Ausmass und weitere Modali-
täten wie Bandbreite oder Zeitpunkt man allenfalls
diskutieren könnte, für die einzige Massnahnic, die in
den Tagen der währungspolitischen Hektik Anfang
Mai überhaupt realistisch und möglich war. Wir wis-
sen, dass es den Behörden der Nationalbank nicht leicht
gefallen ist, dem Bundesrat die Aufwertung x.u empfeh-
len, und dass der Bundesrat diese Massnahnic nur
schweren Herzens getroffen hat. Auch wir in der
sozialdemokratischen Fraktion sind uns des hohen Stel-
lenwertes bewusst, den die Stabilität des äussern Wertes
des Frankens für die Wirtschaft unseres Landes besitzt.
Wir würden uns entschieden gegen alle Tendenzen /ur
Wehr setzen, die Frankcnparität zum Objekt konjunk-
turpolitischer Manipulationen zu machen. Das inter-
nationale Vertrauen in die äussere Stabilität des
Schweizer Frankens hat zu sehr zu den wirtschaftlichen
Erfolgen unseres Landes beigetragen, als dass wir sie
leichtfertig aufs Spiel setzen dürften.

Ebenso entschieden ist jedoch den währungspoli-
tischen Romantikern entgegenzutreten, für welche die
unveränderliche Frankenparität in den Sternen geschrie-
ben steht und die nicht wahrhaben wollen, dass in der
Realität der internationalen Wirtschaft in den letzten
Jahren Entwicklungen stattgefunden haben, denen auch
wir auf unserer Schweizer Währungsinsel Rechnung
tragen müssen. Wenn es uns jahrzehntelang ohne Kon-
junkturpolitik gut gegangen sei, so müsse es uns auch in
den kommenden Jahrzehnten ohne Konjunkturpoli t ik
gut gehen. Wenn uns jahrzehntelang eine unveränder-
liche Währungsparität gute Dienste geleistet habe, so
müsse sie uns notwendig auch weiterhin gute Dienste
leisten. Diese sonderbare Logik der Analogieschlüsse ist
auf dem konjunkturpolitischen Gebiete durch die Infla-
tion unserer Tage ad absurduin geführt worden; die
währungspolitischen Geschehnisse haben bewiesen,
dass sie auch hinsichtlich der Wechselkurspolitik nicht
haltbar ist.

Kein Staat ist, bei Strafe schwerer wirtschaftlicher
Schäden, in der Lage, die Parität seiner Währung will-
kürlich festzusetzen. Die optimale Kursrelation ist viel-
mehr von der jeweiligen inncrn Kaufkraft der Wäh-
rung, von der Ertrags- und der Zahlungsbilanz, um nur
die wichtigsten bestimmenden Faktoren x.u erwähnen,
abhängig. Es ist richtig, am festen Kurs auch dann fest-
zuhalten, wenn sich in diesen Bcstimmungsfaklorcn
leichtere kurzfristige Schwankungen ergeben. Alles an-
dere wäre als Manipulation zu bezeichnen. Währungs-
manipulation wäre es aber auch, starr an einer Parität
festzuhalten, wenn ihre grundlegenden Bestimmungsfak-
toren sich auf dauerhafte Weise geändert haben. Auf
das sogenannte «Glatteis der Währungsmanipulation»,
wie sich der Verwaltungsratspräsidcnt einer Schweizer
Grossbank äusserte, begibt sich auch, wer in souveräner
Nichtbeachtung dessen, was aussen vorgeht, in vorneh-
mem wechselkurspolitischem Nichtstun verharrt. Man
könnte versucht sein, aus «Faust» zu zitieren:

«Herr Nachbar, ja! so lass ich's auch geschehn:
Sie mögen sich die Köpfe spalten.
Mag alles durcheinander gehn;
Doch nur zu Haus bleib's beim alten.»
Der Bundesrat, der für das wirtschaftliche Wohler-

gehen nicht bloss einer Firma oder einer Wirtschafts-



17. Juni 1971 761 Teuerungsbekämpfung

gruppe, sondern des ganzen Landes verantwortlich ist,
konnte sich eine derartige Währungspolitik nicht lei-
sten. So schmerzlich es uns ankommen mag, auch auf
dem Sektor Finanzen und Währung gibt es den Sonder-
fall Schweiz nicht mehr. Es fragt sich sogar, ob es
nicht richtig gewesen wäre, schon in einem früheren
Zeitpunkt aufzuwerten und mit energischen flankieren-
den konjunkturpolitischen Massnahmen der Inflation
entgegenzutreten. Die Frage ist reichlich akademischer
Natur. Weder die rechtlichen noch die politischen Vor-
aussetzungen waren im Jahre 1969 zu solchen Mass-
nahmen gegeben. Wahrscheinlich war es unvermeid-
lich, das ganze Karussell einer Inflationsrunde noch-
mals durchzustehen. Heute endlich dürfte jedoch die
Legende, der Verzicht auf eine Konjunkturpolitik be-
deute die beste Konjunkturpolitik, zerstört sein. Wenn
die Schweiz früher trotz fehlendem konjunkturpoli-
tischem Instrumentarium eine der geringsten Inflations-
raten aufwies, so war dies besondern Gründen zu ver-
danken, die seither weggefallen sind. Im Augenblick
befinden wir uns unter den Spitzenreitern der Inflatio-
nären. Sogar jene Leute, die — eingestanden oder un-
eingestanden — bereit waren, die Anpassungsinflation
in Kauf zu nehmen, nur um die Frankenparität zu
retten, sind nun desillusioniert. Heute haben wir näm-
lich beides: Inflation und Frankenaufwertung. Ich wie-
derhole: Wir haben Inflation und Frankenaufwertung.

Auch wir würden es entschieden ablehnen, Paritäts-
veränderungen als konjunkturpolitisches Instrument
einzusetzen. Anderseits könnte es nicht toleriert wer-
den, dass durch Festhalten an einer unrealistischen
Währungsparität die Erfolge einer im Innern entschie-
den geführten Konjunkturpolitik zunichte gemacht
werden. Hier sind klare Prioritäten zu setzen. Unser
Hauptziel ist und bleibt die Sicherung eines möglichst
inflationsfreien und gleichwertigen wirtschaftlichen
Wachstums im Innern. Ihm hat sich die Währungspo-
litik unterzuordnen. Es wäre gewiss unrichtig, dieses
vornehmste wirtschaftspolitische Ziel vorab durch
währungspolitische Massnahmen zu verfolgen. Die
Hauptanstrengungen haben vielmehr auf dem Gebiete
der internen Konjunkturpolitik zu liegen, doch kann es
unumgänglich sein, als flankierende Massnahmen not-
falls auch eine währungspolitische Anpassung vorzu-
nehmen.

Heute ist die Situation groteskerweise gerade umge-
kehrt. Infolge des fast vollständigen Fehlens konjunk-
turpolitischer Instrumente haben wir als feststehende
Tatsache die Währungsanpassung entgegenzunehmen,
während wir über die konjunkturpolitischen Massnah-
men, die im Vordergrund hätten stehen müssen, im
Sinne flankierender Massnahmen beraten. Und schon
wird dem Bundesrat vorgeworfen, er habe seine neue
Kompetenz zur Paritätsveränderung zu konjunkturpoli-
tischen Zwecken missbraucht. Nach dem fast vollstän-
digen Scheitern des sogenannten Anschlussprogramms
nach den 1964er-Beschlüssen, nach dem Schiffbruch
des Notenbankgesetzes, nach der Verschleppung der
Beschlüsse über das Export-Depot, nach dem Scheitern
einer Bundesfinanzreform, die dem Bund immerhin
einige bescheidene konjunkturpolitische Einwirkungs-
möglichkeiten gegeben hätte, gehen solche Anschuldi-
gungen an die Bundesbehörden jedoch fehl. Nach all
diesen Unterlassungssünden, die nur zum geringsten
Teil dem Bundesrat anzulasten sind, konnte er es sich
nicht leisten, den Wechselkurs durch Festhalten an

einer unrealistisch gewordenen Parität zu manipulieren
und durch währungspolitisches laisser faire die Infla-
tion weiter anzuheizen. Wenn eine Währung unterbe-
wertet ist, so macht sich dies selbstverständlich vor
allem in der Uebersteigerung des Wirtschaftsauf-
schwunges, in einer Beschleunigung des ohnehin damit
verbundenen Preisanstieges bemerkbar. Die auffällig-
sten Symptome des Ungleichgewichts sind vorwiegend
konjunktureller Art. Es wäre widersinnig, darin einen
Grund zu erblicken, die Anpassung der aus dem
Gleichgewicht geratenen Parität zu verschleppen.

Ein weiteres Symptom ungleichgewichtiger Wäh-
rungsparitäten sind in der Regel spekulative Geldbewe-
gungen über die Landesgrenzen hinweg. Man wird der
internationalen Währungsspekulation wohl kaum nach-
sagen wollen, sie besitze keinen Riecher für derartige
Missverhältnisse. Es ist wahr: In der Vergangenheit
war die Schweiz auch schon bedeutenden Geldzuflüs-
sen aus ändern, vornehmlich politischen Gründen aus-
gesetzt. In diesen Fällen genügten einige feste Worte,
verbunden mit vorübergehenden restriktiven Mass-
nahmen, um die Krise zu überwinden. 1971 war die
Situation grundlegend anders. Bekanntlich gibt es zwei-
erlei Währungsspekulanten: zum einen die bösen Aus-
länder, zum ändern biedere Hirtenknaben, die aller-
dings ebenfalls sehr gut verstehen, ihre gewaltigen dis-
poniblen Mittel an die sichersten und ertragreichsten
Plätze zu verschieben. Gegen die Ausländer wären De-
visenrestriktionen wohl am ehesten möglich gewesen;
von jenen Geldern könnte man allenfalls auch anneh-
men, dass sie nach gewisser Frist ohnehin wieder abge-
flossen wären. Als viel gefährlicher erschien hingegen
das einfliessende inländische Spekulationskapital: von
ihm weiss man, dass es unter den gegebenen Umstän-
den zu einem guten Teil feste Anlagen im Inland such-
te, was die mit den Banken bestehenden Vereinbarun-
gen zur Kreditbegrenzung weitgehend illusorisch zu
machen drohte. Gerade dieses Kapitel wäre durch rest-
riktive Massnahmen, wie sie statt der Aufwertung vor-
geschlagen wurden, kaum zu erfassen gewesen. Die
Aufwertung hat den weiteren Rücktransfer schweizeri-
scher Auslandguthaben im konjunkturpolitisch ungün-
stigen Moment viel wirksamer entmutigt.

Solange in den weltwirtschaftlich wichtigsten Län-
dern nicht bessere konjunkturpolitische Disziplin be-
steht als heute — wir Schweizer haben in dieser Bezie-
hung allerdings keinerlei Anlass, ändern Vorwürfe zu
machen — und solange in den wichtigsten Ländern so
ungleiche Inflationsraten bestehen, wird eine Anpas-
sung der Wechselkursrelation in vernünftigen Zeitab-
ständen unvermeidlich sein. Und solange es Länder
gibt, die sich dieser Solidaritätspflicht aus Gründen, die
wir hier nicht zu beurteilen haben, entziehen, wird die
Situation für die anpassungwilligen Länder unange-
nehm und kritisch bleiben. Aber vielleicht hatte der
Aufwertungsschock insofern eine günstige Wirkung, als
wir uns nun endlich dazu aufraffen, im Innern jene
umsichtige Konjunkturpolitik zu führen, wie wir sie
von unsern Nachbaren erwarten.

In diesem Sinne ist es psychologisch sicher richtig,
die zu treffenden Konjunkturbeschlüsse als flankierende
Massnahmen zur Aufwertung zu präsentieren. Vor-
läufig handelt es sich um den sogenanten Baubeschluss,
um die Ermächtigung der Schweizerischen National-
bank zu Devisentermingeschäften und — wie Herr
Bundesrat Celio in der Kommission gesagt hat — um
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die Vorlage eines wirklich konjunkturgerechten Bun-
desbudgets für 1972. Ergänzende Massnahmen auf
dem Kreditsektor, wie Erhöhung der Mindestreserven
und Verzinsungsverbot für Auslandgelder, seien eben-
falls vorgesehen.

Am ehesten verdient wohl die Ermächtigung der
Nationalbank zu Devisentermingeschäften die Bezeich-
nung als flankierende Massnahmen. Sie ist zur Siche-
rung der neuen Frankenparität notwendig; gerade wenn
wir daran festhalten, das Währungsanpassungen nur im
Falle fundamentaler Ungleichgewichte vorgenommen
werden, ist der Nationalbank diese Waffe gegen blosse
Devisenspekulationen in die Hand zu geben. Wir erach-
ten diese Vorlage jedoch als blossen Vorspann zu
einem neuen Anlauf zur Revision des Notenbankge-
setzes, die der Nationalbank wirklich adäquate Mittel
zur Steuerung der Wirtschaftskonjunktur, soweit sie
von der Kreditseite her überhaupt beeinflussbar ist, in
die Hand geben soll. Ich habe gestern eine entsprechende
Motion eingereicht, damit der Bundesrat ohne Verzug
den Räten eine Vorlage für den Ausbau des Noten-
bankinstrumentariums unterbreiten möge.

Der Baubeschluss ist im jetzigen Moment bestimmt
notwendig und unvermeidlich. Aber er wird — ich beto-
ne dies — niemanden glücklich machen. Er stellt je-
doch eine unvermeidliche Quittung für jene Herolde
der freien Wirtschaft dar, die im Namen eines gewiss
falsch verstandenen Wirtschaftsliberalismus die recht-
zeitige Bereitstellung konjunkturlenkender Instrumente
zu sabotieren wussten. Wieviele Baubeschlüsse werden
wohl noch über die Bühne gehen müssen, bis diese
Leute merken, dass sie mit ihrer konsequenten Sabota-
ge einer vernünftigen Konjunkturpolitik die freie Wirt-
schaft kaputt machen?

Dass in der gegenwärtig konjunkturellen Situation,
wo sich die Hektik auf dem Baumarkt geradezu über-
schlägt, ein Eingriff unumgänglich geworden ist, steht
für jeden Einsichtigen fest. Da es nicht an Anzeichen
weiterer und neuer Inflationsimpulse fehlt, die durch
den Baubeschluss aufgefangen werden sollten, wäre es
verheerend, wenn wir nun schon wieder dem Bundesrat
in den Arm fallen wollten.

Nichts wäre allerdings leichter, als auch den vorlie-
genden Baubeschluss zu zerzausen. Seine Autoren ha-
ben sich löblich Mühe gegeben, aus den Erfahrungen
des letzten Baubeschlusses zu lernen; herausgekommen
ist eine grössere Differenziertheit, eine grössere Flexibi-
lität, aber auch grössere Willkür. Was sind schon Re-
gionen mit überfordertem Baumarkt? Wie ist diese
Ueberforderung zu bemessen? Wie sind die Regionen
wirtschaftlich vernünftig abzugrenzen? Eine vernünftig
und überlegt konzipierte Strukturpolitik würden
auch wir durchaus begrüssen; aber es ginge nicht an,
eine solche Politik zu betreiben, indem man den Re-
gionen, die man treffen will, den Baumarkt abschnei-
det.

Ich höre die Versicherung, dass in diesen Gebieten
ja durchaus weiter gebaut werden soll, dass lediglich
die Uebernachfrage auf das Ausmass der Kapazität
beschnitten werden müsse. Soweit, sogut; aber ich bin
durchaus nicht so sicher, ob die Behauptung in der
Botschaft stimmt, die Leistungen des Baugewerbes
seien derart standortgebunden, dass es durchaus undenk-
bar sei, Bauleistungen in andere Regionen abzuwerben.

Sicherlich ist der Baubeschluss auf wenige Jahre
befristet (auf drei Jahre), und in so kurzer Zeit lassen

sich kaum strukturpolitische Wirkungen erzielen. Aber
auch hier gilt es, den Anfängen zu wehren; es wäre
nicht akzeptabel, wenn nun auch so Strukturpolitik
gemacht werden sollte, wie noch immer Finanzaus-
gleich betrieben wird, nämlich rein zufällig: An allen
Ecken und Enden ein bisschen, ohne dass jemand
eine wirkliche Konzeption besitzt, ohne dass sich je-
mand über die Wirkung klare Rechenschaft geben
könnte.

Vollends grotesk scheint die Bestimmung, dass
just in den Ballungszentren der Bau von Fabrikanlagen
und gewerblichen Betrieben frei bleiben soll, während
öffentliche und private Verwaltungsgebäude Einkaufs-
zentren und Verbrauchermärkte auf die Sperrliste kom-
men. Da versichert wird, dass die Kapazität des regio-
nalen Baugewerbes nach wie vor ausgenützt werden
soll, droht infolge dieser Sperrliste — von der richtiger-
weise bevorzugten Stellung des Wohnungsbaus abge-
sehen — eine vorübergehende Verlagerung der Bau-
tätigkeit von den Dienstleistungsbetrieben auf Fabriken
und Anlagen des sekundären Sektors. Eine unmögliche,
den Bedürfnissen der betroffenen Zentren diametral
zuwiderlaufende Bestimmung also.

Es scheint, als hätte den Verfassern des Entwurfes
die längst überholte Meinung zu Gevatter gestanden,
alle lärmenden und stinkenden Tätigkeiten seien pro-
duktiv, die leitenden und verwaltenden Funktionen so-
wie die Dienstleistungen jedoch unproduktiv. Man dür-
fe Rationalisierungsinvestionen der Industrie nicht ver-
hindern, wird beteuert. Als ob auf den Sektoren der
Verwaltung der Dienstleistungen und der industriellen
Forschung (auch ihre Anlagen kommen auf die Sperr-
liste) nicht ebensoviel, wenn nicht sogar noch mehr
Rationalisierungsmöglichkeiten bestünden. Die globa-
len Abgrenzungen, die auf der vorgesehenen Sperrliste
vorgenommen werden, gehen an der Wirklichkeit vor-
bei und sind als zweckwidrig zu bezeichnen. Es ist nicht
wahr, dass alle in den nächsten Jahren geplanten Bau-
ten auf dem industriellen Sektor von vornherein der
Rationalisierung und der Einsparung von Arbeitskräf-
ten dienen, es ist noch durchaus unsicher, ob die Auf-
wertung ohnehin zu einer genügenden Dämpfung der
industriellen Bautätigkeit führen werde. Die Argumen-
te, die angeblich für die Schonung der industriellen
Bauten sprechen, lassen sich ebensogut für weite Teile
der auf der Sperrliste figurierenden Bauten anführen.
Das Globalurteil, das hier über die volkswirtschaftliche
Berechtigung von Bauten der öffentlichen und privaten
Verwaltung, der industriellen Forschung, der Ver-
brauchermärkte und anderer Dienstleistungen ge-
sprochen wird, ist unhaltbar (noch 2 Minuten bitte).

Präsident: Herr Wyss möchte noch 2 Minuten /.u
seiner Redezeit, die abgelaufen ist. Sie sind einverstan-
den.

Wyss: Danke schön. Der Baubeschluss-Delegierte
ist um seine Aufgabe nicht zu beneiden. Es ist gewiss
nicht sympathisch, wenn Monsieur le Bureau über In-
vestionspläne der Wirtschaft entscheiden soll. Aber wir
können den Pelz nicht waschen, ohne ihn nass zu
machen. Es ist immer noch besser, der Delegierte sehe
sich den Fall an, als dass der Entscheid auf Grund eines
unhaltbaren Pauschalurteils von vornherein gesetzt
wird.
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Dabei trifft es sich ausgezeichnet, dass die Planvor-
lagen für industrielle Bauten ohnehin drastisch zurück-
gegangen sein sollen. Es scheint also zumutbar zu sein,
dass sich der Delegierte auch die verbleibenden indu-
striellen und gewerblichen Projekte ansieht, umso mehr
als ja ohnehin bloss einzelne Regionen unter den Bau-
beschluss fallen sollen. Ich wäre erstaunt, wenn sich bei
dieser Gelegenheit nicht ergäbe, dass unter den indu-
striellen Projekten einzelne mit Vorteil zugunsten von
Plänen zurückgestellt werden könnten, die auf Grund der
vorgeschlagenen Formulierung des Baubeschlusses dis-
kriminiert würden. Die Bevorzugung der Bauten des
industriellen Sektors gegenüber den Dienstleistungen im
weitesten Sinne ist speziell für die besonders betroffe-
nen grosstädtischen Agglomerationen abzulehnen.

Unter diesem grundsätzlichen Vorbehalt können
wir uns mit dem Baubeschluss als flankierende und
vorübergehende Massnahme einverstanden erklären.
Ein adäquates konjunkturpolitisches Instrument stellt
er selbstverständlich nicht dar. Die Zustimmung zum
Baubeschluss würde dem Parlament kein konjunktur-
politisches Alibi verschaffen; unsere Pflicht besteht
vielmehr darin, sofort energische weitere Schritte zum
Aufbau eines dauerhaften konjunkturpolitischen Instru-
mentariums zu unternehmen. Wir hoffen auf eine be-
schleunigte Ausarbeitung des versprochenen Konjunk-
turartikels der Bundesverfassung durch den Bundesrat
und erwarten deshalb mit Spannung die nachfolgenden
Ausführungen von Herrn Bundesrat Brugger zu diesem
wichtigen Fragenkomplex. In diesem Sinne empfiehlt
Ihnen die sozialdemokratische Fraktion vom Bericht
des Bundesrates über die Aufwertung zustimmend
Kenntnis zu nehmen und auf die Botschaft zur Stabili-
sierung des Baumarktes und zur Ermächtigung der
Nationalbank zu Devisentermingeschäften einzutreten.

Purgier: Das fundamentale Ungleichgewicht in der
schweizerischen und europäischen Wirtschaft zwingt
uns heute zu gemeinsamer Ueberlegung. Die Ursachen
sind bekannt: einerseits die importierte Inflation, ander-
seits die hausgemachte. Wir befinden uns in der Kopf-
gruppe der Inflationisten unter allen Industrieländern:
7 Prozent Steigerung der Lebenskosten! Wenn Sie daran
denken, dass die ersten Hypotheken heute mit 5%
Prozent einer Inflationsrate von 7 Prozent gegenüber-
stehen, dass der Zinssatz somit negativ ist, dann können
wir ohne lange Bedenkzeit auf mittlere Fristen neue
Kostensteigerungen erwarten. Von der Zins-Seite her
sind Folgen für die Lebenskosten evident: Miete, land-
wirtschaftliche Produkte usw. Das innere wirtschaft-
liche und soziale Gefüge der Eidgenossenschaft ist tat-
sächlich gefährdet, wenn es uns nicht gelingt, die Teue-
rung in den Griff zu bekommen. Jeder einzelne ist
betroffen, ob er es wahr haben will oder nicht, am
stärksten die wirtschaftlich Schwachen. Der sozialpoli-
tische Fortschritt, um den wir im Parlament ringen,
schmutzt wie Schnee an der Sonne, wenn jede Verbes-
serung der Renten durch die Teuerung ausgehöhlt wird.

Die für die Abwendung der importierten Inflation
unerlässliche monetäre und allgemein konjunkturpoli-
tische Zusammenarbeit unter den europäischen Staaten
und im internationalen Bereich überhaupt erweist
sich als äusserst schwierig. Nationale Egoismen
verhindern gemeinsame Stabilitätsanstrengungen. Ich
rufe Ihnen den Wernerplan in Erinnerung und die
Hindernisse, die man seiner Verwirklichung in Brüssel

entgegenstellt; ich verweise Sie auf die Massnahmen der
Bundesrepublik Deutschland im Gegensatz zum Be-
schluss der EWG-Kommission über eine gemeinsame
Währungspolitik. Um so bedeutsamer scheint mir die
Ausschöpfung aller Möglichkeiten, die wir im eigenen
Bereich anwenden können, um der Inflation Herr zu
werden; also primär rasche Bekämpfung der hausge-
machten Inflation. Voraussetzung sind klare Zielvorstel-
lungen (haben wir sie?); eindeutige Rechtsgrundlagen
(haben wir sie?); Schaffung konjunkturpolitischer In-
strumente (verfügen wir über sie?). Ich denke an die
fehlende Koordination zwischen Bundesrat und Kan-
tonsregierungen, ich denke an die Führungsaufgabe des
Bundes gegenüber den Sozialpartnern; ich denke an
überfällige Prioritäten im privaten und öffentlichen Be-
reich; ich denke an eine konzertierte schweizerische
Aktion.

Ist es nicht so, dass allzu lange eine erschreckende
Hilflosigkeit bei Staat und privater Wirtschaft, aber
auch bei allen einzelnen gegenüber dem Phänomen der
Inflation bestanden hat. Masshalten wurde gepredigt,
aber nicht befolgt. Konjunkturgerecht sollte sich nur
der Nachbar verhalten. In weiten Kreisen finden wir
geradezu eine Art Resignation. Allzu lange bestand die
einzige Abwehrmassnahme in den Kreditzuwachsbe-
grenzungen, zudem noch ausgehöhlt durch den starken
Zufluss von Mitteln aus dem Ausland (Eurodollar). Es
ist der Regierung zurzeit noch nicht möglich (mangels
geeigneter Instrumente), die konjunkturellen Primär-
effekte: Auslandsnachfrage, Nachfrage nach Investitions-
gütern, so rechtzeitig zu erfassen und zu berücksichti-
gen, dass eine Bekämpfung der Ursachen der Teuerung
und nicht nur der Symptome erfolgen könnte. Mit
ändern Worten: Wir sind noch meilenweit entfernt von
einer antizyklischen Konjunkturpolitik.

Angesichts dieser Situation, die auch das gesell-
schaftspolitische System unseres Landes in Gefahr
bringt, ist unsere Fraktion überzeugt, dass die Mass-
nahmen gegen die Teuerung, die der Bundesrat getrof-
fen hat, nötig sind. Sie unterstützt die Regierung in
ihren Bemühungen, der Teuerung Herr zu werden.

Wir lassen die Frage offen, ob die Aufwertung im
Jahre 1969, wie sie von der Nationalbank gefordert
worden war, noch grössere Wirkung gehabt hätte. Tat-
sache ist, dass der Bundesrat durch die Revision des
Münzgesetzes, die im Parlament vor kurzem be-
schlossen worden ist, ein erstes Instrument in die Hand
erhielt, von dem er nun in der Notlage rechtzeitig
Gebrauch machte. Tatsache ist aber auch, dass die
Aenderung der Parität eine Ausnahmeerscheinung blei-
ben muss. Sie ist nur im Falle fundamentaler Ungleich-
gewichte anwendbar, weil sonst ein Vertrauensschwund
zu Lasten der Schweiz unvermeidlich wäre.

Diskussionen über den Aufwertungssatz halte ich
für müssig. Der Bundesrat hat von seinen Kompetenzen
Gebrauch gemacht. Wir respektieren sie.

Müssig wäre auch eine Diskussion, ob Alternativen,
wie die Dollarbewirtschaftung, oder flottierende Wech-
selkurse, sinnvoll gewesen wären. Wir halten dafür,
dass die Massnahmen des Bundesrates zweckmässig
sind. Vielleicht ist der Finanzchef in der Lage, uns
zusätzlich über die Wirkungen der getroffenen Mass-
nahmen bis heute ergänzende Auskunft zu geben. Weil
die hausgemachte Inflation durch die Aufwertung
allein nicht wesentlich gebremst werden kann, befür-
wortet unsere Fraktion auch die flankierende Massnah-
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mon des Bundesratcs. Bei der Ermächtigung zu Dcvi-
sentermingcschäften handelt es sich um eine längst fäl-
lige Ausweitung des Geschäftsbereiches der National-
bank.

Bei den Massnahmen zur Stabilisierung auf dem
Bausektor anerkennt unsere Fraktion das Bestreben der
Regierung, durch flexible Anordnungen den besonde-
ren regionalen Ueberforderungen des Baumarktes wirk-
sam zu begegnen. Sie begrüsst aber auch die Anstren-
gungen des Baugewerbes selbst, in Zusammenarbeit mit
der Regierung, für öffentliche und private Bauten
durch Anwendung verbesserter Arbeitsmethoden eine
sinnvolle Ausnützung der Baukapazität sicherzustellen.
Dabei kommt der Baureife für alle durch Steuergelder
finanzierten Bauvorhaben besondere Bedeutung zu. Es
darf nicht mehr vorkommen, dass öffentliche Bauten
begonnen werden, bevor die Baureife einwandfrei
nachgewiesen ist. Vorbildliches Verhalten der öffent-
lichen Hand unter konjunkturpolitischen Gesichtspunk-
ten ist das Gebot der Stunde!

Mit Nachdruck unterstreicht die Fraktion, dass zur
Vermeidung schwerwiegender Mängel in der Infra-
struktur bei den zurückgestellten Bauvorhaben der
öffentlichen Hand (Bund, Kantone und Gemeinden) die
Planung bis zur Baureife weitergeführt werden muss.

Wir werden uns über monetäre Probleme und wei-
tere Einzelfragen durch andere Sprecher in der Diskus-
sion noch vernehmen lassen. Notmassnahmen, wie sie
heute vom Parlament beraten und gutgeheissen werden,
entbinden uns nicht von der Pflicht, endlich die
Rechtsgrundlagen für eine dauerhafte Konjunkturpolitik
zu schaffen und an die Bildung tauglicher konjunktur-
politischer Instrumente heranzutreten. Lippenbekennt-
nisse genügen nicht mehr.

Die schweren Wirtschaftskrisen der Vergangenheit
und die immer wiederkehrende Ueberhitzung, die zur-
zeit besonders spürbar ist, haben uns doch mit aller
Deutlichkeit vor Augen geführt, dass die autonomen
Kräfte der freien Wirtschaft einen störungslosen Ver-
lauf des wirtschaftlichen Wachstumsprozesses nicht zu
gewährleisten vermögen. Die Notwendigkeit staatlicher
Konjunktur- und Wachstumspolitik ist daher heute
allgemein anerkannt. Ich wiederhole, dass sich eine
solche Politik nicht in der Bekämpfung der Krankheits-
symptome erschöpfen darf; präventive Steuerung des
Konjunkturverlaufes ist anzustreben, nachhinkende
Korrektur konjunktureller Exzesse ist, wie wir heute
erfahren, unendlich viel schwieriger.

Auch die aktive, die Konjunktur und das Wachstum
mitbestimmende staatliche Wirtschaftspolitik muss
nach den Prinzipien einer freiheitlichen und sozialen
Marktwirtschaft ausgerichtet sein. Das heisst: Die zur
Lenkung des Konjunktur- und Wachstumsprozesses
einzusetzenden Staatsinvestionen sollen in der Regel
marktkonform sein; sie sollen nicht den Mechanismus
des Marktes ausschalten, sondern darauf beschränkt
bleiben, die Daten, welche das Ergebnis des freien
Spiels der Marktkräfte «Angebot und Nachfrage» be-
stimmen, zu beeinflussen. Nur ausnahmesweise, d.h.
falls konforme Massnahmen versagt haben und eigent-
liche wirtschaftliche Notlagen eingetreten sind, soll der
Staat nichtmarktkonforme, in den Preismechanismus
selbst eingreifende Interventionen vornehmen.

Diese Art Konjunkturpolitik setzt eine laufende Be-
obachtung und zeitgerechte statistische Registrierung
des Konjunktur- und Wachstumsprozesses voraus.

Wir fordern aus diesem Grunde ein beratendes Or-
gan von Fachleuten zur Auswertung der empirischen
Daten und zur Planung, Vorbereitung und Kontrolle
der konjunktur- und wirtschaftspolitischen Massnah-
men. Wenn Herr Allemann einmal seine Memoiren
schreibt, werde ich ein interessierter Abnehmer sein,
denn ich kann mir vorstellen, dass er ganz besonders
unter dem Mangel an genügenden Instrumenten zu lei-
den hatte und noch zu leiden hat.

Das geltende Verfassungsrecht enthält immer noch
keine Bestimmung, welche dem Bund eine umfassende
Konjunktur- und Wachstumspolitik zur Aufgabe
macht. Es blieb bei wenigen Ansatzpunkten; ich darf
sie Ihnen stichwortartig in Erinnerung rufen: Artikel
31 bis der Bundesverfassung erteilt dem Bund den
Auftrag, die zur Mehrung der Wohlfahrt des Volkes
und zur wirtschaftlichen Sicherung der Bürger geeigne-
ten Massnahmen zu treffen (im Rahmen der verfas-
sungsmässigen Befugnisse); entsprechende Kompeten-
zen sind jedoch nicht begründet worden.

Artikel 31 quinquies der Bundesverfassung ver-
pflichtet den Bund, in Verbindung mit den Kantonen
und der privaten Wirtschaft Massnahmen zur Bekämp-
fung eingetretender Arbeitslosigkeit zu ergreifen.
Zwingende Parallele zu dieser Vorschrift müsste sein,
eine Grundlage für Massnahmen des Bundes gegen die
Konjunkturüberhitzung und gegen die Inflation y,u
schaffen. Sie fehlt!

Auch in finanzpolitischer Hinsicht ist die Verfas-
sung dringend ergänzungsbedürftig. Artikel 42bis ver-
pflichtet den Bund lediglich, den Fehlbetrag der Bilanz
abzutragen; legt ihm nahe, dabei auf die Lage der
Wirtschaft Rücksicht zu nehmen. Verfassungsrechtliche
Grundlagen einer aktiven Fiskal- und Budgetpolitik
fehlen!

Und schliesslich muss ich noch Artikel 39, Absatz 3,
erwähnen. Diese Bestimmung verpflichtet die Natio-
nalbank, den Geldumlauf des Landes zu regeln, den
Zahlungsverkehr zu erleichtern und im Rahmen der
Bundesgesetzgebung eine dem Gesamtinteresse dienen-
de Kredit- und Währungspolitik zu führen.

Das ist ein umfassender geld-, kredit- und wäh-
rungspolitischer Auftrag, der aber — und dafür sind
wir verantwortlich — der gesetzlichen Konkretisierung
bedarf.

Soll unsere Konjunkturpolitik nicht Stückwerk blei-
ben, so ist in der Bundesverfassung der Bund durch
einen wirtschaftspolitischen Grundsatzartikel zu ver-
pflichten, mittels einer aktiven, gezielten Konjunktur-
politik für ein stabiles wirtschaftliches Wachstum zu
sorgen. Zu diesem Zweck soll er marktkonforme Mass-
nahmen treffen, die das Gesamtinteresse unter möglich-
ster Schonung der wirtschaftlichen Freiheit des einzel-
nen wahren. Eine solche Bestimmung würde den heuti-
gen Artikel 31 bis, Absatz l, der Bundesverfassung
überflüssig machen. In Ergänzung dieses Grundsatzes
soll anstelle des Artikels 31quinquies eine Regel in
die Verfassung aufgenommen werden, welche den
Bund ermächtigt, in Zeiten schwerer Wirtschaftskrisen
sowie überdimensionierter, in gefährlichem Aus-
masse inflationär wirkender Konjunkturüberhitzung
nichtmarktkonforme Massnahmen befristeter Natur zu
ergreifen.

Die Ausgestaltung der zur Erfüllung dieser kon-
junktur- und wachstumspolitischen Aufgaben erforder-
lichen Instrumente, die Zuständigkeiten /u deren Ein-
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setzung sowie die übrigen zur Durchführung einer akti-
ven Konjunktur- und Wachstumspolitik erforderlichen
Vorkehren sind der Bundesgesetzgebung zu überlassen.

Wir sind auch der Meinung, dass Artikel 42bis
Bundesverfassung im Sinne eines umfassenden budget-
politischen Auftrages neu zu formulieren ist. Der Bund
muss darin angewiesen werden, eine konjunkturgerechte
Ausgaben- und Einnahmepolitik zu betreiben. Für den
Fall stark inflationär wirkender Konjunkturüberhitzung
ist die Möglichkeit der Thesaurierung von Bundesein-
nahmen vorzusehen, und zum Zwecke der Verhinde-
rung bzw. Ueberwindung von wirtschaftlichen Depres-
sionen und Rezessionen ist dem Bund zu gestatten,
ausnahmsweise Ausgabenüberschüsse zu tätigen. So
präsentiert sich die ganze Spannweite konjunkturpoliti-
scher Handlungsbedürfnisse des Bundes.

Die Durchführung geld-, kredit- und währungspoli-
tischer Massnahmen — so halten wir dafür — soll
primär Aufgabe der Nationalbank bleiben. Autonome
Entscheidungsbefugnisse können wir aber nicht einfach
der Nationalbank übertragen. Die Entscheidung über
den Einsatz des gesamten konjunkturpolitischen Arse-
nals muss vielmehr, unter Vorbehalt allfälliger Kompe-
tenzen des Parlamentes, dem Bundesrat vorbehalten
bleiben. Die Regierung ist für die staatliche Konjunk-
turpolitik verantwortlich.

Ich fasse zusammen: Führen heisst planen und han-
deln. Der Bundesrat hat seine Verantwortung für die
Notmassnahmen nach einer sorgfältigen Lagebeurtei-
lung übernommen. Unsere Fraktion stellt sich hinter
diese Regierungspolitik.

Gleichzeitig betonen wir, dass sofort die Rechts-
grundlagen für eine langfristige, wirksame Konjunktur-
politik geschaffen werden müssen. Nur so kann der
Staat seiner Führungsaufgabe im komplexen Gesche-
hen der schweizerischen Volkswirtschaft gerecht wer-
den. Ich ersuche Sie, in diesem Sinne zu entscheiden.

Bürgi: Die eidgenössische Prioritätsliste enthält eine
Reihe dringlicher Probleme. Die Eindämmung der In-
flation in unserem Lande ist zweifellos eines der wich-
tigsten geworden. Es ist lediglich zu bedauern, dass
diese wichtige Problematik inmitten eines ohnehin
schon überlasteten parlamentarischen Programmes be-
handelt werden muss. Bei der Vorberatung der Vorla-
gen haben sich Zustände herausgebildet, die nicht gera-
de zum Schönsten gehören, was wir hier im Parlament
anbieten können. Wir müssen vor allem darnach trach-
ten, in Zukunft solche Kollisionen von Kommissions-
sitzungen und Ratsverhandlungen zu vermeiden.

Die radikaldemokratische Fraktion hat sich mit dem
Ernst und der Sorgfalt, die der Wichtigkeit des Gegen-
standes angemessen ist, mit den drei Vorlagen befasst,
die wir heute zu behandeln haben. Ich darf Ihnen —
zusammengefasst — folgende Beurteilung vortragen.
Dabei will ich gerne daran denken, dass im Zeit-
budget, das mein Banknachbar Tschopp erstellt hat,
für mich 15 Minuten vorgesehen sind.

Ich spreche zunächst zur Aufwertung. Es ist nun
ungefähr ein Monat seit dem denkwürdigen Entscheid
des Bundesrates verflossen. Die Aufwertung ist seither
— abgesehen von der heutigen Debatte — beinahe aus
der öffentlichen Diskussion verschwunden. Das heisst
doch wohl, dass die grosse Mehrheit des Schweizer-
volkes den damaligen Entscheid als richtig empfindet.
Der Entscheid ist auf jeden Fall besser als alle Alterna-
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tiven, die in Betracht gefallen wären. Es gibt doch
heute praktisch niemanden mehr, der etwa einer Devi-
senbewirtschaftung das Wort sprechen möchte. Es gibt
auch kaum jemanden, der noch ernstlich schwankende
Wechselkurse für die Schweiz vertreten möchte. Falls
solche schwankenden Wechselkurse gewählt worden
wären, bin ich überzeugt, dass heute von allen Bänken
der Ruf nach einem stabilen Wechselkurs zu verneh-
men wäre. Ich ziehe daraus die Schlussfolgerung, dass
der feste, vom Bundesrat gewählte Aufwertungssatz
das richtige war.

Es könnte interessant sein, sich zu überlegen, wie es
herausgekommen wäre, wenn wir nicht aufgewertet
hätten. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt inmitten einer
gereizten Diskussion ständen. Es wäre allenthalben die
Rede von einer verpassten Gelegenheit. Der Landesre-
gierung würde nachgesagt, sie hätte keinen Mut zur
Entscheidung gehabt. Man darf festhalten, dass in wei-
ten Teilen der öffentlichen Meinung eine Erleichterung
darüber eingetreten ist, dass der Bundesrat gehandelt
hat. Diese Erleichterung bezieht sich nicht nur auf den
währungspolitischen Teil des Beschlusses, sondern auch
auf das konjunkturpolitische Element, das als Neben-
produkt miteingeschlossen war.

Wenn ich die Aufwertung insgesamt positiv würdi-
ge, dann dürfen gewisse Nachteile nicht einfach über-
gangen werden. Ich denke da beispielsweise an die
Grenzbetriebe der Exportindustrie, die heute schon mit
knappsten Margen den internationalen Wettbewerb zu
bestehen haben. Hier führt die Aufwertung zu einer
wesentlichen Beschleunigung bereits im Gange befind-
licher struktureller Prozesse. Es dürfen im Rahmen
einer leicht kritischen Würdigung auch die Verluste der
Banken auf den Dollars erwähnt werden. Die Banken
durften sich doch bis ganz kurz vor der Aufwertung
auf eine Lagebeurteilung durch die Nationalbank ver-
lassen, wonach nicht aufgewertet werde.

Schliesslich ist auch auf die Verschlechterung der
Ertragslage schweizerischer Dienstleistungsunternehmun-
gen im Ausland hinzuweisen; das spektakulärste Bei-
spiel ist wohl die Swissair.

Ich ziehe aus diesen Bemerkungen eine wichtige
Schlussfolgerung: Die Aufwertung ist nicht beliebig
repetierbar. Die nächste Währungskrise muss mit den
«Hausmitteln» bewältigt werden. Wir müssen deshalb
den Willen, gegebenenfalls mit den «Hausmitteln» zu
arbeiten, bereits heute deutlich bekunden. Mit meinem
Vorredner stimme ich überein, dass uns die währungs-
politische Krise des Monats Mai deutlich, ich möchte
sagen, schmerzlich, in Erinnerung gerufen hat, in welch
hohem Masse unser Land in die internationale Währ-
ungssituation eingebettet ist. Wir haben deshalb ein
vitales Interesse an allem, was zur Verbesserung der
internationalen Währungssituation beiträgt. Ich denke
dabei unter anderem an eine Verbesserung der Zah-
lungsbilanz der Vereinigten Staaten; ich denke aber
auch an eine Anpassung des Abkommens von Bretton
Woods an die veränderten Verhältnisse unserer Zeit.

Lassen Sie mich nun zur Vorlage über das Devisen-
termingeschäft einige Bemerkungen anbringen. Dieses
Geschäft müssen wir in den grösseren Zusammenhang
einbauen. Es geht um die währungspolitische Konsoli-
dierung nach erfolgter Aufwertung. Wir haben ein
grosses Interesse daran, die grossen Mengen ausländi-
cher Gelder, die im Zusammenhang mit der Währungs-
krise in unser Land gekommen sind, wieder ins Ausland
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abzuleiten. Um diese Ableitung zu erleichtern und im
Gange zu halten, ist eine gewisse Kurssicherung uner-
lässlich. Es entsteht für den Anleger damit eine gewisse
Sicherheitsmarge; ich bestreite das nicht. Demgegenüber
müssen wir aber die schweizerische Interessenlage
sehr nüchtern abwägen. Durch den Verzicht auf diese
Massnahme würde währungspolitische Unklarheit und
Unsicherheit geschaffen. Mit dem Abschluss von Devi-
sentermingeschäften kann die Nationalbank ganz deut-
lich ihren Willen zum Ausdruck bringen, dass die Rela-
tion zum Dollar gehalten wird. Das ist ein entscheiden-
der Beitrag gegen die Spekulation. Nachdem ein Rück-
weisungsantrag gegenüber der Vorlage vorliegt, möchte
ich doch auf die schwerwiegenden psychologischen
Auswirkungen hinweisen, die entstehen würden, falls
wir die Vorlage nicht genehmigen würden. Es würde
damit gegenüber dem Ausland bekunden, dass wir, das
Parlament, der Nationalbank ein wichtiges Instrumen-
tarium zur Bewältigung künftiger Krisensituationen
vorenthalten wollen. Im übrigen würden wir die Natio-
nalbank, falls sie dann doch Devisentermingeschäfte
tätigen müsste, auf die bisher bestehende Abhängig-
keit von der Federai Reserve Bank of New York
verweisen. Wir haben alles Interesse daran, die Natio-
nalbank selbständig auftreten zu lassen.

Ueber den Baubeschluss mit seiner eigenen Proble-
matik wird sich mein Fraktionskollege Schaller aus-
sprechen. Ich möchte in diesem Zusammenhang ledig-
lich der Genugtuung darüber Ausdruck verleihen, dass
durch intensive Bemühungen von Herrn Bundesrat
Brugger und den Spitzen der Bauwirtschaft eine weit-
gehend einvernehmliche Lösung erarbeitet werden
konnte. Der Baubeschluss konnte damit aus der Kreuz-
zugstimmung des Jahres 1964 herausgehoben und zu
einer erwünschten Versachlichung gebracht werden.

Im Rahmen einer zusammenfassenden Würdigung
möchte ich folgendes festhalten. Es wäre vermessen,
dem Schweizervolk jetzt zu versprechen, dass die Infla-
tion mit einem Schlag beseitigt werden kann. Aber wir
können einen Beitrag erbringen, um dem gegenwärtigen
inflationären Treibhausklima zu begegnen. Daraus sollte
eine allmähliche konjunkturelle Beruhigung entste-
hen, die sich dann auch im Lebenskostenindex nieder-
schlagen wird.

Die radikaldemokratische Fraktion tritt für Kennt-
nisnahme vom Bericht über die Aufwertung und für
Eintreten auf die beiden dringlichen Bundesbeschlüsse
ein.

Biel Walter, Berichterstatter der Minderheit II: All-
zulange hat man sich in diesem Lande dem Dogma der
Wechselkursstabilität verschrieben und immer ge-
glaubt, stabile Wechselkurse bedeuteten Währungssta-
bilität schlechthin. Die Diskussion in diesem Saal an-
lässlich der Revision des Münzgesetzes dürfte Ihnen
noch gegenwärtig sein. Nach der Aufwertung vom
9. Mai haben nun verschiedene Industriekapitäne ge-
jammert, mit dem Beschluss, die Parität zu ändern, sei
das internationale Vertrauen in die Stabilität des
Schweizer Frankens vor die Hunde gegangen. Man hat
offenbar merkwürdige Ansichten von Stabilität. Der
Franken von 1936, als man das letzte Mal die Parität
geändert hatte, hat heute noch eine Kaufkraft von 35
Rappen. Stabil ist nämlich mit dem Wechselkurs bloss
eines geblieben, der stetige Kaufkraftschwund. Selbst
diese Stabilität droht noch, verloren zu gehen, hat doch

die Schwindsucht des Schweizer Frankens, d. h. seiner
Kaufkraft, in letzter Zeit rasante Fortschritte gemacht.
Die 7 Prozent innert Jahresfrist dürften zu denken
geben.

Im September 1968 hatte ich im Namen unserer
Fraktion eine Motion zur Revision der währungspoli-
tischen Kompetenzen eingereicht, weil ich in den wach-
senden Spannungen im internationalen Währungsge-
schehen Gefahren auch für unser Land sah und es
währungspolitisch handlungsfähig machen wollte. Ins-
besondere beunruhigte mich damals die zunehmende
Schwäche des Dollars und die Entwicklung des Euro-
dollarmarktes.

Im Herbst 1969 wies ich hier bei der Behandlung
des Notenbankinstrumentariums darauf hin, dass es
eine Illusion sei, zu glauben, man könne in einer infla-
tionären Umwelt ohne aussenwirtschaftliche Absiche-
rung Stabilitätspolitik betreiben. Leider nahm der Bun-
desrat meinen Vorstoss erst in der Dezember-Session
1969 entgegen. Damals forderte ich die Aufwertung
zur Absicherung gegen die importierte Inflation. Ich
bedauerte im Namen unserer Fraktion den Verzicht des
Bundesrates auf diese Massnahme und warf ihm vor, er
habe sich damit für die Anpassungsinflation entschie-
den.

Ein Jahr später, bei der Behandlung der Münzge-
setzrevision, müsste ich leider noch einmal auf diese
unerfreulichen Zusammenhänge hinweisen.

Die vorausgesagte Anpassungsinflation ist inzwi-
schen auch eingetreten. Selbst der Bundesrat spricht
und schreibt heute von Anpassungsinflation und gibt
zu, dass der Franken seit langem unterbewertet gewesen
sei und dass ein fundamentales Währungsunglcich-
gewicht vorhanden sei. Seit Dezember 1969 stieg das
Preisniveau um gut 9 Prozent. Die Mietpreise nahmen
sogar um 13 Prozent zu, und die Baukosten kletterten,
gemessen am Zürcher Index, um 22 Prozent. Eine recht-
zeitige Aufwertung des Frankens hätte uns diese An-
passungsinflation erspart.

Diese unerfreuliche Quittung steht nun in krassem
Widerspruch zu den offiziellen Auffassungen. Noch im
Dezember 1969 hatte Herr Bundesrat Celio behauptet,
ich zitiere: «Die feste Haltung des Bundesrates nach
der D-Mark-Aufwertung und die negativen Erfah-
rungen der Interessierten aus früheren Aufwertungsspe-
kulationen um den Franken haben sicher dazu beigetra-
gen, dass die teilweise dramatischen Novemberereignisse
auf dem internationalen Währungssektor unsere Sta-
bilität nicht zu erschüttern vermochten.» Heute gibt der
Bundesrat in seinem Bericht über die Paritätsänderung
des Frankens zu: «Die importierte Inflation, die von
der Aufwertung der D-Mark im Jahre 1969 noch zu-
sätzliche Impulse erhielt, hat neben den binnenwirt-
schaftlichen Auftriebskräften somit zur Erhöhung des
inländischen Preisniveaus beigetragen.» Das leider
nicht zu knapp.

Mit Händen und Füssen wehrte man sich und
wehrt sich gegen jeden konjunkturpolitischen Einsatz
der Währungspolitik zumindest im Kampf gegen die
Teuerung. Die gleichen Kreise würden jedoch im Falle
einer Rezession mit Arbeitslosigkeit den Bundesrat stei-
nigen, wenn er dann nicht abwerten würde, beispiels-
weise, um so der Exportwirtschaft neue Absatzmöglich-
keiten zu erschliessen.

Immerhin gibt der Bundesrat in seinem heutigen
Bericht zu, dass die Frankenaufwertung einen Beitrag
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an die Dämpfung der inflationären Tendenz leisten
könne. Nun, ein Finanzminister muss in Währungsdin-
gen schweigen und handeln. Ich nehme es Herrn Bundes-
rat Celio nicht übel, dass er seine Karten nicht offen
auf den Tisch gelegt hat. Ich kreide ihm — oder
staatsrechtlich genauer gesagt dem Bundesrat — an,
dass er nicht rechtzeitig und nicht genügend gehandelt
hat. Mit dem nun gewählten Aufwertungssatz von
7 Prozent ist keine wirksame Bekämpfung der Teuerung
möglich. Effektiv ist nämlich die Aufwertung gegen-
über dem Dollar noch viel geringer. Die Nationalbank
tut ja alles, um durch Interventionen auf dem Devisen-
markt die effektive Aufwertung so gering wie möglich
zu halten. Zudem lassen wichtige Partnerländer wie die
Bundesrepublik Deutschland ihren Wechselkurs
schwanken. De facto bedeutet auch das eine Aufwer-
tung. Da fast ein Drittel unserer Einfuhren aus
Deutschland stammt, wirkt die aufwertungsbedingte
Verbilligung der Importgüter noch geringer.

In den letzten Jahren hatte der Dollarkurs die offi-
zielle Parität nie erreicht. Er erreicht auch heute die
neue offizielle Parität von Fr. 4.08 nicht. Deshalb
muss der Dollar von der Nationalbank künstlich gestützt
werden. Das zeigt, dass der Dollar gegenüber dem
Franken immer noch überbewertet ist oder umgekehrt,
dass der Franken trotz der Aufwertung immer noch
unterbewertet ist. Ich hätte es für besser erachtet, wenn
wir, wie die Deutschen und Holländer, den Wechsel-
kurs für einige Zeit freigegeben hätten. Damit hätte er
sich auf dem wirtschaftlich gerechtfertigten Niveau ein-
spielen können, Vermutlich hätte das de facto zu einer
Aufwertung um gut 12 Prozent geführt.

Die Gegenargumente vermögen nicht zu überzeu-
gen. Warum soll der Aussenhandel in der Bundesre-
publik und in den Niederlanden, ganz zu schweigen von
Kanada, trotz der Kursfreigabe funktionieren, der
schweizerische hingegen nicht? — Unsere Exportwirt-
schaft lebt seit Jahrzehnten, trotz Währungskrisen und
Devisenbewirtschaftungen und Inflationen in ändern
Ländern. Sie wäre also auch damit fertig geworden.

Nun kommt auch das Argument: Ein zu hoher Satz
hätte gewisse Branchen in Bedrängnis gebracht. Das
hatte man schon früher vorgebracht, unter ariderem bei
der Diskussion des Exportdepots, gegen jede Aufwer-
tung überhaupt. Die Inflation hat auch zu einer
relativen Verschlechterung der schweizerischen Kon-
kurrenzlage geführt, aber mit zusätzlichen grossen
Nachteilen für die Gesamtwirtschaft. So oder so kom-
men gewisse Branchen und Unternehmen in Bedräng-
nis. Das war aber immer so. Anders finden wir ja gar
nicht die Arbeitskräfte für die zukunftsträchtigen
Branchen. Uebrigens sind viele, die man damals als
gefährdet bezeichnet hat, trotz der Anpassungsinflation
noch über die Runde gekommen.

1969 hätte man natürlich nicht so stark aufwerten
müssen wie heute, um einen Stabilisierungseffekt zu
erzielen. Das nur nebenbei. — Schliesslich sei auch
nicht zu übersehen, dass eine wirksame Aufwertung
unserer Exportwirtschaft den Bezug von Rohstoffen,
Halbfabrikaten und Investititonsgütern, auf die sie we-
gen ihrer ausgeschöpften Kapazität immer stärker zu-
rückgreifen muss, ebenfalls spürbar verbilligt hätte.

Der Bundesrat drückt nun in seinem Bericht den
Wunsch aus, die Importeure, Gross- und Zwischen-
händler sollten ihre Aufwertungsgewinne vollumfäng-
lich an die Verbraucher weitergeben. Dazu einige Bei-

spiele, um Ihnen die Illusionen zu rauben, hier liege
viel drin: Billiger geworden ist nämlich nur das Pro-
dukt franko Schweizer Grenze unverzollt. Zudem be-
trägt die Aufwertung eben nicht 7 Prozent, sondern
knapp 5 Prozent. Schliesslich sind die Bezüge aus der
Bundesrepublik Deutschland, aus Holland und Oester-
reich kaum billiger geworden. Genau sie fallen natür-
lich mengenmässig ins Gewicht. Nehmen wir beispiels-
weise Brasil-Kaffee: dieser ist bis zur Schweizer Grenze
um 4,7 Prozent billiger geworden; umgerechnet auf
den Einstandspreis, geröstet und abgepackt macht diese
Verbilligung noch 3,5 Prozent aus. Nehmen wir Ka-
kaobohnen aus Ghana: Sie sind bis cif-Rotterdam um
4,3 Prozent billiger geworden, südamerikanische fob-
Seehafen um 4,7 Prozent. Bis sie in der Fabrik in der
Schweiz sind, macht diese Verbilligung effektiv noch
3,8 oder 3,9 Prozent aus. Rechnen Sie das auf eine
Tafel dunkle Schokolade um, die im Laden 70 Rappen
kostet; diese ganze Verbilligung macht 0,74 Rappen
oder 1,06 Prozent aus. Nicht viel besser steht es übri-
gens mit Gebrauchsartikeln. Ich nenne hier als Beispiel
eine automatische Waschmaschine aus der Bundesre-
publik, die bisher 1360 Franken im Laden gekostet
hatte. Bei einer gleichbleibenden Bruttospanne ergibt
sich eine aufwertungsbedingte Verbilligung von bloss
1,8 Prozent. Etwas günstiger ist es höchstens für einen
Kühlschrank aus Dänemark, der im Laden bisher 460
Franken kostete. Die Aufwertung verbilligte den Ein-
kauf um 4,4 Prozent. Bei gleichbleibender Bruttospan-
ne ergibt sich eine Senkung des Detailpreises um 18.19
Franken oder 4 Prozent. Da der Verkäufer nur runde
Preise kennt und die Verbilligung voll weitergibt, be-
trägt der neue Preis 440 Franken. Der Konsument
profitiert von der Aufwertung somit 20 Franken oder
4,3 Prozent.

Wichtige Produkte wurden und werden aber auch in
ausländischer Währung fakturiert. Das gilt vielfach für
Mineralölprodukte. Hier macht der ausländische Ex-
porteur, beispielsweise ein französischer Mineralölliefe-
rant, den Aufwertungsgewinn. Die Schweizer gehen
leer aus.

Ich konnte natürlich nur einige wenige Beispiele
herausgreifen, die zeigen, dass von der Aufwertung
kaum ein Beitrag an die Dämpfung der Teuerung er-
wartet werden darf. Die Fraktion des Landesrings der
Unabhängigen bedauert deshalb, dass zu spät und un-
genügend aufgewertet worden ist.

Zur Begründung unseres Nichteintretensantrages
über die Ermächtigung der Schweizerischen National-
bank zu Devisentermingeschäften: Ein Teil der Begrün-
dung liegt darin, dass wir die Aufwertung für ungenü-
gend halten und vor allem kritisieren, dass die Natio-
nalbank noch alles tut, um die effektive Aufwertung
noch geringer zu halten. Würde die Nationalbank nicht
intervenieren, läge der Dollarkurs bei 4,01. Ich sehe
nicht ein, warum die Schweiz den Franken so fest an
den auch von unseren Währungsbehörden als krank
und inflatorisch bezeichneten Dollar binden soll.

Was will die Nationalbank mit Devisenterminge-
schäften? Sie will damit erreichen, dass die Kurssicher-
rungskosten, also die Differenz zwischen dem Kassa-
kurs für Dollars und dem Terminkurs auf drei Monate,
geringer werden wird als die Zinsdifferenz zwischen An-
lagen in der Schweiz und im Ausland. Die Geldanleger
werden nämlich Dollars, die sie heute gegen Franken kau-
fen und auf drei Monate, beispielsweise am Euromarkt
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anlegen, gegen Wechsclkursschwankungen absichern.
Sie kaufen damit heute Dollars und verkaufen sie wie-
der auf drei Monate. Der Verkaufspreis — besser der
Verkaufskurs — ist eben um das Wechselkursrisiko
niedriger. Ist nun die Kurssicherung, umgerechnet in
Prozent pro Jahr, grösser als die Zinsdifferenz zwi-
schen Anlagen in der Schweiz und im Ausland, ver-
zichten die Anleger auf Auslandanlagen. Das Geld
bleibt in der Schweiz. Je nach Konjunkturlage wird
dadurch die inflatorische Nachfrage in der Schweiz
verstärkt.

Die Nationalbank möchte nun, indem sie auf eigene
Rechnung Devisentermingeschäfte auf 3 Monate täti-
gen kann, den Geldabfluss erleichtern, indem sie den
Banken kursgesicherte Devisen zur Verfügung stellt.
Damit kann sie die Kurssicherungskosten kleiner halten
als die Zinsdifferenz zwischen In- und Auslandanlagen;
de facto dient das aber nur der internationalen Spekula-
tion. Sie profitiert in erster Linie von einem allzu
starren Wechselkurs, da dieser eben das Risiko ver-
ringert.

Wohl möchte die Nationalbank solche Terminge-
schäfte einzig aus währungspolitischen Gründen im In-
teresse des ganzen Landes tätigen. Profiteure sind und
bleiben aber jene Kreise, die ihre Milliardenbeträge in
der Weltgeschichte herumtransferieren. Indirekt wird
damit auch der Eurodollarmarkt gestützt, an dem wir
gar kein Interesse haben, bildet er doch seit Jahren ein
Moment der wachsenden Instabilität. Durch die Politik
der Nationalbank, die Wechselkursschwankungen so
gering wie möglich zu halten, werden je nach Zinsent-
wicklung Anlagen am Eurodollarmarkt interessant.
Sein Volumen wird heute auf über 40 Milliarden Dol-
lar geschätzt, wovon gut ein Viertel durch schweize-
rische Banken disponiert werden soll. Die Zinsentwick-
lung auf dem Eurodollarmarkt hängt jedoch von der
Geldpolitik anderer Länder, hauptsächlich der Ver-
einigten Staaten, ab. Betroffen wird aber die Schweiz.
Wir haben somit kein Interesse, den Eurodollarmarkt
noch zu fördern und besonders attraktiv zu machen.

Wenn die Landesbehörden schon Angst haben vor
den «vagabundierenden Milliardenbeträgen», hätten sie
einen dringlichen Bundesbeschluss beantragen können,
um diese durch Mindestreserven auf den Beständen
abzuschöpfen und zu neutralisieren.

Wir vermögen nicht einzusehen, warum die gesetz-
lich mögliche Bandbreite für Wechselkursschwan-
kungen von 3,6 Prozent nur zu 1,2 Prozent ausgenützt
werden soll. Bei der Entgegennahme meiner Motion
zur Revision des Münzgesetzes hat Herr Bundesrat
Celio zugegeben, dass es leicht sei, im Währungsbe-
reich zu spekulieren, weil einem ja die Nationalbank
das Risiko von Wechselkursschwankungen abnehme.
Damals befürwortete er ausdrücklich eine Erweiterung
der Bandbreite. Heute dagegen gibt er Massnahmen
seinen Segen, mit denen nicht einmal die möglichen
Bandbreiten ausgenützt, sondern diese im Gegenteil
noch eingeschränkt werden sollen. Man hält mir natür-
lich entgegen, das gehe nicht anders, weil sonst der
Dollar auf den untersten Interventionspunkt von 4,01
Franken absacke. Soll er; dann haben wenigstens die
Konsumenten etwas von der Aufwertung.

Zudem gibt man ja so indirekt zu, dass eben der
Aufwertungssatz zu gering war. Wir haben kein Inter-
esse, der Notenbank noch zu helfen, dass die Wäh-
rungsspekulation und die Anlagen am Eurodollarmarkt

begünstigt und dazu erst noch die Aufwertungseffekte
durchkreuzt werden. Wir haben auch Bedenken, dass
für eine solche Massnahme das Instrument des dring-
lichen Bundesbeschlusses verwendet werden soll.

Deshalb beantragen wir Ihnen Nichteintreten auf
die Vorlage.

M. Muret: Tout le monde admet qu'en ce qui
concerne la réévaluation du franc, le présent débat ne
peut de toute façon plus rien changer à la décision du
Conseil fédéral. C'est un débat en quelque sorte
posthume, on pourrait presque dire un hommage funè-
bre à la mémoire d'une grande disparue: la stabilité du
franc suisse qu'il a plu au Seigneur et à M. Celio de
rappeler à eux dans sa 36c année, après une brève mais
fatale maladie. Aussi je me bornerai, au nom du
groupe du Parti du travail, à quelques brèves réflexions
qui sont plutôt, à notre avis du moins, le rappel de
quelques vérités.

Une première constatation s'impose, celle de l'insta-
bilité croissante d'un système capitaliste dont on pro-
clamait hautement, il y a peu d'années, qu'il avait
réussi désormais à surmonter définitivement ses contra-
dictions. Or les réévaluations succèdent aux dévalua-
tions. Le marché de l'or est coupé en deux; le dollar,
monnaie de réserve, est en plein déclin et joue un rôle
exactement opposé à celui qui devrait être le sien. On
marche de crise monétaire en crise monétaire et de
poussée inflationniste en poussée inflationniste.

C'est tout de même un singulier régime que celui
dont la situation devient critique chaque fois qu ' i l fonc-
tionne à plein rendement.

Une deuxième remarque qui n'a rien d'original et
qui est faite par tout le monde, y compris le Conseil
fédéral, concerne la responsabilité essentielle qui in-
combe aux Etats-Unis et à leur politique dans tout le
domaine des déséquilibres monétaires, déséquilibres
fondamentaux, comme le dit à plusieurs reprises le
rapport gouvernemental. Cette responsabilité est dé-
noncée du reste par les meilleurs organes. Ce sont des
journaux financiers qui ont utilisé l'expression «désin-
volture révoltante». C'est même l'organe du Vorort,
avant, précisions-le, que celui-ci ne se rende à Moscou,
qui a écrit qu'on pourra lire dans les livres d'histoire de
l'an 2000 que c'est la plus riche et la plus puissante des
puissances du monde occidental, c'est-à-dire les Etats-
Unis, qui, par leur robuste égoïsrne, ont barré le
chemin qui conduit au bien-être par la liberté des
échanges internationaux.

Mais ce qu'on s'est trop souvent gardé de dire, c'est
que le déficit permanent de la balance des paiements
des Etats-Unis, qui est, de l'avis unanime, à l'origine
des crises répétées du système monétaire, est dû pour
la plus grande partie aux gigantesques dépenses mili-
taires de l'impérialisme américain et tout particulière-
ment à l'odieuse guerre d'agression qu'il mène depuis
des années au Viêt-nam et en Indochine. Et ce que
personne n'a dit dans la presse bien-pensante, c'est que
les puissances du monde «libre», qui ont dû consti-
tuer une part croissante de leurs réserves monétaires en
dollars, participent ainsi les unes comme les autres, la
Suisse comprise, au financement de cette politique de
guerre comme à celui des déficits américains.

Troisième observation, enfin. La dernière crise
monétaire est due une fois de plus à une offensive
spéculative, comme au moment de la crise intervenue
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sur le marché de l'or, comme en d'autres occasions. On
constate donc que le système capitaliste se révèle par-
faitement impuissant à juguler cette spéculation mas-
sive qui met en péril tout l'équilibre des échanges
internationaux et cela pour une raison très simple, c'est
que cette spéculation est inhérente au capitalisme,
qu'elle en fait partie intégrante — il est inconcevable
sans elle comme elle sans lui — et qu'au surplus, les
spéculateurs ne sont rien d'autre que les maîtres mêmes
du système, les grands seigneurs, les grands capitaines
du capital financier industriel et commercial.

La décision de réévaluer le franc était-elle inévi-
table, comme entend le démontrer le rapport du Con-
seil fédéral? C'est possible, mais si elle l'était, c'est
parce que le capitalisme suisse est toujours plus étroi-
tement lié au capitalisme international, c'est parce qu'il
lui est de plus en plus soumis et c'est parce qu'il lui a
fallu payer le prix de cette dépendance en même temps
que celui du sauvetage du dollar en crise. Ceux qui ont
tant parlé et qui parlent encore des agents de l'étranger
feraient peut-être mieux de ne pas parler de corde dans
la maison d'un pendu.

Si le Conseil fédéral assure qu'il n'a pas agi de
gaieté de cœur — on veut bien le croire — certains
par contre se sont réjouis de la réévaluation, dont ils
attendent les plus heureux effets. Pour ce qui nous
concerne, nous tenons à mettre en garde la classe tra-
vailleuse contre toute espèce d'illusion. Il est bien évi-
dent, en effet, que plutôt que de réduire sa marge de
profit, la grande industrie, en premier lieu celle d'ex-
portation, fera tout pour reporter sur les travailleurs les
pertes qu'elle craint de subir. Même si elle n'en subit
pas, ce pourra être à l'occasion un excellent prétexte.

Le rapport gouvernemental annonce que la mesure
prise le 9 mai va accélérer encore la concentration et il
s'en félicite. Nous voyons là au contraire de nouvelles
menaces pour les conditions d'existence des travail-
leurs: licenciements, pressions sur les salaires, transferts,
reconversions, etc.

En ce qui concerne la baisse des prix et la lutte
contre le renchérissement, c'est le rapport même du
Conseil fédéral qui se charge de dissiper les espoirs
fallacieux. Contrairement au vœu pie exprimé hier par
MM. les rapporteurs, il déclare gentiment que «l'abais-
sement des prix des produits importés sera sans doute
quelque peu illusoire». C'est le moins qu'on puisse
dire. En fait de baisse des prix, on n'a guère enregistré
jusqu'ici que quelques maigres centimes de réduction
plus ou moins publicitaires et sans doute provisoires sur
quelques articles secondaires de consommation. Mais
ce ne sont en tout cas pas les loyers, inutile de le dire,
qui vont baisser; ni même l'essence, pourtant produit
d'importation par excellence. Tout au contraire, la
marée de la vie chère n'est pas près de refluer. Quant
aux salaires, ce n'est pas par hasard que le patronat
envisage, de nouveau avec le Conseil fédéral, ce qu'on
appelle pudiquement des pourparlers entre partenaires
sociaux. Le Parti du travail s'élève d'ores et déjà avec
énergie contre ce qui n'est peut-être qu'un nouveau
marché de dupes comme l'a été le trop fameux accord
dit de stabilisation des prix et des salaires de 1948/49.
En réalité, ça n'a été et cela ne serait encore qu'une
mesure de blocage des salaires. Dès aujourd'hui, nous
appelons la classe travailleuse à se dresser contre tout
accord de cette espèce. Elle n'a pas à céder quoi que ce
soit de ses légitimes revendications. Ce n'est pas à elle à

faire les frais d'une politique dont elle n'est pas respon-
sable.

Passons maintenant aux deux projets d'arrêté qui
nous sont soumis. Nous voterons celui qui concerne la
Banque nationale, tant il est évidemment dicté par la plus
élémentaire nécessité technique, mais non sans noter
qu'il est assez coquet tout de même de devoir autoriser
la Banque nationale à spéculer pour combattre la spé-
culation. C'est là une simple réflexion d'ordre philoso-
phique, cela va sans dire.

Quant à l'arrêté sur le marché de la construction, le
groupe du Parti du travail votera l'entrée en manière,
tout en précisant que son oui est un «oui, mais».

Constatons tout d'abord qu'il aura fallu attendre, et
nous ne sommes pas les seuls apparemment à le
dire, que la période de surchauffe No 2 atteigne sa
phase la plus virulente pour que l'on se décide enfin à
prendre des dispositions pour la combattre. Alors qu'il
en était temps, aucune mesure quelconque n'a été prise.
Mieux encore, l'existence même d'une menace infla-
tionniste a été tout simplement niée. Et ce reproche,
ajoutons-le, ne vise pas pour une fois le Conseil fédé-
ral. Il s'adresse au milieu dirigeant du capitalisme suisse
et à ceux qui le représentent, c'est-à-dire à ceux qui se
sont refusés obstinément, au mépris insolent des inté-
rêts populaires, à la moindre intervention des pouvoirs
publics dans leurs fructueuses affaires. Pendant
que le coût de la vie augmentait de 7 pour
cent en douze mois, la plus forte hausse depuis plus
d'un quart de siècle, on torpillait le dépôt à l'exporta-
tion — dont nous n'étions d'ailleurs pas enthousiastes,
je l'ajoute —, on refusait l'extension des moyens d'ac-
tion de la Banque nationale, on menait délibérément,
au nom de la libre économie de marché, la politique du
laisser-faire et du laisser-aller.

La mesure qui nous est proposée aujourd'hui a un
caractère partiel et évidemment unilatéral. Nous déplo-
rons surtout qu'elle ne fasse pas ou ne puisse pas faire
de distinction entre petits et gros entrepreneurs, entre
le petit patron du bâtiment et les grands konzerns
comme Losinger SA, par exemple, qui vient d'annon-
cer pour l'année écoulée une augmentation de son
bénéfice net de 84 pour cent. Il est inutile de dire que
nous aurions préféré, de loin, les mesures d'ordre géné-
ral que nous réclamons depuis longtemps, c'est-à-dire
un contrôle des prix et des profits, des investissements,
des autofinancements, un impôt spécial sur les profits
et les réserves, etc. Passons... en attendant d'y revenir,
il le faudra bien, un jour ou l'autre, nous en sommes
persuadés.

Malgré ces insuffisances, nous nous rallions cepen-
dant au principe de l'arrêté, qui devra permettre de
donner un sérieux coup de frein aux constructions
somptuaires, au luxe échevelé et ruineux, aux bâti-
ments de pur prestige commercial ou d'ostentation pri-
vée, aux super-hôtels pour nababs, aux palais qu'édi-
fient les banques ou les compagnies d'assurances. C'est
dans ce sens que nous attendons du projet des effets
positifs qui devraient être combinés, du reste, avec le
souci d'une urbanisation placée au service réel de la
collectivité.

C'est aussi pourquoi nous avons quelques réserves à
faire. On insiste beaucoup sur la souplesse du projet.
C'est là, en effet, une qualité indiscutable, mais il n'en
faut ni trop, ni trop peu et il semble que, par réaction
face à l'ancien arrêté Schaffner, on risque d'aller par-
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fois à rencontre du but recherché. La différence faite
entre les diverses régions du pays est heureuse; il ne
faudrait cependant pas qu'à l'interdiction de construire
dans certaines régions corresponde un boom de la cons-
truction dans celles qui ne seraient pas soumises à
l'arrêté.

C'est le même risque, beaucoup plus marqué, que
font courir les dispositions qui ne prévoient aucune
interdiction ferme de construire mais seulement des
possibilités d'interdiction temporaire. C'est là un
système qui n'est pas sans danger, l'un d'eux étant celui
d'ouvrir la voie à un régime de faveur ou même de
favoritisme.

Le groupe du Parti du travail est d'avis que cer-
taines catégories de constructions doivent être exclues
formellement, tout comme l'arrêté prévoit formelle-
ment, à juste titre, l'interdiction de démolir des maisons
d'habitation dans les régions où l'industrie de la cons-
truction est mise à trop forte contribution.

Nous avons donc déposé une proposition dans ce
sens; il faut la considérer comme une proposition de
principe, c'est-à-dire que nous aimerions qu'une déci-
sion soit prise sur son principe. Quant au détail des
constructions énumérées, nous appuierons les proposi-
tions qui fixent des limites plus strictes et notamment
celles qui englobent les bâtiments industriels dans les
catégories de travaux susceptibles d'être interdits.

Il faut relever, du reste, que tout, dans le projet qui
nous est soumis, dépend en fait de l'application. Il en
est ainsi des installations de sport. Il est évident, en
effet, qu'il existe une différence de fond entre la cons-
truction d'une piscine publique et la création, par
exemple, d'un terrain de golf pour un club dont les
adhérents paient 2000 francs de cotisations par an. En
revanche, nous ne pouvons que nous féliciter de ce que
les travaux consacrés à la construction de logements à
loyers modérés ou qui sont exigés par l'hygiène et
l'assistance, la protection de l'environnement, l'éduca-
tion et la formation soient soustraits à toute interdic-
tion ou toute possibilité d'interdiction. En aucun cas, il
ne faut que l'application de l'arrêté risque d'entraver les
tâches d'infrastructure, et c'est pour pousser au con-
traire à leur accomplissement que nous réclamons des
mesures plus strictes contre les constructions de luxe,
contre les constructions inutiles — je pense naturelle-
ment aux constructions militaires — ou contre celles
qui ne servent qu'à des buts purement lucratifs. Nous
voterons donc l'entrée en matière.

Schaller: Ich spreche mich nur aus zu den Massnah-
men über die Stabilisierung des Baumarktes. Es ist
bedauerlich, dass bereits wieder zu einem dirigistischen
Eingriff dieser Art in einen lebenswichtigen Sektor un-
serer Wirtschaft gegriffen werden muss. Aber die infla-
tionshemmende Wirkung der Aufwertung genügt nicht;
das müssen wir einsehen. Es besteht kein Zweifel, dass
im Bauboom inflatorische Komponenten stecken.
Wenn wir die Auftriebskräfte schon hemmen wollen,
müssen daher die Massnahmen auch hier ansetzen.

Der neue Beschluss ist im Wirkungsgrad nicht zu
vergleichen mit dem Baubeschluss von 1964, der die
Bewilligungspflicht einführte und die Durchführung
den Kantonen überband. In der neuen Konzeption
plant und handelt der Bund. Die vorgeschlagene Lö-
sung ist nicht grob und lässt viel Flexibilität offen.

Ein grosses Fragezeichen bleibt: Welches sind die
Regionen mit überforderter Baukapazität? Der Bund
will sie später bezeichnen. Bis jetzt war die Rede von
Basel, Zürich und Genf; aus den Kommissionsverhand-
lungen ging deutlich hervor, dass auch etliche andere
Regionen zum Zuge kommen könnten. Offenbar hat
man erkannt, dass die überhitzten Gebiete sich nicht
einfach auf die grossen Städte konzentrieren; es gibt
solche im Süden wie im Westen, im Osten wie im
Norden unseres Landes. All dies bleibt offen. Es bleibt
aber die Hoffnung, dass die statistischen Unterlagen für
die Bestimmung der Regionen transparent seien. Es ist
aber auch klar, dass die Regionen nicht einfach den
Kantonsgrenzen entsprechen können.

Es wurde gefordert, der neue Baubeschluss müsse
von flankierenden Massnahmen begleitet sein. Nun ist
aber nicht zu übersehen, dass zuerst die Aufwertung
kam; der Baubeschluss ist vielleicht hiezu eine flankie-
rende Massnahme. Die Exportindustrie ist durch die
Aufwertung hart betroffen. Es ist z. B. nicht gut mög-
lich, noch ein Exportdepot als flankierende Massnah-
me zum Baubeschluss und zur Aufwertung darauf zu
legen; im Gegenteil sollte man vermeiden, zum Beispiel
die Exportindustrie durch Bauausführungssperren an
der notwendigen Strukturverbesserung zu hindern. Sol-
che Experimente würden wir recht bald in unserer
Handels- und Zahlungsbilanz negativ zu spüren bekom-
men.

Auch wenn wir Radikaldemokratcn grundsätzlich
der Konzeption des Bundesbeschlusses zustimmen —
Basel scheint auf alle Fälle betroffen zu sein —, sollten
die vorgeschlagenen Massnahmen nicht zu massiven
wirtschaftlichen Strukturveränderungen führen. Der
Bundesrat ist daher gebeten, die mit dem Beschluss
belasteten Regionen in ein labiles Gleichgewicht zu den
mit unerwarteten Entwicklungschancen bedachten,
vom Beschluss ausgeklammerten Regionen zu setzen.
Auch die Entwicklung der Infrastruktur erfolgt nach
einer gewissen Eigengesetzlichkeit, sowohl in unserem
Lande wie in anderen. Wirtschaftliche Schwerpunkte
sind nicht so leicht zu manipulieren oder gar endgültig
zu verlagern.

Die radikaldemokratische Fraktion stimmt für F.in-
treten auf den Bundesbeschluss betreffend Stabilisie-
rung des Baumarktes. Sie dankt dem Baugewerbe für
das bekundete grosse Verständnis für die wirtschafts-
und finanzpolitische Situation unseres Landes. Unsere
Fraktion reserviert sich ihre Haltung gegenüber Anträ-
gen, welche industrielle und gewerbliche Bauten unter
die Ausführungssperre stellen wollen.

M. Deonna: Permettez-moi d'abord d'exprimer une
pensée de sympathie à l'endroit de MM. Celio et Brug-
ger, conseillers fédéraux, qui sont obligés d'entendre
x fois les mêmes choses. On dit que les choses répétées
deux fois plaisent, mais lorsqu'elles sont répétées 30
fois elles ne plaisent plus...

Le bureau et les présidents de groupes ont décidé, à
juste titre, car tout se tient dans ce problème, de traiter
ensemble les trois objets ayant trait à la situation con-
joncturelle. Vous me permettrez, au nom de notre
groupe, de traiter d'abord le plus succinctement pos-
sible l'objet 10938, à savoir le rapport du Conseil
fédéral sur la modification de la parité-or du franc. La
discussion sur cet objet est en réalité purement acadé-
mique, comme l'a pittorcsquement déclaré il y a un
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instant, dans un style presque «khrochtchevien», M.
Muret. Quelle que soit notre opinion, elle ne peut rien
changer à l'état de fait déterminé par la décision prise
le 9 mai par le Conseil fédéral de réévaluer le franc
suisse. Et c'est pourquoi la commission chargée d'exa-
miner ce rapport n'en a pas discuté, estimant à juste
titre que l'important était de liquider les deux projets
concret d'arrêtés permettant de contrecarrer, dans une
certaine mesure, la vague inflationniste devant laquelle
nous nous trouvons. Vous me permettrez donc d'être
succinct sur ce point général car un trop long débat
n'aurait qu'un seul résultat, soit de retarder la mise sous
toit définitive des arrêtés ci-dessus mentionnés et sur-
tout de l'arrêté sur la construction.

On pourrait résumer la première observation sous
la forme d'un dicton célèbre: il ne faut jamais dire
«fontaine, je ne boirai pas de ton eau». En effet,
lorsque nous avons discuté, il n'y a pas bien longtemps,
de la loi sur la monnaie, il nous a été assuré — M.
Celio l'a dit à cette tribune aussi bien qu'à celle du
Conseil des Etats — que le Conseil fédéral s'engageait
à ne pas modifier la parité du franc pour des motifs
conjoncturels, c'est-à-dire à manipuler la monnaie à ces
fins. Très peu de temps après, deux mois environ, le
gouvernement s'est vu obligé de modifier cette parité.
S'il nous avait déclaré qu'il avait fait ceci uniquement
pour des raisons de pure technique monétaire, il aurait
été en accord avec ses propres principes. De par les
pressions subies par la Banque nationale, il était très
difficile à la longue de résister à l'inondation de capi-
taux en dollars qui devaient être repris en francs suisses.
Mais le Conseil fédéral a été plus loin en présentant la
réévaluation du franc, non pas comme une mesure de
pure défense monétaire, mais comme une décision
permettant de s'opposer, jusqu'à un certain point, à la
vague d'inflation. Sur les quatorze pages du rapport,
quatre et demie seulement sont consacrées au problème
de la technique monétaire et le reste est un exposé plus
ou moins convaincant de la portée conjoncturelle de
la réévalution.

Se pose alors la question qui a été soulevée, sauf
erreur, au Conseil des Etats par M. Grosjean: Est-on
assuré que notre monnaie — qui a joui pendant 35 ans
d'une magnifique stabilité — ne se trouvera pas de
nouveau en situation instable? En effet, les événements
de mai risquent fort de se reproduire, surtout si les
monnaies flottantes de certains pays arrivent à un ni-
veau rendant attractif leur échange contre des francs
suisses. C'est ce que nous pouvons craindre car, lorsque
l'on s'est engagé dans une voie qui, à certains égards,
peut être considérée comme une voie de facilité, il est
tentant de poursuivre le même chemin. Or il serait
catastrophique — et je pèse mes mots — que cette
manipulation monétaire soit suivie par d'autres. L'on
n'a pas voulu, à juste titre, de cours des changes flot-
tant. Une répétition de l'opération de mai serait, si elle
s'effectuait dans un délai assez bref, capable de miner
la grande confiance placée dans notre monnaie.

Quant à la quotité de la réévaluation qui est effec-
tivement, comme on l'a dit à cette tribune et comme
nous l'a démontré la commission, de 5 pour cent envi-
ron, on pourra discuter à perte de vue sur sa justesse.
Plus forte, elle eût pénalisé notre industrie d'exporta-
tion dans une mesure excessive, ainsi que notre touris-
me, et elle aurait eu des conséquences fâcheuses.

Théoriquement parlant, la réévaluation rend meil-
leur marché nos importations, à condition que les prix
des marchandises n'aient pas monté, dans leur pays
d'origine, dans une proportion plus élevée que le taux
de réévaluation, ce qui hélas semble être le cas dans de
nombreux Etats. Espérons, avec la foi du charbonnier,
que le commerce fera bénéficier dans toute la mesure
du possible ses clients de la revalorisation externe. Je
précise externe, parce qu'il y a en fait deux problèmes:
le problème de la revalorisation de notre monnaie vis-
à-vis de l'extérieur, d'une part, et celui de sa dévalorisa-
tion dans notre pays, d'autre part.

Quant à nos exportations, on peut penser que les
maisons importantes seront à même de supporter le
renchérissement de leurs produits, d'une part en ratio-
nalisant encore, d'autre part en renonçant à certaines
commandes dont l'étalement dans le temps devenait
invraisemblable. En revanche, les petites ou moyennes
entreprises qui vivaient péniblement, par exemple des
secteurs de l'horlogerie ou du textile, auront une peine
énorme à surmonter le handicap du renchérissement de
leurs produits exportés. La réévaluation contribuera, il
faut bien en être conscient, à accentuer le processus de
concentration économique qui est inhérent à la société
d'aujourd'hui. Est-ce un bien, est-ce un mal, il est
difficile de le dire. En un certain sens, la réévaluation
pourrait pousser ces entreprises défavorisées à rationali-
ser davantage. Mais pourront-elles le faire dans les
circonstances actuelles du marché du travail et du
crédit? Je ne parlerai pas des effets de la réévaluation
sur le tourisme, mais j'ajouterai ceci.

Une chose est certaine, la réévaluation du franc est
incapable à elle seule de contrecarrer l'inflation interne
dont nous souffrons. Des «flankierende Massnahmen»
doivent être instituées. Ces mesures «de flanquement»
ont pour but, et c'est cela l'objectif fondamental pour-
suivi, de réduire l'excédent de la demande par rapport
à l'offre. A elles s'ajoute, et je m'excuse de me répéter,
mais j'y tiens car j'en suis persuadé, un problème
psychologique essentiel: la consommation privée.

Il faut que les citoyens suisses prennent conscience
de l'inflation, qu'ils comprennent qu'en achetant tou-
jours davantage, souvent inconsidérément sous la pres-
sion d'une publicité martelante, ils contribuent à la
dévalorisation de leur monnaie. Ne nous faisons pas
d'illusion sur les effets des mesures anti-inflationnistes
en nous rappelant que notre pays est de moins en
moins une île et qu'il a de plus en plus de peine à se
garder de ce que j'appellerai «l'inflationnite étrangère».

J'en viens maintenant à l'arrêté sur la construction et
je passe sur celui, terriblement technique, qui a trait à
l'octroi de pouvoirs particuliers de la Banque nationale,
pouvoirs que toutes les banques d'émission de tous les
pays du monde possèdent déjà. Je pense que là la
discussion n'est pas nécessaire.

L'arrêté sur la construction, lui, représente un des
éléments de ces «flankierende Massnahmen» des-
tinées à limiter le volume de la demande intérieure,
mais il n'en est qu'un dans ce bouquet de mesures
permettant de résorber une partie de l'excédent de la
demande. Il convient d'en être bien conscients et de ne
pas attendre des miracles de cet arrêté. A lui seul, il
n'est qu'un des caoutchoucs d'une des garnitures du
frein à la surconsommation. Concernant cet arrêté,
vous me permettrez, pour terminer, de relever les
points suivants.
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Premièrement, il faut bien se rendre compte (et on
l'a vu dans l'application du «Baubeschluss» de
1964), que les interdictions de construire ou de démolir
risquent fort, dans un grand nombre de cas, de ne faire
que provoquer une accumulation de demandes blo-
quées, lesquelles risquent d'exploser au moment où les
mesures limitatives seront supprimées. M. le professeur
Allcmann l'a d'ailleurs fort bien reconnu en séance de
la commission. Il y aura certes, alors, des mesures qui
apparaîtront dépassées ou superfétatoires, mais ce dan-
ger-là n'est pas sous-estimer car, ou bien les deman-
des devraient rester bloquées par un renouvellement de
l'arrêté, ou bien elles pourraient tomber dans une pé-
riode qui ne serait guère différente de l'actuelle, et subi-
tement accroître dangereusement le volume de la de-
mande.

Deuxièmement, il sera difficile — je n'envie pas
celui ou ceux qui procéderont à l'opération — de
déterminer les régions où s'appliquera l'arrêté. C'est là
le revers d'une flexibilité qu'on ne peut qu'approuver.
11 peut, dans beaucoup de cantons, y avoir des parties du
territoire où l'on constate une demande excessive, tandis
qu'à quelques kilomètres de là règne le calme plat,
voire une sous-demande. Il conviendra en tout cas que
le préposé à l'exécution de l'arrêté et les autorités
fédérales en général consultent les cantons en ce qui
concerne la régionalisation du territoire, car les autori-
tés cantonales sont bien mieux à même d'en connaître
les points névralgiques. La précision ajoutée à l'arrêté
me semble extrêmement importante; cela permettra
aussi de modifier la délimitation des régions pendant
la durée de validité de l'arrêté.

Troisièmement, il sera extrêmement malaisé — il
ne faut pas se le cacher — d'appliquer l'article 6 qui
traite des constructions mixtes, car la règle du tiers ne
peut pas partout être un critère valable. Prenons, par
exemple, une institution pour jeunes délinquants qui
comporte également des salles de gymnastique, un
stade à caractère rééducatif, mais dont le volume et le
prix dépassent le tiers des travaux. Est-ce qu'on va, à
ce moment-là, l'interdire? Et ce n'est là qu'un exemple
parmi beaucoup.

C'est arrêté sur la construction qui parera aux abus
indéniables constatés aujourd'hui, notamment en ma-
tière de constructions de luxe, privées et publiques,
ainsi que de locaux dont l'usage est exclusivement né
des excès d'une société de super — consommation contre
laquelle réagit une certaine jeunesse, pourrait avoir du
bon et même de l'excellent s'il incitait les intéressés à
rationaliser et à uniformiser les modes et les méthodes
de construction, poussés qu'ils seront aussi par la pé-
nurie de personnel.

Je me suis permis, au séminaire de la commission
des finances d'Adelboden — où je me suis senti rajeuni
de quelques années, me croyant à l'université — d'atti-
rer l'attention sur le caractère périmé et quasi folklori-
que du fait qu'en Suisse nous possédons — si je ne me
trompe — plus de 2000 règlements, lois ou arrêtés sur
la construction qui empêchent — et j'en ai des preuves
— par conséquent aussi la rationalisation de l'industrie
du bâtiment, dont une fraction croissante des respon-
sables cherche effectivement à systématiser ses modes
de fabrication et d'édification, mais se heurte à ce
foisonnement de paragraphes en la matière. Quant à
eux, les entrepreneurs devront et peuvent, nonobstant
ces empêchements, pousser plus avant encore leur ra-

tionalisation car il y a encore de l'artisanal dans beau-
coup d'entreprises de la construction. Si sympathiques
qu'elles soient, ces entreprises sont aujourd'hui dépas-
sées sur de nombreux points comme devrait être dé-
passée aussi la tendance du Suisse à l'individualisme ou
même, je dirais, au superindividualisme qui fait de lui
un monsieur qui veut à tout prix — c'est le cas de le
dire — une maison différente de celle de son voisin.

De plus, il faut relever que le Conseil fédéral a bien
fait — et je ne partage pas l'opinion de certains
préopinants — d'exclure les constructions industrielles
de l'arrêté sur la construction. D'une part - on y
reviendra — celles-ci n'ont fait que diminuer ces der-
niers mois par rapport aux exercices précédents: moins
5,8 pour cent en volume pour le troisième trimestre
1970 (constructions et agrandissements), moins 14,2
pour cent en nombre et moins 19 pour cent en volume
pour le quatrième trimestre 1970. En 1970, les cons-
tructions industrielles n'ont plus représenté que le cin-
quième du volume total de construction contre, par
exemple, le quart, je dis bien le quart, en 1964. En
outre, l'industrie d'exportation, ce pilier de notre éco-
nomie qui nous permet en réalité l'édification d'autres
piliers — ces célèbres trois piliers — est frappée plus
que n'importe quelle branche par la réévaluation, les
limitations de crédit et celles qui existent en matière de
main-d'œuvre. En l'accablant de nouvelles limitations
— ce qu'elle construit maintenant l'est presque intégra-
lement pour des buts de rationalisation — on frappe à
côté de l'objectif poursuivi.

Enfin, nous serions heureux de connaître sans tarder
l'ordonnance d'application de l'arrêté. Il est très regret-
table que nous n'ayons pas pu l'obtenir à la commis-
sion car il importe de savoir à partir de quand une
construction tombe sous le coup de l'arrêté. Est-ce dès
l'attribution de l'autorisation de construire ou jusqu'au
début effectif des travaux? Car s'il est suffisant de
donner un coup de pioche dans la terre pour que l'on
considère une construction comme ne pouvant être
interdite parce que déjà commencée, on risque de voir
certaines régions de notre pays trouées comme un fro-
mage. Ces précisions sont essentielles; elles nous ont
été déjà données en commission, en grande partie, par
M. Brugger, conseiller fédéral. Elles sont essentielles
parce que cet arrêté ne peut avoir d'efficacité -- et une
efficacité relative — que si l'on sait exactement ce qu'il
en est sur ce point.

Ne nous faisons pas d'illusions: beaucoup d'autres
mesures sont encore nécessaires pour réduire cette
demande excédente par rapport à l'offre. Je terminerai
en disant que, dans les conditions actuelles, notre
groupe soutient les deux projets déposés par le Conseil
fédéral.

Präsident: Zum Geschäft Stabilisierung des Baumark -
tes stellt die Kommissionsminderheit den Antrag auf
Rückweisung an den Bundesrat. Sprecher der Minder-
heit ist Herr Suter.

Sutcr, Berichterstatter der Minderheit: Die Fraktion
des Landcsrings anerkennt die Notwendigkeit von
Massnahmen gegen die Teuerung, die mit 7 Prozent ein
Mass erreicht hat, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir
sind nur nicht ganz einig über den Weg. Mein Kollege
Biel hat Ihnen unsere Auffassung über die Aufwertung
ausführlich dargelegt. Auch der Bundesrat ist sich be-
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wusst, dass die Wirkung der Aufwertung allein ungenü-
gend ist, und schlägt uns darum flankierende Massnah-
men vor, vor allem auch zur Stabilisierung des Bau-
marktes. In einem gewissen Sinne wiederholt man also
die missglückte Uebung von 1964, wenn auch in einer
etwas gemilderten und flexibleren Form. Durch einen
Dringlichkeitsbeschluss soll ein nicht systemgerechter
Eingriff in die freie Wirtschaft erfolgen, der viel Um-
triebe verursachen und ohne Zweifel einen grossen Be-
amtenapparat erfordern wird und von dem wenig Wir-
kung zu erwarten ist. Herr Bundesrat Brugger hat in
der Kommission gesagt, dass man vor allem auch auf
die psychologische Wirkung zähle, dass es ein Notrecht
sei, mit dem man Symptome bekämpfe, und ich fürch-
te, dass hier die psychologische Wirkung etwas allzu-
sehr im Vordergrund steht.

Wir glauben, dass das Ausmass der Beeinflussungs-
möglichkeiten zu klein ist. Wir haben versucht zu
schätzen, auf wie viele Prozent der Bauten diese Mass-
nahmen Einfluss haben können. Die Statistiken sind
nicht sehr aufschlussreich, aber wir sind ungefähr auf
6 Prozent der Neubauten gekommen, ohne Umbauten
und Reparaturen, so dass der effektive Einfluss wahr-
scheinlich noch kleiner ist. Herr Bundesrat Brugger hat
in der Kommission gesagt, er rechne mit einer Reduk-
tion des Bauvolumens um 10 Prozent inklusive die
Abstriche der öffentlichen Hand und inklusive die Wir-
kung von Reduktionen von Subventionen. Bereits die
Hälfte der Kategorien, die nach dem Beschluss unter
die Sperre fallen sollen, betreffen Bauten der öffent-
lichen Hand, die also ohne weiteres, auch ohne einen
dringlichen Bundesbeschluss, zurückgestellt werden
könnten. Unser Kollege Biel hat anlässlich der Diskus-
sion zum Budget 1971 im Dezember des letzten Jahres
einige Anträge auf Einsparungen gestellt im Gesamt-
ausmass von rund 100 Millionen Franken, vor allem in
bezug auf militärische und zivile Bauten der öffent-
lichen Hand, die damals abgelehnt wurden. Natürlich
sind auch wir uns bewusst, dass jede Zurückstellung
Nachholbedarf schafft. Das hat der Baustopp 1964
bewiesen. Wenn aber der Eingriff marktkonform er-
folgt, dann trifft er zum mindesten nur die weniger
dringlichen Bauvorhaben, während die wirtschaftlich
gerechtfertigten Investitionen nicht darunter fallen.

Auf Seite 10 der Botschaft schreibt der Bundesrat
folgendes: «Auch wäre es aus Wachstums- und struk-
turpolitischen Gründen unverantwortlich, dringende
Aufgaben des Bundes oder der Kantone im Bereiche
der Infrastruktur zurückzustellen, derweil der stärker
expandierende, nicht durchwegs vordringliche private
Bau überhaupt nicht erfasst würde. Es hat sich jedoch
schon beim Erlass des Bundesbeschlusses von 1964 als
unmöglich erwiesen, betriebliche Bauten einer Sperre
zu unterstellen, da deren Dringlichkeit nur fallweise
beurteilt werden kann. Deshalb sind auch diesmal nur
die Verwaltungsgebäude einbezogen worden.» Der
Bundesrat erklärt sich also hier machtlos. Dagegen
bezeichnet er überforderte Regionen. Bundesrat Brugger
sagte in der Kommission, eine Region sei überfordert,
wenn der Auftragsüberhang der Bauwirtschaft 30 Pro-
zent erreiche. Das ist eine willkürliche Annahme. In der
Industrie rechnet man mit Auftragsbeständen von ein
bis zwei Jahren, und wenn man nur noch 30 Prozent
Ueberhang hätte, würde man dort bereits von Rezession
sprechen. Auch in der Bauwirtschaft spielt eben die Pla-
nung eine sehr grosse Rolle. Dazu kommt noch, dass
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das Grossbaugewerbe mobil ist und in der ganzen
Schweiz baut, also verschoben werden kann in Regio-
nen, die nicht überfordert sind.

Eine positive Steigerung der Leistungsfähigkeit des
Baugewerbes ist ohne Zweifel wichtiger und richtiger
als ein negatives Bremsen. Die punktuellen Eingriffe,
die man vorsieht, schaffen Ungerechtigkeiten, ganz be-
sonders auch die Sperre für bereits baubewilligte Pro-
jekte. Diese scheint uns ausserordentlich problematisch
zu sein. Auf Seite 14 der Botschaft schreibt denn auch
der Bundesrat: «Um den Bauherren gerecht zu werden,
müssten Bauten, die im Moment des Inkrafttretens des
Beschlusses baupolizeilich bewilligt worden sind, die
also ausführungsreif sind, von der Sperre ausgenommen
werden. Mit einer solchen Regelung würde indes mit
dem vorliegenden Bundesbeschluss kurzfristig nur eine
geringe Wirkung erzielt. Fn angemessener Rücksicht-
nahme auf die Interessen des Bauherrn und die ange-
strebte Wirkung ist entschieden worden, lediglich die
bei Inkrafttreten des Beschlusses bereits in Ausführung
begriffenen Bauarbeiten von der Abbruch- beziehungs-
weise Ausführungssperre auszunehmen.» Ich frage
mich, wo hier die angemessene Rücksichtnahme auf
die Interessen des Bauherrn ist. Durch diesen schwer-
wiegenden Eingriff erwachsen dem betroffenen Bau-
herrn ganz erhebliche Mehrkosten. Allein mit dem
Zinsverlust auf die Investitionen für das Bauland und
die Projektierung während 3 Jahren kommen zusätz-
liche Kosten von rund 18 Prozent dazu. Wenn man für
das Bauland — je nach Region — mit einem Anteil
zwischen 20 und 50 Prozent der Totalkosten rechnet,
ergibt das eine Verteuerung des Projektes um 4 bis
9 Prozent. Dazu kommt die Bauteuerung. Herr Bundes-
rat Brugger hat uns in der Kommission gesagt, dass die
Zürcher Bauteuerung momentan 12 bis 13 Prozent
betrage. Auf drei Jahre gerechnet, ergibt das, zusammen
mit dem Zinsverlust, eine Projektverteuerung von 40
bis 50 Prozent. Wer soll das dann bezahlen? Haftet
dafür der Staat? Ein Zürcher Anwalt hat bereits ein
Inserat erlassen — Sie haben es wahrscheinlich auch
gesehen —, wo er betroffene Bauherren aufruft, sich
zu melden, und mit Schadenersatzansprüchen gegen
den Staat von einigen 100 Millionen Franken droht.

Ganz fragwürdig erscheint uns auch die Bausperre
für Sportanlagen. Sie steht ohne Zweifel in Wider-
spruch zu Artikel 5 b des Beschlusses, der Ausnahmen
macht für Bauten, die der Gesundheit und der Fürsorge
dienen. Herr Bundesrat Brugger hat uns zwar in der
Kommission gesagt, er habe auch ausgezeichnete Turn-
stunden ohne Turnhalle erteilt. Ich bezweifle das
nicht. Herr Sekundarlehrer Brugger hatte das grosse
Glück, auf dem Lande zu wohnen, und dort hatte man
eine grüne Wiese. Aber in der Stadt gibt es keine grüne
Wiese. Auf dem Land werden bestimmt auch nicht so
viele Sportanlagen erstellt. Aber gerade die städtischen
Regionen, wo der Mangel an Bewegung und das Be-
dürfnis nach frischer Luft viel grösser ist, haben doch
ohne Zweifel einen ausserordentlichen grossen Nach-
holbedarf für Sportanlagen. Wir werden darum den
Minderhcitsantrag unterstützen, den Herr Purgier nach-
her in der Detailberatung begründen wird. Auch steht
diese Sperre im Widerspruch zum Verfassungsartikel
über Turnen und Sport, den das Volk kürzlich ange-
nommen hat.

Zu den Einkaufszentren ist lediglich zu bemerken,
dass dies Dienstleistungsbetriebe sind, die einem Be-
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dürfnis der Konsumenten entsprechen und ohne Zwei-
fel ebenfalls der Rationalisierung dienen. Dagegen ist
jedoch zu sagen, dass nicht jeder industrielle oder ge-
werbliche Bau unbedingt volkswirtschaftlich nützlich
ist.

Eine schwierige Stellung wird der Sonderbeauftragte
haben, der diesen Beschluss durchführen soll. Ich be-
neide ihn keineswegs um seine Aufgabe. Er wird die
Objekte zu bestimmen haben, die unter das Abbruch-
oder das Ausführungsverbot fallen. Er wird die Aus-
nahmebewilligungen zu gewähren haben. Er wird ent-
scheiden, ob eine Wohnung erstellt werden kann, ob sie
preisgünstig ist oder nicht. Was ist heute preisgünstig?
Das ist auch eine Ermessensfrage. Es gibt regionale
Differenzen, und Unrecht wird kaum zu vermeiden sein.

Aus all diesen Gründen kommen wir zum Schluss,
dass dieser Beschluss ungeeignet ist, dass er wenig zur
Nachfragedämpfung beitragen wird, dass er grosse
Umtriebe verursachen wird, weil seine Durchführung
kompliziert ist, und dass damit vor allem das Haupt-
ziel, die Bekämpfung der Teuerung, nicht erreicht wird.
Auch 1964 hat der Baustop die Teuerung nicht ge-
bremst. Wir dürfen doch nicht vergessen, dass der
Hauptauftrieb in den Baukosten von der Lohnseite her
kommt, und zwar durch den Abbau der Fremdarbeiter,
der eine Lohnexplosion zur Folge hatte. Diese Auffas-
sung wurde übrigens von einer Seite bestätigt, die das
Heu gar nicht auf der gleichen Bühne hat wie wir. Ge-
stern stand in der «Neuen Zürcher Zeitung» ein Leit-
artikel, wo dies ebenfalls mit aller Deutlichkeit gesagt
wurde.

Ich beantrage Ihnen deshalb im Namen der Fraktion
des Landesringes Rückweisung an den Bundesrat, mit
dem Auftrag, wirkungsvollere Massnahmen vorzu-
schlagen, die einfacher sind in der Durchführung. Der
Herr Kommissionspräsidnet hat zwar gesagt, kein
Mensch habe bessere Vorschläge gemacht. Einige ha-
ben wir jedoch schon in der Kommission unterbreitet;
wir haben aber auch noch andere Vorschläge.

Mit einem befristeten Abbruchverbot sind auch wir
einverstanden. Ich glaube, das Volk würde es nicht
verstehen, wenn man in der heutigen Situation Häuser
abbrechen würde, wenn es nicht notwendig und begrün-
det ist. Wir haben auch einen Alternativvorschlag ver-
teilen lassen, um zu zeigen, wie man ein solches
Abbruchverbot formulieren könnte.

Wir glauben aber, dass dazu noch weitere Massnah-
men sinnvoll wären, einmal eine Herabsetzung der
steuerlich zulässigen Abschreibungssätze auf drei lahre.
Man kann ja heute sehr massiv abschreiben, die Wehr-
steuer lässt auf Maschinen und Einrichtungen 25 bis 30
Prozent zu, der Kanton Zürich ebenfalls. Wir finden,
man könnte vorübergehend diesen Satz auf 20 Prozent
reduzieren. Bei Autos beträgt er 30 Prozent; hier könnte
man ebenfalls auf 20 Prozent gehen. Auf Fabriken
können heute 5 Prozent abgeschrieben werden;
3 Prozent würden genügen. Bei Verwaltungsgebäuden
beträgt die Abschreibung 2 Prozent; das kann man
wohl nicht reduzieren. Hingegen ist der Abschreibungs-
satz für Warenlager mit 33% Prozent sehr hoch;
auch hier könnte man auf 20 Prozent gehen. Es ist uns
klar, dass auch dafür ein dringlicher Bundesbeschluss
notwendig wäre. Für die Wehrsteuer könnte man das
ohne weiteres machen. Die Kantone müsste man durch
einen Beschluss zum gleichen Vorgehen zwingen, im
Interesse der ganzen Sache. In anderen Ländern wird

diese Methode mit Erfolg angewandt. Dadurch würden
nur wirklich rationelle, wirtschaftlich begründete Inve-
stitionen gemacht. Heute ist es doch so, dass der Fiskus
seinen Teil zur Finanzierung von Fehlinvestitionen bei-
trägt. Geringere Abschreibungen würden höhere Ge-
winne ergeben; das wäre ebenfalls im Interesse des
Fiskus, er hätte höhere Steuereinnahmen; da wäre Herr
Bundesrat Celio sicher nicht dagegen. Wenn man dann
die Gewinne vermeiden wollte, müsste man die Preise
senken; das wäre im Interesse des Konsumenten und
ein aktiver Beitrag im Kampf gegen die Teuerung.

Dieser Beschluss würde vor allem die Grossen tref-
fen, die stark expandieren, auch Industrie und Gewer-
be. Damit wäre auch jenen Kollegen Genüge getan, die
finden, man sollte die industriellen und gewerblichen
Bauten in den Beschluss einbauen. Auf diese Weise
würde das automatisch gesehenen, ohne Bürokratie.

Dann ist die Vereinheitlichung der Bauvorschriften
dringend notwendig. Der heutige Wirrwarr verhindert
Rationalisierung, Mechanisierung, verhindert eine Ver-
billigung (z. B. feuerpolizeiliche Vorschriften, wo für
Treppenhäuser die verschiedensten Dimensionen vorge-
schrieben sind; Kanalisationen; Gas- und Wasser-Be-
willigungsgrundlagen; Raumhöhen usw.).

Weiter scheint uns die Harmonisierung der Finanz-
haushalte von Bund, Kantonen und grossen Gemeinden
sehr wichtig zu sein. Teilweise hat der Bundesrat schon
die Kompetenz dazu, aufgrund des Finanzhaushaltge-
setzes; leider wurde das bisher nie angewandt. Auch
hier kommt wieder der Einwand, dass das vielleicht
nicht Sache des Bundes und politisch nicht durchführ-
bar sei; aber es wäre ohne Zweifel ebenfalls möglich,
auf dem Dringlichkeitsweg hier einzugreifen; denn die
vorgechlagencn punktuellen Eingriffe sind noch viel
schlimmer und tangieren die kantonale Hoheit noch
mehr.

Weiter würden wir vorschlagen, dass Mindestgutha-
ben auf den Beständen der Banken neutralisiert werden.
Dadurch könnte man eine bessere Abschirmung erzie-
len als durch Kreditbeschränkung. Belgien und
Deutschland zum Beispiel wenden dieses System mit
Erfolg an. Weniger Geld heisst weniger Investitionen.

Ferner sollten die öffentlichen Bauvorhaben noch
gründlicher geplant und rechtzeitiger vorbereitet wer-
den, und es sollten die Gespräche mit der Bauwirt-
schaft, die 1969 von der Bauwirtschaft angeregt wurden,
aber im Sande verlaufen sind, wieder aufgenommen
und intensiviert werden.

Alle diese Massnahmen sind konjunkturpolitisch
sinnvoll, wirtschaftlich produktiver, sie könnten rasch
realisiert werden, und man könnte Erfahrungen sam-
meln für einen Konjunkturartikel, um sie dann dort /,u
verankern. Einem solchen Konjunkturartikel könnten
auch wir zustimmen; denn es ist wichtig, dass er ziel-
konforme Massnahmen enthält, die wirklich der Teuc-
rungsbekämpfung dienen.

Aus all diesen Gründen beantrage ich Ihnen im
Namen der Landesring-Fraktion Rückweisung des Be-
schlusses über den Baumarkt an den Bundesrat, mit
dem Auftrag, im Sinne unserer Gegenvorschläge vorzu-
gehen.

Tschumi: Gestatten Sie mir, dass ich mich im Auf-
trag der BGB-Fraktion zu allen drei Vorlagen gleich-
zeitig äusserc.



17. Juni 1971 775 Teuerungsbekämpfung

Unsere Fraktion stimmt dem Bericht des Bundesra-
tes über die Aenderung der Goldparität des Frankens
zu. Wir wissen, dass der Franken seit langer Zeit unter-
bewertet war, was zur Anheizung der Konjunktur bei-
getragen hat. Ohne Einflussnahme auf den Aussenwirt-
schaftsverkehr kann die Konjunktur nicht gedämpft
werden. Obwohl die Exportindustrie viel zu unserem
Volkswohlstand beiträgt, betrachten wir die Aufwer-
tung als angezeigt. Wir dürfen nicht nur die Verluste
sehen, die den einzelnen Wirtschaftsgruppen durch die
Aufwertung erwachsen und nicht nur die Verluste,
welche die Nationalbank erleidet, die ja zum Teil nur
auf dem Papier stehen, sondern wir müssen an die
Verluste denken, die die Sparer und Rentner bei zuneh-
mender Teuerung erleiden. Diese letzteren Verluste
können dank der Aufwertung etwas gemildert werden.

Der Beschluss des Bundesrates, den Schweizer Fran-
ken aufzuwerten, ist sicher dazu angetan, nach dem
Fiasko des Exportdepots der offiziellen Konjunktur-
politik wieder vermehrte Glaubhaftigkeit zu geben.

Gesamtwirtschaftlich gesehen, war die Aufwertung
richtig, aber regional wird sie zum Teil unerfreuliche
Sekundärauswirkungen haben. Neben Branchen mit
ausgezeichneter Wettbewerbsfähigkeit haben wir auch
solche, die weniger vorteilhaft gelagert sind. Ich denke
hier vor allem an die Uhrenindustrie, an die Landwirt-
schaft und auch an den Fremdenverkehr. Die Uhrenin-
dustrie befindet sich noch immer in starker Wandlung
auf dem Wege zu einer modernen und leistungsfähigen
Struktur. Obwohl der Durchbruch nach vorne man-
cherorts geglückt ist, steht der Geschäftsgang nach wie
vor im Zeichen stark gedrückter Fabrikationsmargen.
Wenn man zudem weiss, dass 95 Prozent unserer
Uhrenproduktion für den Weltmarkt bestimmt sind
und diese Industries deshalb von der Frankenaufwer-
tung in verteuerndem Sinne getroffen wird, so begreifen
wir auch die Besorgnis in der Uhrenindustrie. Wir sind
aber der Meinung, dass es keinen Sinn hat zu klagen;
denn wir sind überzeugt, dass sich dieser Wirtschafts-
zweig einmal mehr wird helfen können, indem die
ganze Branche sich auf dem Wege zu einer modernen
industriellen Struktur befindet. Ich glaube auch anneh-
men zu dürfen, dass die Behörden von Bund und Kan-
tone sie in diesen Bestrebungen auch in der Zukunft
unterstützen werden.

Die Fremdenverkehrswirtschaft hat ein glanzvolles
Jahr 1970 hinter sich gebracht. In der Zukunft wird
sich, als Folge der Aufwertung, eine Verschlechterung
des Austauschverhältnisses zwischen den ausländischen
Devisen und dem Schweizer Franken, somit eine ten-
denzielle Verteuerung des Ferienlandes Schweiz erge-
ben. In welchem Ausmass sich nun aber die Aufwer-
tung direkt nachfragehemmend auswirken wird, ist
schwer abzuschätzen. Positiv wird sich auswirken, dass
die von der Logiernächtestatistik her weitaus wichtigste
ausländische Gästegruppe, nämlich die Gäste aus der
Bundesrepublik Deutschland, preislich nicht stark be-
troffen wird, weil dieses Land faktisch eine gleich do-
sierte Aufwertung vollzogen hat. Aehnlich verhält es
sich mit den holländischen und den österreichischen
Gästekontingenten. Wir sind deshalb der Meinung, dass
wenn der im ersten Halbjahr 1971 eingesetzte Preisauf-
trieb sich auf ein erträgliches Mass zurückdämmen
lässt, bald einmal die preislichen Aufwertungswirkun-
gen verkraftet sein werden. Der Hauptkummer unserer
touristischen Gebiete besteht ja weniger aus der

mangelden preislichen Konkurrenzfähigkeit als viel-
mehr aus der ausserordentlich prekär gewordenen Per-
sonalrekrutierung. In dieser Beziehung ist zu hoffen,
dass von der Dämpfung der Ueberkonjunktur her eine
Entlastung, wenn vorläufig auch nur eine geringe, auf
dem Arbeitsmarkt zu erwarten sein wird.

Auch die Landwirtschaft wird von der Aufwertung
betroffen. Die gesteigerte externe Kaufkraft des Fran-
kens wird sich verbilligend auf die Einfuhr von Agrar-
produkten auswirken. Die Gewährleistung des Absatzes
für die einheimische Produktion stützt sich jedoch
schwergewichtig auf das Instrument der mengenmässi-
gen Beschränkung, so dass die Verschiebung in den
Preisrelationen das Importvolumen kaum stark zu ver-
ändern vermag. Im Rahmen einzelner Marktordnungen
dürften beim Grenzübertritt der Ware sogar leicht er-
höhte, die Bundeskasse zusätzlich entlastende Abschöp-
fungen möglich werden. Auf ändern Sektoren hinge-
gen, und ich denke hier vor allem an die Einfuhr etwa
von Weichkäse und an den Viehexport, wird das ein-
heimische Angebot tatsächlich mit der intensivierten
Preiskonkurrenz des Auslandes zu rechnen haben. Wo
angenommen werden muss, dass sich die aufwertungs-
bedingte Verteuerung in der Regel im Ausland nicht
überwälzen lässt, sind infolgedessen entsprechend er-
höhte Exportbeihilfen in Anspruch zu nehmen. Wir
erwarten deshalb, das dass der auf diese Weise erforder-
lich werdende finanzielle Mehraufwand grösstenteils
vom aufwertenden Bund selbst getragen wird.
Neben diesen negativen Auswirkungen der Aufwertung
auf die Landwirtschaft muss aber doch daran erinnert
werden, dass gerade die Landwirtschaft an der Stabili-
sierung des inneren Geldwertes stark interessiert ist.
Grundsätzlich begrüsst sie doch jede Massnahme, die
den Inflationsdruck zu mildern vermag, und unsere
Fraktion hat entsprechenden Wünschen ja immer wie-
der Ausdruck gegeben. Denn es lässt sich nicht bestrei-
ten, dass in Zeiten eines beschleunigten, generellen
Preisauftriebes die bäuerlichen Einkommen in erster
Linie in Rückstand geraten sind.

In diesem Sinne nimmt unsere Fraktion vom Be-
richte des Bundesrates Kenntnis.

Ich bitte Sie auch, auf das Geschäft 10942 einzutre-
ten und damit der Nationalbank die Ermächtigung zu
erteilen, Devisentermingeschäfte abzuschliessen.

Insbesondere ersuche ich Sie, den Minderheitsantrag
abzulehnen, der darauf hinausgeht, die vorgesehenen
Massnahmen über ein erweitertes Notenbankinstru-
mentarium zu ermöglichen. Bis dieses Instrumen-
tarium wirksam würde, verginge nach unserer Erfah-
rung noch eine allzulange Zeit, wenn wir uns an die
Schwierigkeit erinnern, die die frühere Vorlage hier in
diesem Saale ausgelöst hat.

Unsere Fraktion hat den Bundesrat immer bei allen
Versuchen unterstützt, die er unternommen hat,
die Teuerung in den Griff zu bekommen. Ich erinnere
hier nur an den Beschluss betreffend das Exportdepot
und an das Notenbankinstrumentarium. Wir bedauern
nach wie vor, dass diese Massnahmen nicht zuletzt
wegen des Widerstandes, der ihnen hier im Parlament
erwachsen ist, nicht realisiert werden konnten.
Um so mehr sind wir bereit, mitzuhelfen, die vom
Bundesrat vorgeschlagenen neuen Lösungen zu realisie-
ren.

Aus diesem Grunde beantrage ich Ihnen im Namen
unserer Fraktion, auf die Beratung des Bundesbeschlus-
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ses über Massnahmen zur Stabiliscrung des Baumarktes
einzutreten. Wir sind mit dem Bundesrat der Meinung,
dass die Währungsmassnahmen allein nicht genügen,
die wirtschaftlichen Auftriebskräfte so zu dämpfen,
dass sich dies wirkungsvoll genug auf die Teuerung
auswirken wird. Wir begrüssen deshalb diesen Baube-
schluss, der als Nebenmassnahme zur Aendcrung der
Goldparität des Frankens gedacht ist.

Die Botschaft orientiert uns auf Seite 7 ff eingehend
über die Entwicklung auf dem Baumarkt. Wir teilen
die Ansicht des Bundesrates, wie er sie uns auch in der
Kommissionssitzung dargelegt hat, dass wenn mit die-
sem Beschluss, unterstützt durch Sparmassnahmen über
das Budget und die Bundesbeiträge ein Rückgang des
Bauvolumens von ca. 10 Prozent erreicht werden kann,
dies eine wirksame Massnahmc werden wird. Wir be-
grüssen vor allem, dass dieser Baubeschluss gegenüber
demjenigen von 1964 wesentlich einfacher konzipiert
ist. Hier kann ich die Ansicht meines Vorredners,
Herrn Suter, nicht teilen, dass dieser Beschluss allzu
schwierig durchzuführen sei. Es ist ein grosscr Vorteil,
dass der Bundesrat die entscheidenden Massnahmen,
wie Festlegen der Regionen mit überforderter Bauka-
pazität und die Unterstellung der einzelnen Baukatego-
rien unter die Ausführuugssperrc in seiner Zuständig-
keit behält. Wir können uns vorstellen, wie schwer es
sein wird, die erwähnten Regionen in den einzelnen
Kantonen und über die Kantonsgrcnzen hinaus auszu-
scheiden. Dass die Bezeichnung dieser Regionen durch
den Bundcsrat erfolgt, ist die einzige Gewähr dafür,
dass im ganzen Lande gleiches Recht angewendet wird.
Eine Abtretung dieser Befugnisse an die einzelnen Kan-
tone hätte wieder zu Zuständen geführt, auf die der
Bundcsrat mit seiner Bemerkung auf Seite 8 der Bot-
schaft hinweist, wenn er schreibt, dass sich in der Folge
der Ausführung des Beschlusses von 1964 mit aller
Deutlichkeit gezeigt habe, dass die Kantone bei der
Handhabung der Bewilligungspflicht in vielen Fällen
überfordert wurden oder gegen ihre eigenen Interessen
handeln mussten.

Sehr wertvoll zu beurteilen ist auch die Tatsache,
dass kein grosser Ausführungsapparat mit Kommissio-
nen und Beamten in Kantonen, Amtsbezirken und grös-
seren Gemeinden eingesetzt werden muss. Wir sind uns
wohl bewusst, dass dieser Baubeschluss nicht der Weis-
heit letzter Schluss ist; wir sind aber überzeugt davon,
dass er ein unterstützendes Mittel zur Frankenaufwer-
tung sein wird und mit den noch vorgesehenen weiteren
konjunkturdämpfcnden Massnahmen wertvolle positive
Resultate zeitigen wird. Dies ist um so nötiger, weil wir
wissen, dass Mitte nächstes Jahr das freiwillige Kredit-
restriktionsabkommen zwischen der Nationalbank und
den Privatbanken abläuft und kaum noch einmal ver-
längert werden wird und von dieser Seite her dann die
Gefahr besteht, dass neue Auftriebskräfte zur Wirkung
kommen.

Aus all diesen Ueberlegungcn bitte ich Sie, auf die
Vorlage einzutreten, dies vor allem auch aus psycholo-
gischen und politischen Ueberlegungen. Ihre Annahme
wird bei einem grosscn Teil unseres Volkes wesentlich
du/.u beitragen, an eine vermehrte Glaubwürdigkeil
unserer Konjunkturpolitik, d.h. diejenige des Bundesra-
tes und des Parlamentes, zu glauben. Ich danke Ihnen.

Hot/.: Die demokratische und evangelische Fraktion
nimmt vom Bericht des Bundesrates über die Aenderung

der Goldparität des Frankens Kenntnis. Sie ist über-
zeugt, dass diese Aufwertung nötig war. Wir sind aller-
dings der Ansicht, dass mit einem höheren Aufwer-
tungssatz eine bessere Erreichung des Zieles, nämlich
eine Bremsung der Inflation, möglich gewesen wäre.
Wir sind auch der Meinung, dass weitere Massnahmen
nötig sind, um eine wirksame Teuerungsbekämpfung /u
erreichen. Wir werden darum alle Massnahmen unter-
stützen, welche in diese Richtung weisen. Die Fraktion
wird darum den dringlichen Bundesbeschluss, welcher
die Nationalbank ermächtigt, Deviscntcrmingeschäfte
abzuschliessen, ebenfalls unterstützen. Wir wollen da-
mit dem Bundesrat ein weiteres Instrument verschaffen,
um die Stabilität unserer Währung zu schützen

Unsere Fraktion ist auch bereit, auf den Bundes-
beschluss zur Stabilisierung des Baumarktcs einzutre-
ten. Wir glauben, damit einen weiteren Beitrag /ur
Bekämpfung der Teuerung leisten zu können. Wir sind
uns aber bewusst, dass mit diesem Beschluss ein rigoro-
ser Eingriff in unsere Wirtschaft erfolgt, aber dieser
Eingriff ist nach unserer Ansicht heute nötig. Wir
unterstützen im Prinzip die Vorlage, wie sie unsere
Kommission vorschlägt. Bei Artikel 4 a sind wir aber
der Ansicht, dass auch Bauten der Industrie und des
Gewerbes unter die Ausführungssperrc fallen müssen,
und wir werden darum einem entsprechenden Minder-
heitsantrag zustimmen.

Ich möchte als 12. Redner die Debatte nicht un-
nötig verlängern, nachdem der Kommissionspräsident
und meine Vorredner bereits auf die wesentlichen
Aspekte der Vorlage hingewiesen haben. Ich hoffe nur,
dass der Bundesrat und der von ihm ernannte Delegier-
te die Beschlüsse wirksam durchsetzen können und dass
diese Beschlüsse einen wirklichen Beitrag zur Bekämp-
fung der Teuerung haben. Wir erwarten aber vom
Bundesrat weitere Massnahmen. Es genügt einfach
nicht mehr, wenn wir immer kurzfristig Brandbekämp-
fung betreiben. Ich bin der Ansicht, dass ein weiteres
wirksames Instrumentarium nötig ist, um eine wirkliche
Konjunkturpolitik zu betreiben und damit dafür /.u
sorgen, dass nicht ein Teil unserer Bevölkerung durch
die fortschreitende Teuerung immer weiter benachtei-
ligt wird.

Ich bitte Sie, auf die Vorlagen einzutreten.

Präsident: Das Wort hat Herr Grünig zur Begrün-
dung seiner Motion Vcrfassungsartikcl für Konjunktur-
politik.

Text der Motion Grünig vom 30. November ll)70
Der Bundcsrat wird ersucht, einen Verfassungsarti-

kel über Massnahmen zur Beeinflussung der Kon junk -
tur auszuarbeiten und sobald als möglich den eidge-
nössischen Räten zu unterbreiten.

Texte de la Motion Grünig de 30 novembre 1V70
Le Conseil fédéral est invité à élaborer un projet

d'article constitutionnel touchant les mesures propres à
influer sur la conjoncture et à soumettre dès que pos-
sible ce projet aux Chambres fédérales.

Mit U n t e r z e i c h n e r — Cosignataires: Chcvalla/,,
Copt, Debétaz, Grob, Grolimund, Gut, Hofer-Fla-
wil, Junod, Krummenacher, Revaclier, Schaller,
Schmitt-Genf, Weber-Schwyz. (13)
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Grüiiig:. Meine Motion vom 30. November 1970
hat seit ihrer Einreichung im Gefolge der wirtschafts-
und währungspolitischen Ereignisse der letzten Wochen
eine deutliche Umwertung erfahren. Einerseits hat sie
durch die verschiedenen Bundesratsbeschlüsse an
Aktualität eingebüsst, andererseits — und darauf möch-
te ich ganz besonders Gewicht legen — hat sie ganz
deutlich an Aktualität und auch an Attraktivität ge-
wonnen. Durch die verschiedenen flankierenden Mass-
nahmen zur Frankenaufwertung, ganz besonders aber
durch den Baubeschluss, ist dem Parlament und der
breiten Oeffentlichkeit klar vorgezeigt worden, dass wir
uns in konjunktureller Hinsicht in einem verfassungs-
mässigen Niemandsland bewegen. Zwar hat der Bund
nach Artikel Slquinquies in Verbindung mit den Kan-
tonen und der privaten Wirtschaft Massnahmen zur
Verhütung von Wirtschaftskrisen und zur Bekämpfung
von Arbeitslosigkeit zu treffen. Wenn jedoch das Ge-
genteil, nämlich eine konjunkturelle Ueberhitzung, ein-
tritt, die für das Land nicht nur gefährliche wirtschaftli-
che Auswirkungen hat, sondern auch zu sozialen Span-
nungen führen kann, dann steht der Bundesrat und das
Parlament praktisch machtlos, wenn nicht gar ratlos
da, dies darum, weil uns die nötigen verfassungsmässi-
gen und gesetzlichen Grundlagen fehlen. Die Schuld da-
für ist aber weder in der Verfassung noch beim Bun-
desrat zu suchen. Das Parlament ist weitgehend selbst
schuld daran, wenn wir in diesen Zustand hineinge-
schliddert sind, denn es hat es verpasst, die richtigen Ei-
sen zu schmieden, als es noch Zeit dazu war. Aus dem
Konjunkturboom von 1964 hat das Parlament im Grun-
de genommen herzlich wenig gelernt, und es hat mit
Ausnahme der Aenderung des Münzgesetzes alle vom
Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen zur Konjunk-
turlenkung abgelehnt oder so verwässert, dass sie zur
Unwirksamkeit verurteilt waren. Nachdem wir nun in
den letzten Monaten erneut in eine noch nie vorher er-
lebte Konjunkturüberhitzung hineingeraten sind, der wir
nur unwirksam — unwirksam mangels gesetzlicher
Grundlagen — zu begegnen vermögen, sollten wir uns
nun endlich dazu aufraffen, die bestehenden Lücken zu
schliessen und die Voraussetzungen zu schaffen, damit
Parlament und Bundesrat in Zukunft rechtsstaatliche
Mittel einsetzen können, die es erlauben, die Konjunk-
tur in jenen Grenzen zu halten, die die Nationalöko-
nomen als das erstrebenswerte Ziel erachten: Voll-
beschäftigung, Preisstabilität, aussenwirtschaftliches
Gleichgewicht und angemessenes Wirtschaftswachstum.
Herr Bundesrat Brugger hat erst kürzlich in diesem
Zusammenhang von einem magischen Zielviereck ge-
sprochen, magisch deshalb, weil das gesuchte Gleich-
gewicht in diesem Viereck kaum jemals in absoluter
Form erreicht werden kann. Unter diesem Gesichts-
winkel dürfen wir uns jedenfalls der Erkenntnis nicht
entziehen, dass es volkswirtschaftlich einfach falsch
und untragbar ist, wenn in der Konjunkturpolitik
immer erst dann massregelnd eingegriffen wird, wenn
die Ueberhitzung in vollem Gang ist oder gar, wie
heute, der Höhepunkt schon überschritten ist. Wenn
wir in Zukunft eine wirksame Konjunkturpolitik haben
wollen, dann darf es keine Feuerwehrpolitik sein, son-
dern es muss eine Konjunkturpolitik sein, die auf stati-
stisch ermittelten Fakten beruht, auf Fakten, die unbe-
dingt zur Verfügung stehen müssen. Es muss möglich
gemacht werden, dass bereits bei den ersten Anzeichen
einer Gefahr der Konjunkturüberhitzung von Parla-

ment und Bundesrat entsprechend reagiert werden
kann. Mit dringlichen Bundesbeschlüsscn werden wir
der modernen, dynamischen, aber auch unberechenba-
ren Wirtschaft nicht mehr gerecht, wenn wir mit einer
unzulänglichen Therapie die Heilung eines hochkran-
ken Patienten einleiten. Dies kommt lediglich einer
Rosskur gleich, und diese darf nationalökonomisch ge-
sehen, nicht als ultima ratio angesehen werden Das
Von-der-Hand-in-den-Mund-leben sollte nun endgültig
aufhören. Wie in der menschlichen Gesellschaft die
Präventivmedizin eine immer grössere Rolle zu spielen
beginnt, so sind auch die Wirtschaftswissenschafter —
wenigstens in dieser Hinsicht — einig, dass bei einer
Konjunkturüberhitzung nicht erst beim Höchststadium
das Fieber bekämpft werden darf und kann, sondern
dass im Sinne der humanen Präventivmedizin Massnah-
men ergriffen und Steuerungsmechanismen ausgelöst
werden müssen, die das Fieber herabdrücken und eine
konjunkturausgleichende Wirkung haben.

Bundesrat und Parlament erscheinen heute vor dem
Souverän nur noch dann glaubwürdig, wenn sie gewillt
sind, die schwierigen und meist in die Staatspolitik
hineingreifenden Probleme der Konjunkturlenkung
energisch und zielstrebig anzufassen. Unsere parlamen-
tarische Arbeit wird vom Volks nicht gemessen an den
zahlreichen Gesetzen und Bundesbeschlüssen, die in
jeder Session von uns verabschiedet werden, sondern
unser Volk ist erst dann mit Parlament und Regierung
zufrieden, wenn es uns gelingt, die besorgniserregende
Teuerung zu zügeln. Wohl auch deshalb hat der Bun-
desrat mit seinen Massnahmen in der jüngsten Zeit
soviel Erfolg zu verzeichnen gehabt, nicht zuletzt
darum, weil der Bundesrat von den ihm zuste-
henden verfassungsmässigen und gesetzlichen Kompe-
tenzen bis an die Grenzen seiner Möglichkeiten Ge-
brauch gemacht hat. Dies sollte für uns ein weiterer
wichtiger Fingerzeig sein. Es liegt nun am Parlament,
das ungenügende konjunkturpolitische Instrumentarium
zu ergänzen. Ich bin davon überzeugt, dass das Volk
gewillt ist, dem Parlament und dem Bundesrat neue
Kompetenzen für die Konjunkturlenkung zu übertra-
gen. Es würde zweifellos von den Wählerinnen und
Wählern, denen wir doch letzlich verantwortlich sind,
kaum mehr verstanden, wenn wir jetzt nicht im skiz-
zierten Sinne handeln würden. Eine ablehnende Hal-
tung der vorgesehenen bundesrätlichen Massnahmen
und — in aller Bescheidenheit — meiner Motion gegen-
über würde schlicht und einfach von den Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürgern nicht verstanden und als
Schildbürgerstreich ausgelegt. Das Volk will, dass wir
die Konjunktur nicht nur in den Griff bekommen,
sondern auch im Griff behalten. Dies ist aber nur
möglich durch Erweiterung der Bundesverfassung und
der entsprechenden Gesetzgebung. Ich denke dabei nur
nebenbei an das Notenbankinstrumentarium oder an
das Exportdepot, also an konjunkturbeeinflussende
Massnahmen, die leider vom Parlament entweder nicht
beschlossen oder zur Wirkungslosigkeit degradiert wor-
den sind.

Von verschiedenen Seiten bin ich immer wieder
gefragt worden, wie denn ein solcher Verfassungsartikel
zur Konjunkturpolitk auszusehen hätte. Zwar habe ich
an der ETH auch einmal Nationalökonomie gehört und
bin in diesem Fach auch geprüft worden; meine wirt-
schaftspolitischen Kenntnisse sind jedoch nicht so um-
fassend, dass ich mich mit den Spezialisten der Hoch-
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schulen oder des Volkswirtschaftsdepartementes messen
könnte. Es ist zweifellos auch nicht Aufgabe des Politi-
kers, immer mit fertigen Vorschlägen zu kommen, son-
dern er kann es bei einer allgemeinen Anregung bewen-
den lassen. Wenn ein solches Vorgehen schon bei der
parlamentarischen Initiative möglich ist, so ist das
zweifellos bei der Motion noch viel eher der Fall. Der
Politiker ist in dieser Hinsicht der Vertreter des Volkes
und hat sich zum Sprecher eben dieses Volkes im
Parlament zu machen. Das Volks verlangt nun einmal
nach wirksamen konjunkturellen Massnahmen; es ist
meines Erachtens dann Aufgabe der Verwaltung und
der Experten, die über die nötigen fachlichen und
materiellen Voraussetzungen verfügen, einen konkreten
Vorschlag für die parlamentarischen Beratungen vorzu-
schlagen.

Das Ziel eines konjunkturpolitischen Artikels muss
darin bestehen, mit möglichst geringem staatlichen In-
terventionismus eine Harmonisierung von Vollbeschäf-
tigung, angemessenem Wirtschaftswachstum und Preis-
stabilität unter Berücksichtigung der aussenwirtscliaft-
lichen Entwicklung herbeizuführen. Es ist mir
absolut klar — und bei der Kleinheit unseres Landes
auch ohne weiteres jedermann verständlich —, dass die
gegenwärtige Teuerung nicht nur auf den Nachfrage-
überhang im Inland zurückzuführen ist, sondern ihre
Wurzeln ebensosehr, wenn nicht sogar überwiegend,
im Ausland hat. Dabei ist nicht zu übersehen, dass die
heutige Teuerung in ihrer Spätphase vor allem auf die
inländischen Lohnsteigerungen zurückzuführen ist,
welche ihrerseits als eine Folge der allgemeinen Infla-
tion aufzufassen sind.

Wenn wir somit, wirtschaftlich gesehen, stark aus-
landabhängig sind, so heisst das noch nicht, dass wir im
Inland nicht nach Kräften alles zu unternehmen haben,
all jene Auftriebskräfte, die unserer Kontrolle unterste-
hen sollten, auch wirklich in die Hand zu bekommen.
Dies wird aber nur möglich sein, wenn wir uns alle
einmal an der Nase nehmen und uns der Bescheiden-
heit befleissen und Einschränkungen auf uns nehmen.
Wenn all das, was wir als richtig anerkennen und mit
dem wir einverstanden sind, dass es durchgeführt wird,
für uns persönlich nicht, wohl aber für den lieben
Nachbarn gilt, kommen wir einfach nicht weiter. Jeder
muss sich daher in seinen Ansprüchen in weiser Vor-
aussicht auf die Zukunft beschränken. Das verlangt von
uns Selbstdisziplin. Mit dieser aber beginnt im Prinzip
die Bewältigung der Konjunktur.

Es hat sich aber gerade in letzter Zeit gezeigt, dass
es mit dem Willen der Selbstbescheidung mangelhaft
bestellt ist. Gerade die «Hirtenbriefe» des Bundesrates
haben in der Bevölkerung, bei den Gemeinden und
Kantonen wenig Echo gefunden. Auch aus dieser
Sicht drängt sich deshalb ein neuer Verfassungsartikel
auf.

Nun möchte ich abschliessend doch noch etwas zur
materiellen Ausgestaltung des Verfassungsartikels sa-
gen. Es kann sich nicht darum handeln, dass der Kon-
junkturartikel eine Generalermächtigung an den Bun-
desrat enthält. Vielmehr sollte der Artikel diejenigen
Bereiche umreissen, in welche durch Gesetzgebung
Parlament und Bundesrat konjunkturlenkend eingreifen
können. Ich lege dabei grossen Wert darauf, dass durch
den zukünftigen Konjunkturartikel das Parlament nicht
entmannt wird. Die Schaffung eines neuen Konjunktur-
artikels ist ein dringendes Gebot der Stunde. Die Ein-

sicht, dass er zwingend nötig ist, wächst von Tag /,u
Tag.

Ich bitte deshalb den Bundesrat, meine Motion
entgegenzunehmen, und den Nationalrat, sie zu über-
weisen.

Text der Motion Wartmann vom 17. März 1971
Der Bundesrat wir ersucht, gegen die gravierende

Zunahme der Teuerung und der Inflation den eidgenös-
sischen Räten auf die Juniscssion 1971 umfassende
Bekämpfungsmassnahmen vorzuschlagen.

Texte de la Motion Wartmann de 17 niarx 1971
Le Conseil fédéral est invité à proposer aux

conseils législatifs, pour la session de juin 1971, un
ensemble de mesures permettant de combattre le ren-
chérissement et l'inflation dont les effets se font de plus
en plus sentir.

M i t u n t e r z e i c h n e r — Cosignataires: Bau-
mann, Blatti, Chevallaz, Copt, Flubacher, Galli,
Glasson Gérard, Glasson Pierre, Glatthard, Grob,
Grolimund, Grünig, Hummler, Junod, Keller, Kurz-
meyer, Martin, Masoni, Müller-Balsthal, Schaller,
Schneider-Basel, Waldvogel. (22)

Wartmann: Bis jetzt haben zehn Fraktionsvertreter
gesprochen. Dazu erlaube ich mir die kritische Bemer-
kung, dass nach meiner persönlichen Auffassung - die,
wie ich hoffe, von den noch folgenden Postulanten un-
terstützt wird — die Begründung unserer Vorstösse, wel-
che zum Teil noch ins Jahr 1970 zurückreichen, an den
Anfang der Rednerliste hätte gestellt werden müssen. Ks
ist ein Anachronismus, nach den bisherigen langen und
ausführlichen Voten, welche die Situation bis zum heuti-
gen Tage ausgeleuchtet haben, nun nachträglich die
Motive zu begründen, welche zu den verschiedenen
Vorstössen geführt haben. Ein Verzicht auf ein solches
Unternehmen wäre naheliegend gewesen.

Ich mache mir keine Illusionen, dass bereits schon
vieles von dem, was hier hätte gesagt werden sollen,
vorweggenommen wurde. Ich werde dem Rechnung
zu tragen versuchen.

Am 17. März 1971 habe ich eine Motion einge-
reicht mit folgendem Wortlaut:

«Der Bundesrat wird ersucht, gegen die gravierende
Zunahme der Teuerung und der Inflation den eidgenös-
sischen Räten auf die Juni-Session 1971 umfassende
Bekämpfungsmassnahmen vorzuschlagen.»

Veranlassung zu dieser Motion gaben die bereits in
der Frühjahrssession bekannten Tatsachen: Ende
Februar 1971 stand der Konsumentenindex — Basis
1966=100 — bereits auf 117,5, somit 6,2 Prozent
höher als vor Jahresfrist. Heute soll die Teuerung
bereits 7 Prozent betragen, und man befürchtet allge-
mein, dass sie auf Jahresende sogar 9 Prozent erreichen
könnte, womit wir im Vergleich zu den meisten ändern
Ländern einen äusserst unerfreulichen Rekord hätten.
Zur Zeit der Frühjahrssession stand der Baukostenin-
dex von Zürich auf 120,6; die Steigerung gegenüber
1969 betrug 11,5 Prozent, gegenüber 1968 bereits 18.6
Prozent. Inzwischen dürfte sich dieser Anstieg fortge-
setzt haben.

Schon in der Frühjahrssession konnte man erken-
nen, dass die Kreditrestriktionen in der Zukunft allein
nicht mehr genügen würden. Umfangreiche zurückflies-
sende Auslandgelder suchten einen Weg in Sachwerte
und verursachten, soweit das die Liegenschaftspreise
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betrifft, deren weitere Steigerung. Eine weitere Tat-
sache war und ist noch heute, dass wir mehr ausgeben,
als wir effektiv herauswirtschaften können. Es hat den
Anschein, als ob die Industrie mit den schrumpfenden
Gewinnmargen bald in Schwierigkeiten geraten könnte,
es sei denn, sie expandiere immer mehr, was einer Infla-
tionsdämpfung natürlich zuwiderläuft.

Eine letzte Tatsache konnte im Frühjahr ebenfalls
festgestellt werden, nämlich dass jedermann mit der
Inflation rechnete und darum trotz teurem Geld in
unvermindertem Tempo weiter investierte und baute,
unbeschadet der politischen Konsequenzen, die sich
daraus ergeben könnten.

Seit Bekanntwerden dieser Tatsachen im März
1971 ist verschiedenes gegangen. Am 9. Mai hat der
Bundesrat bekanntlich die Aufwertung um 7 Prozent
beschlossen. Mit Botschaft vom I.Juni 1971 unter-
breitet er der Bundesversammlung den Entwurf zu
einem dringlichen Bundesbeschluss, welcher der Na-
tionalbank die Befugnis erteilen soll zum Abschluss
von Devisentermingeschäften bis zu drei Monaten
Laufzeit. Schliesslich haben wir die Botschaft des Bun-
desrates vom 26. Mai mit dem Entwurf zu einem
dringlichen Bundesbeschluss über Massnahmen zur Sta-
bilisierung erhalten.

Damit habe ich kurz skizziert, was mich zur Ein-
reichung meiner Motion veranlasste und was seither
geschehen ist. Ich habe mich gefragt, ob unter den
gegebenen Umständen meine Motion als dem Inhalte
nach bereits ganz oder teilweise erledigt zurückgezogen
werden sollte. Ich konnte mich vorläufig dazu noch
nicht entschliessen, weil ich noch einige Fragen an den
Bundesrat zu richten habe, um deren Beantwortung ich
ersuche:

Eine Währungsaufwertung ist zweifellos als lang-
fristige Massnahme vorgenommen worden. Ist aber
der Bundesrat überzeugt, dass die vorgenommene
Währungsaufwertung zur Bekämpfung einer, wie ich
hoffe, vorübergehenden Inflationslage das richtige Mit-
tel war? Glaubt er daran, dass die Aufwertung, die als
monetäre Massnahme zu betrachten ist, in absehbarer
Zeit auch als Beitrag zur Inflationsbekämpfung sich
auswirken wird?

Was die flexiblen Massnahmen auf dem Gebiete der
Bauwirtschaft betrifft, begrüsse ich dieselben, aus der
Erkenntnis heraus, dass die seit längerer Zeit in Kraft
befindlichen Kreditbeschränkungen und die Aufwer-
tung allein nicht genügen, um die Teuerung wirksam
zu bekämpfen. Die vom Vorsteher des Volkswirt-
schaftsdepartementes vorgeschlagenen dringlichen
Massnahmen sind, um dem Bedürfnis des Baumarktes
gerecht zu werden, anpassungsfähig gestaltet worden.
Grundsätzlich soll die Kapazität des Baugewerbes nir-
gends beschränkt werden.

Der letzte Artikel des Bundesbeschlusses hält fest,
er solle drei Jahre in Kraft bleiben. Vorerst gilt er für
ein Jahr; dann muss er vom Souverän, wenn er die
vorgesehene Gültigkeitsdauer erreichen soll, genehmigt
werden. Hält der Bundesrat nicht dafür, dass die Situa-
tion schon nach einem Jahr neu überprüft und dann
gestützt auf das Ergebnis entschieden werden sollte?

Der Hauptgrund für meine Motion ist aber folgen-
der: Wenn ich von umfassenden Bekämpfungsmassnah-
men spreche und solche in der Motion verlange, darf
die Frage gestellt werden, was an anderen Konjunktur-
dämpfungsmassnahmen noch vorgesehen sei für den
Fall, dass das momentane Programm nicht genügen
sollte. Die Teuerung mit ihren Folgen ist eine derart

unerfreuliche und schädliche Erscheinung, dass nichts
unterlassen werden sollte, sie zu bekämpfen oder we-
nigstens auf ein vertretbares Mass zurückzuführen.

Als Anhänger der freien Markwirtschaft muss ich
mich heute dazu bekennen, dass vorübergehende staat-
liche Eingriffe nicht abgelehnt werden dürfen, solange
das Endziel nicht in einem fortdauernden staatlichen
Dirigismus besteht, sondern vielmehr darin, für die
Marktwirtschaft so bald als als möglich wiederum nor-
male und gesunde Verhältnisse zu schaffen. Eine solche
Zusammenarbeit dürfte dazu beitragen, dass das zum
Teil verloren gegangene Vertrauen weiter Bevölkerungs-
kreise in rechtzeitiges und zielbewusstes Handeln der
Regierung zurückgewonnen werden kann.

Weil wir noch nicht am Ende unserer Anstrengun-
gen sind, mögen die Herren Bundesräte selber entschei-
den, ob die Motion noch angenommen werden soll
oder ob sie durch die Ereignisse als überholt zu be-
trachten ist.

Text der Interpellation Casser vom 17. März 1971
Die Steigerung des Kostenindexes hat sich in den

letzten zwei Jahren derart verschärft, dass in breiten
Oeffentlichkeit berechtigte Besorgnisse bestehen und
man sich fragt, wohin dies wirtschaftlich und sozial-
politisch führen wird.

Der starke Schwund der Kaufkraft unseres Frankens
bedeutet für einen grossen Teil unserer Bevölkerung
einen erheblichen wirtschaftlichen Verlust, namentlich
für die wirtschaftlich schwächeren Volkskreise, die
keine Investitionen in Sachwerte vornehmen können,
für die vielen kleinen Rentner und die Landwirtschaft
im besondern. Er gefährdet ferner die grossen Sozial-
werke und schwächt unsere Konkurrenzfähigkeit vor
allem auf dem Gebiete des Exportes und des Touris-
mus.

Welche Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu tref-
fen, um dieser gefährlichen Entwicklung Einhalt zu
gebieten? Es sollten Mittel und Wege gefunden werden,
um im Interesse des ganzen Volkes stabilere Verhält-
nisse in unserer Wirtschaft zu erreichen.

Texte de l'interpellation Casser du 17 mars 1971

La hausse de l'indice des prix à la consommation
s'est tellement accentuée ces deux dernières années
qu'un vaste public s'en préoccupe à juste titre et se
demande où cela nous mène tant sur le plan écono-
mique qu'en matière de politique sociale.

La sensible diminution du pouvoir d'achat de notre
franc cause une perte économique considérable à une
grande partie de la population suisse, notamment aux
personnes de condition modeste, qui ne sont guère en
mesure d'investir des capitaux pour constituer des ré-
serves ainsi qu'aux petits rentiers et aux agriculteurs.
Cet affaiblissement de notre monnaie met en outre en
danger notre important appareil social et diminue notre
compétitivité, surtout dans le domaine des exportations
et du tourisme.

Quelles mesures le Conseil fédéral pense-t-il prendre
pour mettre fin à cette dangereuse évolution? Il fau-
drait trouver le moyen d'arriver à une plus grande
stabilité économique dans l'intérêt de tous.

M i t u n t e r z e i c h n e r — Cosignataires: Akeret,
Albrecht, von Arx, Bachmann, Bächtold-
Bern, Bärlocher, Blatti, Bommer, Breitenmoser, Brosi,
Dürr, Duss, Egli, Freiburghaus, Purgier, Hackhofer,
Hürlimann, Keller, Kurmann, Kurzmeyer, Locher,
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Meyer-Boller, Miiller-Luzern, Rippstein, Sauser,
Schib, Schlumpf, Schuler, Stadier, Tenchio, Trott-
mann, Tschanz, Tschopp, Vontobel, Wyer. (35)

Casser: Als ich im März dieses Jahres die Interpella-
tion «Bekämpfung der Teuerung» einreichte, war die
Frankenaufwertung vom Bundesrat noch nicht voll-
zogen, und es standen noch keine weiteren konkreten
Massnahmen zur Diskussion. Die Lage in bezug auf
die Teuerung war alarmierend.

Die Teuerung hat sich in den letzten zwei Jahren
derart verschärft, dass in der breiten Oeffentlichkeit
berechtigte Sorgen bestehen. Wohin führt diese beäng-
stigende Situation? Eine Steigerung im heutigen Tempo
müsstc doch schliesslich in einer wirtschaftlichen und
sozialpolitischen Krise enden.

Die Verminderung der Kaufkraft des Schweizer
Frankens bedeutet für einen grossen Teil unserer Bevöl-
kerung einen erheblichen Substanzverlust. Das trifft
vor allem die wirtschaftlich schwächeren Volkskreise,
die keine Investitionen in Sachwerten vornehmen kön-
nen, und die vielen kleinen Rentner und Teile der
Landwirtschaft. Auch die Leistungen der grossen So-
zialwerke werden dadurch geschwächt und deshalb in
ihrer Wirkung entwertet, was wieder speziell die alten
Leute trifft, die nicht mehr im Erwerbsleben stehen.
Das Sparen, besonders in Wertpapieren und Sparbüch-
lein, wird damit nicht mehr gefördert.

Ich weiss, dass diese Feststellungen nichts Neues für
Sie bedeuten, und ich möchte mich auch den Ausfüh-
rungen meines Vorredners anschliessen, so dass natür-
lich verschiedenes wiederholt werden muss. Seit Jahren
wurde darüber gesprochen und geschrieben, und jeder-
mann ist sich bewusst, dass endlich irgend etwas Kon-
kretes getan werden muss, um wieder stabile Verhält-
nisse zu schaffen.

Wer trägt die Verantwortung an dieser Entwick-
lung? Sicher nicht wir Schweizer allein. Wir sind der-
massen eng in die Weltwirtschaft integriert, dass wir
uns ihrem Einfluss nicht entziehen können. Die Hoch-
konjunktur in den bedeutenden westlichen Industrie-
staaten und die internationale Geld- und Währungspoli-
tik haben wesentlichen Einfluss auf unsere Exportindu-
stric. Die Folge davon sind hohe Aufträge zuhanden
der Exportindustrie, die einen Auftragsüberhang bilden
und damit die Ueberbeschäftigung bringen.

Infolge starker Expansion vieler Firmen wurden
immer mehr Arbeitskräfte angefordert, die teilweise
auch ändern Wirtschaftszweigen entnommen wurden.
Naturgemäss hat sich anschliessend auch die Binnen-
wirtschaft, insbesondere das Baugewerbe, stark ent-
wickelt und damit die gespannte Lage auf dem Arbeits-
markt verschärft und die Lohn-Preis-Bewegung be-
schleunigt.

In die Lohnbewegungen sind auch die öffentlichen
Betriebe und Verwaltungen sowie alle Bereiche der
Wirtschaft einbezogen. Durch Rationalisierungs-
massnahmen konnte die Teuerung teilweise aufge-
fangen werden; Diese sind aber durch die temporären
Kreditrestriktionen anderseits gehemmt worden. Ratio-
nalisierung erfordert viel Kapital, und es müssen ihr
auch wirtschaftlich und menschlich bedingte Grenzen
gesetzt werden.

Eine der Hauptursachen der Teuerung ist nebst den
Geldzinsaufschlägen ganz eindeutig die ungewöhnliche
Lohnentwicklung. Der ausgetrocknete Arbeitsmarkt
bietet den Arbeitnehmerverbänden die Möglichkeit,
Lohnforderungen geltend zu machen, und die Gelegen-

heit wird ausgiebig benutzt. Es bleibt nicht nur bei den
Lohnerhöhungen; dazu kommen auch Fordeiiiiigen für
kürzere Arbeitszeit und längere Ferien und den steten
Ausbau der Sozialleistungen. Aber auch die Arbeitge-
ber tragen dazu bei, indem sie mit unfairen Mitteln und
hohen Lohnangeboten oft skrupellos anderen Betrieben
Personal abwerben, um ihrem Betrieb Arbeitskräfte /,u
sichern. Die grossen finanzkräftigen Firmen sind hier
gewöhnlich am längeren Hebel. Die neue Fremdarbei-
terregelung mit ihren restriktiven Massnahmen trug das
ihre dazu bei.

Es hat sich deshalb erwiesen, dass die freie Wirt-
schaft nicht gewillt ist, sich selber wirksame Kon/.epte
und Opferausgleiche aufzuerlegen, oder es nicht tun
kann. Aus diesem Grunde versuchte der Staat bereits
bei der ersten Nachkricgskonjunkturwelle im Jahre
1964, mit Kreditrestriktionen und einem Bundesbe-
schluss einzugreifen. Unzweifelhaft haben diese Mass-
nahmen temporär ihre konjunkturhemmende Wirkung
gezeitigt. Ein angekündetes Anschlussprogramm fiel
aber aus.

Mit dem Jahre 1968 begann ein neuer Konjunktur-
aufschwung, wiederum ausgelöst hauptsächlich durch
die Exportindustrie, der noch extremere Formen an-
nahm und naturgemäss die [.ohne noch stärker auf-
wärtstrieb. Man wollte mit einem vom Parlament be-
schlossenen Exportdepot die Ausfuhr hemmen. Leider
war diese Vorlage so stark verwässert, dass eine positi-
ve Wirkung in Frage gestellt war. Sie wurde dann auch
vom Bundesrat nicht vollzogen. Die F'rage neuer Kre-
ditrestriktionen wurde geprüft, wobei es dann bei einer
freiwilligen Vereinbarung zwischen der Nationalbank
und den Kantonal- und Privatbanken blieb, indem die
Wachstumsrate beschränkt wurde. In den Jahren 1969,
1970 und 1971 stiegen die Löhne um 25 bis 30 Pro-
zent, und die dadurch erfolgte Teuerung wirkte alar-
mierend. Die Geldentwertung pro Jahr stieg auf 7
Prozent.

Mit der Frankenaufwcrtung aus neuester Zeit will
der Bundesrat die Dollarschwemme abstoppen und
glaubt, ein Mittel gefunden '/.u haben, den Export zu
erschweren. Um die Binnenwirtschaft zu bremsen, ist
nun die Vorlage «Massnahmen zur Stabilisierung des
Baumarktes» vor dem Parlament. Nachdem die neue
Baueinschränkung flexibel ist und den regionalen Ver-
hältnissen angcpasst werden kann, dürfte sie vom Par-
lament angenommen werden. Ich persönlich, auch als
Bauunternehmer, bin für die Vorlage. Sollte sie aber
vom Nationalrat wesentlich verschärft werden, so
möchte ich hiezu noch meine Vorbehalte machen,
denn es ist nicht angezeigt, dass immer wieder das
Baugewerbe, das ja nicht der primäre Verursacher der
Teuerung ist, als Prügelknabe herangezogen wird.

Wir betrachten uns gerne als freie Schweizer Bürger
und vergessen, dass uns die Verfassung, die wir uns
selbst gegeben haben, im Interesse der Ordnung und
der Wohlfahrt des Volkes Verpflichtungen und Ein-
schränkungen auferlegt. Es beginnt mit der Schul-
pflicht. Es folgen die Wehr- und Steuerpflicht. Einer
der grössten Eingriffe in das freie Recht des Bürgers ist
die Enteignung von Besitz, wenn öffentliches Wohl auf
dem Spiele steht.

Die heutige Wissenschaft der Nationalökonomie
hält mit der Technik und der Naturwissenschaft nicht
mehr Schritt. Die Fortschritte auf dem Gebiete der
Technik sind enorm: die Entwicklung neuer Energien,
der Vorstoss im Weltall, überhaupt die Erfolge in der
Aviatik, die Massenmedien, die Elektronik, die Daten-
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Verarbeitung, um nur einige aufzuzählen. Die Welt ist
dadurch kleiner geworden. Das wirtschaftliche und
politische Zusammenleben innerhalb der Staaten und
der Völker ist komplizierter und komplexer geworden
und ist sicher neu zu überdenken.

Ich glaube, dass die Lage uns heute zwingt, Schritte
zu unternehmen zur Stabilisierung der wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnisse zum Wohl der Gemeinschaft,
d. h. im Rahmen des Notwendigen staatliche Massnah-
men zu treffen.

Abschliessend weise ich darauf hin, dass in der
Schweiz die Konjunkturüberhitzung nicht in allen Ge-
bieten gleich stark ist. Die neue Vorlage trägt diesem
Umstand Rechnung. Am stärksten ist die Ueberhitzung
in den grossen Wirtschaftszentren und Städten. Auf
dem Lande spürt man vor allem das Fehlen der Ar-
beitskräfte und selbstverständlich auch die Teuerung.
Es wäre zweckmässig, die schon zur Diskussion stehen-
de Entwicklungshilfe für ländliche Gebiete zu konkreti-
sieren, um die Industrie zu dezentralisieren und das
Wirtschaftsgefälle zwischen Stadt und Land abzu-
bauen. Ein Lohnstop hat im Ausland bis heute wenig
Positives gezeigt. Es soll vermehrt versucht werden,
den Geldumlauf einzuschränken. Zur Diskussion steht
auch die Abzweigung eines Teils des Einkommens zur
Vermögensbildung. Das Sparen soll durch Steuerer-
leichterungen gefördert werden. Der Kauf von un-
nützen Konsumgütern, speziell in Abzahlungsgeschäf-
ten, sollte reduziert werden.

Das Volk erwartet, dass der Bundesrat und das
Parlament ein Konzept finden, um der Inflation wirk-
sam zu begegnen. Es müssen sich aber alle Wirtschafts-
gruppen und Sozialpartner an den Einschränkungen
beteiligen. Nur so kann mit einem Dauererfolg gerech-
net werden.

Präsident: Das Wort hat Herr Stich zur Begrün-
dung seiner Interpellation. Er wird gleichzeitig den
Antrag der Kommissionsminderheit, das Geschäft
«Schweizerische Nationalbank, Ermächtigung zu Devi-
sentermingeschäften» zurückzuweisen, begründen.

Text der Interpellation Stich vom 1. März 1971
Die starke Auslandsnachfrage hat der schweize-

rischen Wirtschaft in den Jahren 1968, 1969 und An-
fang 1970 eine stürmische Entwicklung gebracht. Mit
der üblichen Verzögerung hat die Teuerung auf die
Konsumentenpreise durchgeschlagen. So weist der In-
dex der Konsumentenpreise für das Jahr 1970 eine
Teuerungsrate von 5,4 Prozent aus. Trotzdem kann
man kaum behaupten, die Wirtschaft befinde sich wie-
der in einem Gleichgewicht. Vor allem werden noch
verschiedene Lohnerhöhungen notwendig werden, de-
ren Kosten bei der anhaltend grossen Nachfrage ver-
mutlich weitgehend überwälzt werden können.

Einer der wesentlichen Teuerungsfaktoren bildet die
Steigerung der Mietzinse, bedingt durch den Mangel an
Wohnungen, und die Erhöhung der Hypothekarzins-
sätze. Trotz der sinkenden Zinssätze am Eurodollar-
markt haben schweizerische Banken und übrigens auch
die SUVA weitere Erhöhungen in diesem Jahr um y^
Prozent angekündigt.

Diese Teuerung trifft die Rentner und die Arbeit-
nehmer besonders hart, indem die Mietzinsaufschläge
durch die durchschnittlichen Teuerungszulagen nicht
mehr ausgeglichen werden und so, trotz steigender
Löhne, zu einer Reallohneinbusse führen.

Nationalrat - Conseil national 1971

Angesichts dieser Situation ist es bemühend, festzu-
stellen, dass gewisse Kreise, die sich der Schaffung eines
wirksamen konjunkturpolitischen Instrumentariums
unter den verschiedensten Vorwänden widersetzt ha-
ben, so tun, als ob eine solche Teuerung als unabänder-
liches Schicksal hingenommen werden müsste.

Für die grosse Mehrheit des Schweizervolkes sind
die wirtschaftlichen und sozialen Ungerechtigkeiten, die
eine Teuerung in diesem Umfange mit sich bringt,
nicht akzeptabel.

Im Namen der sozialdemokratischen Fraktion bitte
ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:

1. Ist der Bundesrat bereit, sich für eine restriktivere
Emissionskontrolle einzusetzen, um dadurch einen
Druck auf die Zinssätze auszuüben?

2. Ist der Bundesrat bereit zu prüfen, ob die Emis-
sionskontrolle nicht selektiv gestaltet werden kann?

3. Kann der Bundesrat die Erklärung abgeben, dass
der Bund in der nächsten Zukunft keine eigenen
Anleihen mehr auflegt zu einem höheren Zinssatz
als 5% Prozent?

4. Ist der Bundesrat bereit, bei der SUVA zu interve-
nieren, damit sie die angekündigten Zinserhöhungen
zurücknimmt oder mindestens reduziert?

5. Ist der Bundesrat bereit zu prüfen, ob an Stelle der
geforderten generellen Preiserhöhungen in der
Landwirtschaft nicht zielgerichtete direkte Einkom-
menszahlungen ausgerichtet werden könnten?

6. Ist der Bundesrat bereit, die Vorarbeiten für die
verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Grundlagen
zur Schaffung eines wirksamen konjunkturpoliti-
schen Instrumentariums so zu beschleunigen, dass
die entsprechenden Botschaften noch in diesem
Jahr dem Parlament vorgelegt werden können?

Texte de l'Interpellation Stich du 1er mars 1971
La forte demande venant de l'étranger a provoqué

une évolution accélérée de l'économie suisse en 1968,
en 1969 et au début de 1970. Il en est résulté, avec le
retard habituel, un renchérissement des prix à la con-
sommation. C'est ainsi que l'indice des prix à la conso-
mation accuse, pour 1970, un taux de renchérisse-
ment de 5,4 pour cent. Malgré cela, on ne pourrait
guère prétendre que l'économie a de nouveau retrouvé
son équilibre. Il sera notamment nécessaire d'accorder
des augmentations de salaire, dont le coût pourra
probablement être reporté dans une large mesure sur le
consommateur, étant donné que la demande reste forte.

Un des facteurs de renchérissement les plus impor-
tants est constitué par la majoration des loyers, due au
manque de logements et à l'élévation des taux des
intérêts hypothécaires. Malgré la baisse des taux d'inté-
rêt sur le marché de l'eurodollar, les banques suisses et
également la CNA ont annoncé, pour cette année, une
nouvelle augmentation d'un demi pour cent.

Ce renchérissement touche très durement les ren-
tiers et les salariés, car la hausse des loyers n'est plus
compensée par les allocations moyennes de renchéris-
sement, ce qui se traduit par une perte de salaire réel,
bien que les salaires augmentent.

Vu cette situation, il est pénible de constater que
certains milieux, qui sont opposés sous divers prétextes
à l'introduction de mesures efficaces de politique con-
joncturelle, agissent comme si pareil renchérissement
doit être inéluctable.
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Pour la plus grande partie du peuple suisse, les
injustices économiques et sociales qu'un renchérisse-
ment de cette envergure provoque sont inacceptables.

Au nom du groupe socialiste, je prie le Conseil
fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. Est-il prêt à s'employer en faveur d'un contrôle
plus restrictif des émissions, afin d'exercer une pres-
sion sur les taux d'intérêt?

2. Est-il prêt à examiner si le contrôle des émissions
ne pourrait pas être organisé d'une manière sélec-
tive?

3. Peut-il déclarer que, dans un proche avenir, la Con-
fédération n'émettra plus d'emprunts à un taux
d'intérêt supérieur à 5% pour cent?

4. Est-il prêt à intervenir auprès de la CNA pour
qu'elle annule ou du moins qu'elle réduise les ma-
jorations annoncées?

5. Est-il prêt à examiner si l'on ne pourrait pas faire
des versements directs aux agriculteurs pour leur
assurer un certain revenu au lieu de leur accorder les
augmentations générales de prix qu'ils réclament?

6. Est-il prêt à accélérer les travaux préparatoires re-
latifs aux bases constitutionnelles et légales permet-
tant d'instituer des mesures efficaces de politique
conjoncturelle, de telle sorte que les messages qui
s'y rapportent puissent être présentés au Parlement
cette année encore?

M i t u n t e r z e i c h n e r — Cosignataires : Arnold,
Baumgartner, Berger-Zürich, Bratschi, Brawand, Bus-
sey, Chavanne, Chopard, Dellberg, Diethelm, Duby,
Duvanel, Eggenberger, Felber, Gotsch, Grutier,
Haller, Hubacher, Jaggi, Leuenberger, Muheim,
Müller-Bern, Renschier, Riesen, Rubi, Sandoz,
Schaffer, Schlegel, Schmid Arthur, Schmidt-
Lenzburg, Schneider-Bern, Schütz, Wagner,
Waldner, Weber Max, Weber-Arbon, Welter,
Wüthrich, Wyler, Wyss (40)

Stich: Angesichts der stürmischen Entwicklung der
Auslandsnachfrage in den Jahren 1968 und 1969 habe
ich in der Budget-Debatte im Dezember 1969 im
Namen der sozialdemokratischen Fraktion wirksame
Massnahmen zur Dämpfung dieser Auslandsimpulse
gefordert und darauf hingewiesen, dass wir sonst eben
die Anpassungsinflation in Kauf nehmen müssten.
Heute haben wir diese Anpassungsinflation. Das ist
nicht ein Vorwurf an den Bundesrat allein, sondern
mindestens so sehr an unser Parlament, das das Noten-
bankinstrumentarium abgelehnt hat und an jene konser-
vativen Kräfte, die auch noch im letzten November
wieder einen bescheidenen Fortschritt in dieser Rich-
tung verhindert haben. Dabei bedaure ich keineswegs,
dass das Exportdepot nie in Kraft gesetzt worden ist.
Das wäre eine viel zu milde Massnahme gewesen und
hätte die Anpassungsinflation nicht verhindern können,
gleichzeitig aber wieder einigen Leuten scheinbare Ar-
gumente geliefert gegen ein wirksames Instrumenta-
rium, wie auch heute noch das Märchen verbreitet
wird, die Beschlüsse von 1964 hätten nichts genützt
oder erst recht zur Teuerung beigetragen.

Bei der heutigen Geldentwertung kann wenigstens
niemand mehr vernünftigerweise behaupten, ein wirksa-
mes Instrumentarium zur Konjunkturpolitik sei nicht
nötig. Den ersten Schritt zu einem wirksamen Instru-
mentarium haben wir mit der Aenderung des Münzge-
setzes getan, und ich freue mich, dass der Bundesrat

davon richtigen Gebrauch gemacht hat. Das hat natür-
lich gewisse Schweizer aus Bankkreisen schon am Tage
der Aufwertung veranlasst, über den Bundesrat herzu-
fallen, auch wenn die Notenbank am Mittwoch solange
nicht orientiert sein durfte, bis auch diese Leute noch
einige hundert Millionen Dollars der Notenbank ver-
kauft hatten. Es wäre aber verfehlt, anzunehmen, diese
Massnahme werde die gegenwärtige Teuerung beseiti-
gen oder damit seien alle Währungsprobleme für die
nächsten Jahrzehnte wieder gelöst. Ganz im Gegenteil.
Wir können nur bedauern, dass sich die europäischen
Länder nicht zu einem gemeinsamen Handeln aufraffen
konnten. Schliesslich ist es unannehmbar, wenn ein
Land, das für die Leitwährung der Welt verantwortlich
ist, durch die Ueberschwemmung der übrigen Länder
mit Dollars seine Verteidigungs- um nicht gerade zu
sagen seine Kriegsausgaben über die internationale
Währung finanziert. — So hoffen wir, dass Bundesral
und Nationalbank auch in der Zukunft alles tun wer-
den, um eine solidarische Haltung der europäischen
Länder zu erreichen, auch wenn uns im Moment die
EWG die kalte Schulter zeigt. Trotzdem ich der vollen-
deten Ueberzeugung bin, dass wir, nachdem wir nicht
rechtzeitig aufwerten und auch keine anderen wirksa-
men Massnahmen einsetzen konnten, die Anpassungs-
inflation in Kauf nehmen müssen, habe ich doch zu
Beginn der Frühjahrssession diese Interpellation im
Auftrag der sozialdemokratischen Fraktion eingereicht,
weil erstens die Teuerung einen solchen Umfang ange-
nommen hat, dass die Einsicht gewachsen ist, dass in
solchen Fällen der Staat regulierend eingreifen muss
und die Wirtschaft nicht in der Lage ist, selbst eine
annehmbare Lösung anzubieten. Diese Einsicht kommt
natürlich spät, denn es gibt in der Inflation nicht nur
benachteiligte Arbeitnehmer und Rentner, sondern
auch bevorzugte Kategorien, die durch die Inflation
gewinnen, und diese werden natürlich immer für die
absolut freie Wirtschaft eintreten. — Zweitens aber
muss verhindert werden, dass die Anpassungsinflation
zu einer Inflation aus eigenem Boden wird. Deshalb
will uns scheinen, müssten alle Massnahmen getroffen
werden, auch wenn sie nur einen bescheidenen Beitrag
zur Heilung leisten können. Damit will ich keineswegs
einer Alibipolitik das Wort reden, ganz im Gegenteil.

Einen entscheidenden und mutigen Schritt hat der
Bundesrat mit der Aufwertung getan. Auch wenn die-
ser Schritt sicher nicht primär konjunkturpolitisch be-
gründet ist, wird er doch für die Zukunft etwas dämp-
fen helfen. Trotzdem sind die Vorschläge, die wir in
der Interpellation machen, keineswegs überholt. Sie
werden auch feststellen, dass in dieser Interpellation
kein Baustopp verlangt worden ist, sondern alles Mass-
nahmen, die eventuell im Bereiche des dem Bundesrat
Möglichen liegen. Deshalb habe ich z. B auch darauf
verzichtet, angesichts der Abstimmung vom November
vergangenen Jahres eine Sondersteuer zur Abschöpfung
der grossen Gewinne vorzuschlagen, eine Massnahme,
die vermutlich gerechter und möglicherweise auch wir-
kungsvoller gewesen wäre als der Baubeschluss. Ob ein
solcher Beschluss hingegen hier durchzubringen wäre,
möchte ich allerdings bezweifeln, besonders auch nach
den letzten Beratungen um die direkte Bundessteuer.

In der Interpellation habe ich den Bundesrat ge-
fragt, ob er bereit sei, sich für eine restriktivere Emis-
sionskontrolle einzusetzen, um einen Druck auf die
Zinssätze auszuüben. Diesem Postulat kommt ange-
sichts des vermehrten Mittelzustromes heute etwas we-
niger Bedeutung zu, so weit es die Emissionskontrolle
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betrifft, da die Mittel reichlich zufliessen. Hingegen ist
das Ziel nach wie vor dringend, einen starken Druck
auf die Zinssätze auszuüben, um die Anlage in der
Schweiz weniger attraktiv zu gestalten, und auch um
die zinsbedingten Mietzinsaufschläge, die einen wesent-
lichen Teil der Teuerung ausmachen, zu mindern, dies
selbst auf das Risiko hin, dass wieder eine gewisse
Flucht in die Sachwerte einsetzt, denn das wird bei
einer Teuerungsrate von 8 Prozent oder noch mehr
kaum vermeidbar sein.

Bei der zweiten Frage nach der selektiven Gestal-
tung der Emissionskontrolle denke ich einerseits an die
Auslandsanleihen und anderseits auch an die Kapital-
aufnahmen jener Kantone und Gemeinden, die zum
Beispiel in der Zeit der Anspannung noch Steuersen-
kungen vornehmen oder die darauf verzichten, die
grossen Einkommen entsprechend zu besteuern, oder
die auch keine konjunkturgerechte Finanz- und Steuer-
politik betreiben. Ich weiss, meine Herren, vom Komi-
tee für die Rechte von Volk und Ständen, dass diese
Idee mit Ihrer Auffassung nicht ganz übereinstimmt;
aber Sie müssen sich auch bewusst sein, dass wir nie
eine wirkungsvolle Konjunkturpolitik treiben können,
wenn Kantone und Gemeinden machen, was sie wollen.

Zur Frage 3 habe ich nichts beizufügen und zur
Frage 4 nur zu bemerken, dass man nicht begreift,
wenn die SUVA für die ersten Hypotheken höhere
Zinsen verlangt als zum Beispiel die Kantonalbank von
Basel, und deshalb bitte ich den Bundesrat, einmal bei
der SUVA vorstellig zu werden.

In Punkt 5 habe ich den Bundesrat angefragt, ob
anstelle der geforderten generellen Preiserhöhung in der
Landwirtschaft nicht zielgerichtete direkte Einkom-
menszahlungen ausgerichtet werden könnten. Vor
allem deshalb habe ich mich seinerzeit gegen eine gene-
relle Sprozentige Preiserhöhung ausgesprochen. Das
hat man mir in der Landwirtschaft sehr übelgenom-
men. Der Bundesrat hat sich nun für etwa 6 Prozent
entschieden. Nach meinen Schätzungen hat der Bun-
desrat damit noch eine gewisse Vorleistung erbracht,
was sicher als gerechtfertigt angesehen werden kann,
wenn die Preise während des ganzen Jahres gehalten
werden können. Bedauerlich ist aber, Herr Teuscher —
er ist zwar im Moment nicht da —, wenn man um der
Politik willen dem Bundesrat vorwirft, er habe nicht
den richtigen Ausgleich gewährt, weil man nicht ver-
gleicht mit der Ertragslage, sondern mit den eigenen
Forderungen. Das ist zweierlei! Vielleicht kann aber
der Bundesrat auch in dieser Hinsicht doch noch etwas
über die Begründung seines Preisentscheides sagen.

Generell bleibt aber das Problem bestehen. Beson-
ders wenn die Landwirtschaft, wie es geschehen ist,
einen Teuerungsausgleich verlangt, muss man sich be-
wusst sein, dass mit der Bewilligung dieses Ausgleiches
zugleich der Grundstein gelegt wird für eine neue Teue-
rung und damit natürlich auch für ein neues Begehren.
Verstehen Sie mich bitte recht: Ich habe damit nicht
gesagt, die Landwirtschaft sei die Ursache der Teue-
rung; aber durch diese Methode wird die Teuerung
fortwährend weiterproduziert, und zwar vollautoma-
tisch. Und ein solches System kann beim besten Willen
nicht richtig und nicht sinnvoll sein, ganz abgesehen
davon, dass dieser Mechanismus auch sonst überprüft
werden muss; denn grundsätzlich ist der Sachwert-
besitzer in der Inflation ohnehin bevorzugt. In dieser
Hinsicht ist also ein Teuerungsausgleich sehr problema-
tisch; denn der Bauer ist zugleich immer auch Eigen-
tümer von Sachwerten.

Entscheidend ist aber Punkt 6 der Interpellation,
wo wir den Bundesrat anfragen, ob die Vorarbeiten für
den Konjunkturartikel so weit gediehen seien, dass die
Botschaft noch dieses Jahr den eidgenössischen Räten
unterbreitet werden kann. Wir freuen uns ob der Unter-
stützung aus ändern Fraktionen in dieser Sache, doch
hoffen wir sehr, dass diese momentane Unterstützung
nicht nur Alibipolitik vor den Wahlen und sie auch
dann noch vorhanden ist, wenn die Wahlen vorbei
sind, und dann ein wirkliches Instrumentarium geschaf-
fen und beschlossen werden soll. Schliesslich haben alle
Fraktionen die Richtlinien zur Regierungspolitik gutge-
heissen, doch als es daran ging, sie beim Notenbank-
instrumentarium zu verwirklichen, sind wir Sozialde-
mokraten allein auf weiter Flur geblieben, Herr
Tschumi. Deshalb sind wir trotz der Freude über die
Unterstützung sehr skeptisch und bitten den Bundesrat,
dieses ausserordentlich wichtige Geschäft tunlichst zu
beschleunigen. Gerade wegen dieser Dringlichkeit bean-
tragen wir Ihnen im Namen der Kommissionsminder-
heit, den Entwurf zu einem dringlichen Bundesbe-
schluss über die Ermächtigung der Nationalbank zum
Abschluss von Devisentermingeschäften an den Bun-
desrat zurückzuweisen, mit dem Auftrag, unverzüglich
ein Projekt für ein erweitertes und wirksames Instru-
mentarium der Notenbank vorzulegen.

Darf ich Sie daran erinnern, dass ich seinerzeit bei
der Behandlung des Notenbankinstrumentariums auch
den Minderheitsantrag im Namen und Auftrag der
sozialdemokratischen Fraktion vertreten habe, um dem
Antrag des Bundesrates und der Nationalbank zum
Durchbruch zu verhelfen. Leider ist damals eben unse-
re Fraktion, wie bereits gesagt, allein geblieben. Den
Minderheitsantrag haben nur Mitglieder unserer Frak-
tion unterzeichnet, sonst niemand.

Obwohl wir nichts dagegen haben, die heute zur
Diskussion vorgeschlagene Massnahme in ein Instru-
mentarium aufzunehmen, sind wir doch der Meinung,
dass diese Massnahme allein nicht sinnvoll sei. Diese
Kompetenz wird von den Banken — im Gegensatz
zum eigentlichen Instrumentarium — nicht bekämpft,
weil sie vor allem den Grossbanken und den Dollarspe-
kulanten dient, bedeutend weniger aber der National-
bank zur Erhaltung eines gesunden Schweizer Fran-
kens. Die Nationalbank will diese Ermächtigung, um
den Abfluss von Devisen zu fördern, damit die spekul-
tativ in die Schweiz geflossenen Dollars nicht in den
schweizerischen Geldkreislauf eindringen. So weit, so
gut. Doch wird kein einigermassen vernünftiger Bank-
direktor kurzfristige Gelder langfristig in der Schweiz
anlegen, weil das Risiko doch viel zu gross wäre. Ein
eigentlicher Geldmarkt besteht aber praktisch nicht.
Anderseits wird man aber mit einer solchen Massnah-
me die repatriierten Gelder nicht treffen und damit ihr
zusätzliches Eindringen im ungünstigsten Moment
nicht verhindern können. Wirksamer ist die Ausübung
eines Druckes auf das schweizerische Zinsniveau, damit
die Anlage in der Schweiz nicht mehr so interessant ist.
Zusätzlich muss aber für die Notenbank die Möglich-
keit geschaffen werden, Mindestreserven zu erheben.
Diese Möglichkeit haben Sie bei der Behandlung des
Notenbankinstrumentariums abgelehnt. Mit der Rück-
weisung können Sie den Fehler von damals zwar nicht
rückgängig machen, aber doch für die Zukunft bessere
Bedingungen schaffen.

Mit diesem Beschluss kann unter ungünstigen Um-
ständen — und für solche brauchen wir ja das Instru-
mentarium — aber genau das Gegenteil erreicht wer-
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den. Mit dieser Ermächtigung kann die Notenbank das
Kursrisiko übernehmen für den Spekulanten, ohne dass
dieser auf den lukrativeren Zins im Ausland verzichten
muss. Bei Währungsunruhen besteht also die Gefahr,
dass die Notenbank gerade wegen dieser Möglichkeit zu
einem Anziehungspunkt für Spekulationsgelder und da-
mit zu einem Rückversicherungsinstitut für Dollar-
spekulanten wird.

Mit Mindestreserven erreichen wir unser Ziel eben-
sogut, haben aber nicht das zusätzliche Kursrisiko zu
tragen. Herr Stopper hat zwar in der Kommission
erklärt, wenn der Zufluss zu reichlich und diese Mög-
lichkeit missbraucht werde, dann würde die Bank na-
türlich darauf verzichten, solche Devisenterminge-
schäfte abzuschliessen. Aber wenn man sich vorstellt,
was die Einstellung des Devisenhandels in einem sol-
chen Moment bedeutet, kann man nur annehmen, dass
damit die Spekulation erst recht angeheizt und dann die
Notenbank zu einer weiteren Einstellung der Dollar-
käufe gezwungen wird. Die privatrechtliche Vereinba-
rung zwischen Notenbank und Bankier-Vereinigung ist
zwar besser als gar nichts, hat aber ihre Aufgabe doch
nicht optimal erfüllen können. Bereits vor dem Inkraft-
treten ist der Kredit gewaltig ausgeweitet worden. Und
was bei der Verlängerung um ein Jahr passiert ist,
möchte ich am besten zitieren, und zwar aus der An-
sprache des Präsidenten der Nationalbank, Herrn Bot-
schafter Stopper: «Ueberdies muss der grundsätzliche
Beschluss zur Verlängerung der Kreditzuwachsbegren-
zung um ein drittes Jahr durch eine Erhöhung der
individuellen Zuwachsraten um total 500 Millionen
Franken erkauft werden.»

Sie sehen, die Schaffung eines gesetzlichen und eines
wirksamen Notenbankinstrumentariums ist ein dringen-
des Gebot, und die bescheidene heutige Vorlage allein
rechtfertigt keinen dringlichen Bundesbeschluss. Des-
halb bitte ich Sie im Namen der Kommissionsminder-
heit die Rückweisung gemäss Antrag zu beschliessen.

Präsident: Die parlamentarischen Vorstösse werden
von den Herren Bundesräten in ihren Eintretensvoten
behandelt.

Schwarzenbach: In der letzten März-Session habe
ich auf die Gefahren einer einseitigen Belastung eines
erheblichen Teils der Währungsreserven der Schweize-
rischen Nationalbank in den USA hingewiesen. Auf der
bundesrätlichen Bank sass Herr Bundesrat Brugger;
und ich habe ihn gebeten, diese Intervention an Herrn
Bundesrat Celio mit der Bitte um Beantwortung wei-
terzuleiten. Herr Bundesrat Celio hat mir bekanntgege-
ben, dass er dazu bereit gewesen wäre, die eindeutige
Antwort aber ist mit der Aufwertung erfolgt. Ich er-
wähnte in diesem Zusammenhang das englische Sprich-
wort, das ich hier wiederhole: «Don't put too many
eggs in one basket». Die extrem defizitäre Finanzpoli-
tik der USA sowohl im eigenen Staatshaushalt als auch
in den Wirtschaftsbeziehungen zum Ausland hat eben
Ausmasse erreicht, die eine gewaltige Flucht aus dem
Dollar in hauptsächlich europäische Währungen aus-
lösten. Diese Dollarschwemme bewog die Schweizeri-
sche Nationalbank, zusammen mit anderen europäi-
schen Notenbanken, am Vormittag des 5. Mai schlag-
artig den Ankauf von Dollars auf der bisherigen Inter-
ventionsbasis von Fr. 4.29,5 pro Dollar einzustellen.
Gemäss Ausweis unserer Notenbank vom 7. Mai über
die Berichtswoche, die ja nur 2 Tage und zweieinhalb
Stunden dauerte, belief sich der Zufluss an Devisen

(lies Dollar) auf einen Gegenwert von etwa 3 Milliar-
den Schweizer Franken. Sonntag, den 9. Mai, beschloss
der Bundesrat die Aufwertung des Schweizer Frankens.
Man entschuldige, wenn ich einen Ausdruck nicht
anders als auf Zürichdeutsch formulieren kann, trol/.-
clem das hier im Parlament nicht üblich ist. Sie wissen,
wenn man Eier in einem Korb hat und wenn diese
irgendwie Schaden erleiden, dann sprechen wir von
einem «Eiertätsch». Der grosse «Eiertätsch» im Korbe
mit einem Buchverlust der Schweizerischen National-
bank auf den Gold- und Devisenbeständen von rund
1,25 Milliarden war die Folge. Zur grossen Ueber-
raschung auch sonst gut eingeweihter Kreise zeigte sich
überdies, dass der genannte Gesamtverlust einen Ver-
lust von 198 Millionen enthielt, die aus USA Schatzan-
weisungen im Portefeuille der Schweizerischen Natio-
nalbank entstanden. Nicht zu Unrecht nahm die Zei-
tung «Finanz und Wirtschaft» am 22. Mai die Sehatz-
anweisungen scharf aufs Korn, schrieb von einer ver-
logenen Währungspolitik, von einer krassen Irrefüh-
rung der öffentlichen Meinung und forderte vom Parla-
ment einen entschiedenen Druck auf Bundesrat und
Notenbank, denn — und das ist nun wirklich aufsehen-
erregend — diese Schatzanweisungen waren mit einer
Klausel versehen, welche den Schuldner, also die USA,
vor einer allfälligen Aufwertung des Schweizer Fran-
kens schützte und die Differenz, den Schwarzen Peter,
in den Händen der Schweizerischen Nationalbank be-
liess.

Es interessiert mich nun ganz konkret, vom Bundes-
rat zu erfahren, welche Instanz schweizerischerseits die-
se Klausel akzeptiert hat, zu welehem Zeitpunkt und
gestützt auf welches Recht.

Die Tatsache, dass die Schweizerische Nationalbank
aus ihren Reserven 600 bis 800 Millionen Franken an
die Deckung des Aufwertungsverlustes beitragen kann,
ist ein schwacher Trost. Wir befürworten alle hier
grundsätzlich seit langem die Aufwertung, viele be-
dauern den verspäteten Zeitpunkt, wie wir gehört ha-
ben, unter Druck, und den wahrscheinlich vu niedrigen
Prozentsatz. Aber wo stehen wir heute, nach der Auf-
wertung? Anknüpfend an die Ausführungen vom
März: Gemäss Ausweis der Schweizerischen National-
bank vom 14. Mai 1971 beträgt der Goldbestand
11,45 Milliarden, Devisen (also Dollar) 6,85 Mil l iar -
den, USA-Schatzscheine auf Schweizer Franken lau-
tend 2,29 Millarden, Total der Währungsreserven:
21,22 Milliarden. Devisen und Schatzscheine sind prak-
tisch reine amerikanische Risiken von total 9,77 Mil-
liarden Franken. Nicht Inbegriffen in dieser Zahl ist der
Wert der bei der Federai Reserve Bank in New York
liegenden schweizerischen Goldreserve. Die Schweize-
rische Nationalbank pflegt über diese Position keine
Auskunft zu erteilen. Man muss annehmen, dass der
Wert bedeutend ist. Somit bilden die zurzeit in den
USA liegenden schweizerischen Währungsreserven 46
Prozent der Gesamtreserven. Dieser Prozentsatz aber
dürfte unter Berücksichtigung der oben erwähnten
Goldreserve bei der Federai Reserve Bank erheblich
über 50 Prozent liegen. Es wäre wohl unrealistisch,
anzunehmen, dass die USA wegen europäischer oder
schweizerischer Proteste ihren auf Inflation ausgerich-
teten Kurs ändern wird. Unsere Aufwertung von 7
Prozent dürfte, wenn nicht alle Anzeichen trügen, trotz
allem von kurzer Dauer sein. Was gedenkt der Bundes-
rat und die Schweizerische Nationalbank konkret zu
tun, um Verluste bei weiteren Aufwertungen zu ver-
meiden? Glauben die für unsere Währung Verantwort-
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liehen tatsächlich, dass es in der jetzigen Perspektive
eine andere als eine drastische Lösung gibt. Bekanntlich
haben die USA die Dollargläubigerländer doch schon
mehr als einmal aufgefordert, ihre Dollarbestände beim
USA-Schatzamt in Gold umzuwandeln, mehr als ein-
mal. Warum folgt der Bundesrat dieser Aufforderung
nicht? Befürchtet der Bundesrat, es mit den Amerika-
nern zu verderben? (Zwischenruf Bundesrat Celio:
Nicht möglich!) Dürfen wir nicht auf das Verständnis
der Amerikaner hoffen, dass wir wegen der faktischen
Dollarentwertung nicht weiterhin Milliardenverluste in
Kauf nehmen wollen? Gibt es in dieser Krise der Wäh-
rungszerrüttung und der Geldentwertung mit ihren be-
denklichen wirtschaftlichen und sozialen Folgen ein
bewährteres Mittel als die weitgehende Konversion der
Devisen- und Schatzanweisungen in Gold? Statt dirigi-
stische Massnahmen zu ergreifen, wie sie auf Seite 18
des Aufwertungsberichtes angekündigt sind, die weder
die Wähungs- noch die Inflationsprobleme zu lösen
vermögen, sind unsere Banken zur Erhöhung ihrer
Goldreserven als erste Liquidität anzuhalten, was einer
automatischen Bindung ihrer freien Mittel gleich-
kommen würde. (Zwischenruf Bundesrat Celio: Gold
ist keine Liquidität, sondern nur eine Ware!) — Ich
danke!

Die schweizerische Nationalbank aber wäre im Sin-
ne meines Votums in Zukunft zu verpflichten, ihre
Devisenbestände nicht über maximal 2,5 Milliarden
Schweizer Franken ansteigen zu lassen und weitere Zu-
flüsse laufend in Gold zu konvertieren. Ich nehme es
gerne in Kauf, dass diese Anregungen Kritik auslösen
werden. Solange aber beabsichtigt wird, auf ausgefah-
rencn Geleisen auszuharren, werden wir aus dem mone-
tären Schlamassel, das unter den Auspizien der USA
über den internationalen Währungsfonds hereinge-
brochen ist, nicht herauskommen. Ich sehe meine For-
derung unterstützt durch einen Diskussionsbeitrag in
der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 4. Juni 1971, den
Dr. O. Brctscher mit folgendem Satz schliesst: «Eine
wenigstens graduelle Erhöhung der Goldkomponente
innerhalb der internationalen Währungsreserven dürfte
im Interesse einer weiterhin gedeihlichen Entwicklung
des Weltwährungssystems und damit des Welthandels
auf die Dauer kaum zu umgehen sein.»

Zur Ermächtigung der Schweizerischen National-
bank zu Devisentermingeschäften: Ich bedaure, Ihnen
sagen zu müssen, dass ich diesen Vorschlag der
Schweizerischen Nationalbank, insbesondere den An-
kauf von Dollars auf Termin zu einem nahe bei der
Parität liegenden Kurs nicht nur als unzweckmässig,
sondern im Gegensatz zu Herrn Bürgi sogar als gefähr-
lich erachte, da solche Transaktionen die unerwünschte
Spekulation direkt begünstigen würden. Ich wieder-
hole: Die USA-Regierung wird ihre Wirtschafts- und
Währungspolitik nicht nach unseren Wünschen ausrich-
ten, und wir werden in nicht zu ferner Zeit mit neuen
Dollarverkaufswellen zu rechnen haben. Wie dies vor
einigen Wochen vorgängig der Aufwertung des Schwei-
zer Frankens festzustellen war, wurden im Markt den
Banken sehr viele Dollars nicht nur comptant, sondern
auch auf Termin verkauft. Die Banken übernahmen die
Dollars unter Abzug von 3 bis 4 Rappen pro Dollar
auf drei Monate, was prozentual auf ein Jahr berechnet
ein Mittel von etwa 3,5 Prozent bedeutet. Diese Ab-
schläge wurden von den mehrheitlich ausländischen
Abgebern ohne weiteres in Kauf genommen. Wieviel
mehr würde es die Spekulation bei einer neuen Welle
begrüssen, wenn ihr als Geschenk höhere Terminkurse

bezahlt würden! Ein solches Verhalten käme förmlich
einer Einladung gleich, ja recht rührig zu sein, zumal
den Verkäufern bis zur Lieferung der Dollars drei Mo-
nate Frist eingeräumt würden — drei Monate —, eine
Periode, in der eben allerhand passieren kann.

Die Schweizerische Nationalbank hätte dann zum
Dollarsegen der Kassa noch den Segen auf Termin,
einen Segen, der alsbald zu einer neuen Aufwertung mit
all ihren Folgen, insbesondere massiven Kursverlusten
für den Bund und die Nationalbank führen müssten. Ich
lehne daher die diesbezügliche Botschaft des Bundesra-
tes ab und richte an Sie, meine Herren, den Antrag, die
Botschaft über die Ermächtigung der Schweizerischen
Nationalbank zu Devisentermingeschäften an den Bun-
desrat zurückzuweisen.

Ich möchte hier eine kleine Schlussbemerkung bei-
fügen: Im Gegensatz zu den zwei Anträgen, die jetzt
vorliegen — der Antrag des Landesrings, der Nichtein-
treten fordert; der Antrag der Sozialdemokratischen
Partei mit Rückweisung, was der Auflage einer Verfas-
sungsrevision gleichkommt — verlange ich lediglich
Rückweisung an den Bundesrat, was immerhin mitbein-
haltet, dass ich die Fähigkeit des Bundesrates, eine gute
Lösung zu finden, im Gegensatz zum Landesring nicht
anzweifle, und dass ich das Vertrauen habe, dass der
Bundesrat bei besserer Ueberlegung sich in dieser Frage
vielleicht auch eines Besseren besinnt.

Präsident: Nachdem die Fraktionen zu Worte ge-
kommen sind und die Minderheitsanträge begründet
wurden, schlage ich Ihnen für die weitere Diskussion
vor — obwohl alle drei Vorlagen zur Diskussion ste-
hen —, die Redezeit auf zehn Minuten festzulegen.
(Zustimmung — Adlicsion.)

Tschopp: Bei allen drei Vorlagen, die der Bundes-
rat vorlegt, sollten wir uns bewusst sein, dass wir nicht
eine normale Konjunktur bekämpfen wollen, sondern
die Inflation. Die Wirkung der. Beschlüsse von 1964
(Finanzbeschluss, Baubcschluss) werden verschieden
beurteilt, und doch glaube ich, dass sie auch positive
Resultate gezeitigt haben. Ich erinnere daran, dass die
Ertragsbilanz wieder positiv wurde. Wir erhielten eine
Stabilisierung der Bodenpreise sowie eine Stabilisierung
der Gastarbeiterzahl. Wir dürfen weiter feststellen, dass
auf dem Baumarkt eine gewisse Beruhigung eingetreten
ist. Was wir damals nicht erreicht haben, ist die Zu-
nahme der Teuerung bei den Konsumgütern.

Es zeigt sich bei allen diesen Massnahmen, dass wir
doch weitgehend auf unsere Import- und Exportländer
angewiesen sind, dass jene Länder — ob wir das wollen
oder nicht — unser wirtschaftliches Geschehen beein-
flussen. — Die vom Bundesrat beschlossene Aufwer-
tung des Schweizer Frankens ist meines Erachtens in
einem vernünftigen Masse ausgefallen. Rein wirtschaft-
lich betrachtet, hat die Aufwertung zur Folge, dass
unsere Produkte — die von den Schweizern erarbeite-
ten Produkte — im Ausland zu erhöhten Preisen abge-
setzt werden müssen. Die Konkurrenzlage für die Ex-
portwirtschaft wird also schwieriger. Für den Auslän-
der wird auch der Aufenthalt in der Schweiz teurer, da
er für den Schweizer Franken mehr bezahlen muss als
bisher. Wir dürfen immer wieder feststellen, dass welt-
weit doch ein grosses Vertrauen in den Schweizer Fran-
ken besteht. Dazu müssen wir Sorge tragen. Ich bin
überzeugt, dass wir doch jahrelang den Hypothekar-
zinsfuss tief halten konnten, weil auch ausländisches
Geld dem gesamten schweizerischen Bankensystem zur
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Verfügung stand. Eine zu starke Paritätsveränderung
hätte hier sehr unangenehme Folgen.

In diesem Zusammenhang müssen wir auch zuge-
ben, dass auch der schweizerische Sparer zinsbewusster
geworden ist. Es ist eine alte Regel: Bei einem riskan-
ten Darlehensgeschäft verlangt der Geldgeber einen ho-
hen Zins; bei einer sicheren Anlage ist er mit einem
geringen Ertrag zufrieden. So verhält es sich auch bei
der Währung. Wenn eine Währung besser ist als eine
andere, so ist auch das Zinsniveau tiefer; das Risiko ist
geringer.

Noch einige Bemerkungen zum Baubeschluss. Der
Bundesrat hat eine flexible Lösung gefunden. Wir müs-
sen aber beachten, dass diese Einschränkungen nur in
bestimmten Regionen angewendet werden. Der Baube-
schluss ist nicht nur ein Eingriff in die Bauwirtschaft,
sondern in die wirtschaftliche Entwicklung dieser Re-
gionen überhaupt. Die Probleme werden auch nicht
gelöst, wenn man nun einer bestimmten Wirtschafts-
gruppe, nämlich der Exportwirtschaft, neben den be-
stehenden Restriktionen — ich betone neben den beste-
henden — noch eine weitere Zwangsjacke anlegen will.
Zu weitgehende Anträge, die über die Kommissions-
anträge hinausgehen, sollten hier abgelehnt werden.

Ich beantrage Ihnen, auf die drei Vorlagen einzutre-
ten

Brunner: Als Mitglied der Leitung und auch als
Aktionär eines Unternehmens, das 70 Prozent seiner
schweizerischen Produktion exportiert und das in zahl-
reichen Ländern bedeutende Investitionen vorgenom-
men hat, bin ich über die Aufwertung des Schweizer
Frankens selbstverständlich nicht gerade begeistert.
Zwar ist der unmittelbare Aufwertungsverlust mit rund
2,5 Prozent des Eigenkapitals oder rund 13 Millionen
Franken nicht sehr gravierend. Dagegen werden die
Auswirkungen auf dem Ertrag auch bei unserem Unter-
nehmen recht spürbar sein, allerdings nicht nur für das
Unternehmen selbst. Denn von jeder Million Minderer-
trag werden drei am Erfolg des Unternehmens beteilig-
te Kreise folgende Anteile zu tragen haben: Der Anteil
des Staates — in der Form von Steuern — wird rund
120 000 Franken, der Anteil der Arbeitnehmer, die am
Erfolg des Unternehmens mit 50 Prozent beteiligt sind,
rund 440 000 Franken und jener der Kapitalgeber
ebenfalls 440 000 Franken betragen. Es ist selbstver-
ständlich, dass alle Beteiligten diese Einbusse als Nach-
teil empfinden werden.

Trot/.dem halte ich es für unweckmässig, die vorge-
nommene Aufwertung zu kritisieren. Sie ist eine Tat-
sache, mit der wir uns alle abzufinden haben. Wir
werden dabei versuchen müssen, ihre Nachteile zu ver-
mindern und eventuelle Vorteile auch wirklich zu reali-
sieren. Es ist dabei allerdings durchaus möglich, dass
wir schon in relativ kurzer Zeit auch von Problemen
sprechen müssen, die heute kaum eine Rolle zu spielen
scheinen. So darf man meines Erachtens die Tatsache
nicht einfach ignorieren, dass unsere Handelsbilanz in
den ersten fünf Monaten bereits ein Defizit von 2,8
Milliarden Franken aufweist, das durch die Verminde-
rung der Exporterlöse selbstverständlich nicht verklei-
nert, sondern vergrössert werden wird. Es ist nicht ganz
verständlich, dass der Bericht des Bundesrates zur Auf-
wertung dieser Tatsache praktisch keine Beachtung
schenkt.

Der Bericht des Bundesrates gibt allerdings auch
aus anderen Gründen zu Bedenken Anlass, indem er
zwei Thesen zu begründen versucht, nämlich die

These, die Aufwertung sei aus währungstechnischen
Gründen notwendig gewesen, sowie die These, die Auf-
wertung sei nicht primär aus konjunkturpolitischcn
Gründen erfolgt. Diesen Thesen steht die Tatsache ge-
genüber, dass die massgebenden Persönlichkeiten der
Nationalbank schon 1969 kein Hehl daraus machten,
dass sie eine Aufwertung aus konjunkturpolitischen
Gründen als wünschbar betrachteten. Sie vertreten die-
se Meinung auch heute.

Zur währungstechnischen Seite sind die Ausführun-
gen mit Vorbehalt aufzunehmen; denn es ist zwar rich-
tig, dass ein Land zu einer Abwertung ge/.wungen wer-
den kann, weil eine Nationalbank, die ihre Mittel durch
Abflüsse verliert, pleite gehen kann. Hingegen kann
kein Land zu einer Aufwertung gezwungen werden,
weil keine Bank — insbesondere nicht eine National-
bank, die keine Zinse zu bezahlen hat — durch einen
Mittelzufluss, und sei er noch so gross, je gesprengt
werden kann. Es ist deshalb festzustellen, dass nicht der
technische Tatbestand der Dollarzuflüsse, sondern die
von diesen Mittelzuflüssen befürchteten Gefahren für
die inländische Konjunktur, die Nationalbunk und den
Bundesrat zur Aufwertung veranlasstcn.

Ob nun Auf- und Abwertung aus konjunkturpoliti-
schen Gründen vorgenommen werden sollen, kann
zwar verschieden beurteilt werden. Wenn solche Mass-
nahmen aber durchgeführt werden, würde ich es vor-
ziehen, dass das nicht unter einer anderen Begründung
oder Bezeichnung geschieht, selbst dann, wenn dabei
unter anderen Bedingungen angegebene Erklärungen
eventuell nicht mehr im besten Licht erscheinen. Aus
diesen Gründen hätte ich es auch vorgezogen, wenn die
Aufwertung ganz offen als das charakterisiert worden
wäre, was sie, insbesondere von der Nationalbank aus
gesehen, auch ist: eine konjunkturpolitische Massnahme.

Weiter: Während der Märzsession hatte ich Gele-
genheit, ein Postulat zu begründen, mit dem ich den
Bundesrat bat, zu prüfen, ob es nicht angezeigt wäre,
auf dem Baumarkt eine Prioritätsordnung /u schaffen
und auf diesem Wege dafür zu sorgen, dass der Bau
von Wohnungen und dringenden öffentlichen Bauten,
wie Krankenheime und Schulhäuser, nicht ver/ögert
werde. Herr Bundesrat Brugger hat das Postulat entge-
gengenommen und dabei folgendes ausgeführt:

«Das Postulat des Herrn Welter macht deutlich,
dass dem Wohnungsbau nicht nur von der Kreditseite
her Schwierigkeiten erwachsen; infolge der starken
Auslastung der baugcwerblichen Kapazitäten können
gewisse, als dringend erachtete Bauvorhaben nicht zum
gewünschten Zeitpunkt in Angriff genommen werden.
In dieser Beziehung sind die Verhältnisse in einzelnen
Gegenden unseres Landes übrigens gänzlich verschie-
den. Angesichts dieser Lage ist es nicht erstaunlich,
wenn sich, wie wir erwähnten, die Stimmen nach einer
Prioritätsordnung mehren oder gar nach einer Baube-
willigungspflicht im Sinne des derzeitigen dringlichen
Bundesbeschlusses rufen.

Was heisst eine Prioritätsordnung? Das ist nur das
andere Wort für einen irgendwie gearteten Baube-
schluss, für eine Neuauflage dessen, was 1%4 beschlos-
sen worden war. Der Bundesrat empfindet keine beson-
dere Freude über diese Perspektiven und über die poli-
tischen Auseinandersetzungen, die sich damit wieder
ergeben werden, aber auch über die Schwierigkeiten bei
der Durchführung einer solchen Massnahme. Es hat
sich doch nun einfach gezeigt, dass sektorale Massnah-
men für sich allein nie die gewünschte konjunkturelle
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Wirkung erbringen können. Diese Feststellung kommt
keineswegs einer Resignation des Bundes gleich. Sie
wissen, dass der Bund in seinem eigenen Laden in
dieser Beziehung ziemlich rigorose Beschränkungen ge-
troffen hat, dass auch die PTT und die SBB Projekte,
die an sich baureif wären, zurückgestellt haben; 12
Projekte um 12 Monate, 73 Projekte um 6 Monate.
Wir möchten hoffen, dass auch die Behörden anderer
Stufen sowie die Privatinvestoren diese Prioritäten
sehen.

Wir möchten in diesem Zusammenhang zu beden-
ken geben, dass sich bei einem undisziplinierten Verhal-
ten der privaten Bauwirtschaft, aber auch der öffent-
lichen Hand, eine Lage ergeben könnte, die den Bun-
desrat zwingen würde, die eidgenössischen Räte um
Kompetenzen für eingreifendere und nachhaltigere diri-
gistische Massnahmen zu ersuchen.»

«In diesem Sinne», sagte damals Herr Bundesrat
Brugger: «gewissermassen prophylaktisch, ist der Bun-
desrat bereit, das Postulat Welter entgegenzunehmen.»
Heute bin ich nun dem Bundesrat dankbar, dass er uns
einen Bundesbeschluss über Massnahmen zur Stabili-
sierung des Baumarktes unterbreitet, wobei ich hinzu-
fügen möchte, dass mir einige Ergänzungen notwendig
scheinen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde.
Wichtigster Bestandteil der Vorlage ist in meinen
Augen das Abbruchverbot. Als Mitglied der Exekutive
der Stadt Zürich muss ich Ihnen erklären, dass uns der
Abbruch von Wohnraum Schwierigkeiten bringt, die
wir bei der herrschenden Wohnungsnot gar nicht oder
fast nicht bewältigen können. Was die Bevölkerung
stark beunruhigt, ist der Umstand, dass anstelle der
abgebrochenen Wohnungen Büropaläste entstehen. Mit
ändern Worten: Es zeigt sich, dass der Bau von Büro-
raum lukrativer ist als der Bau von Wohnungen und
dass das kommerzielle Denken dazu führt, dass viele
Mieter, vor allem ältere Leute, die während Jahren
oder gar Jahrzehnten eine Bleibe hatten, ausziehen
müssen, so dass es für sie fast aussichtslos ist, eine
andere Wohnung zu tragbaren Mietzinsen zu finden.
Diese Leute müssen in vielen Fällen in sogenannten
Notwohnungen untergebracht werden, wo sie leider
auch keine definitive Unterkunft haben.

Die Situation ist dermassen prekär, dass uns nicht
nur das Abbruchverbot unumgänglich erscheint, son-
dern ich möchte Sie bitten, auch dem Verbot der
Zweckentfremdung zuzustimmen, das von der Minder-
heit der Kommission vorgeschlagen wird. Die Zweck-
entfremdung von Wohnraum, d. h. die Umwandlung
von Wohnungen in Büroräume, grassiert in unserer
Stadt und auch in ändern Städten wie ein Krebsge-
schwür. Es wuchert hinein in die Wohnquartiere und
führt dazu, dass sich unsere wohnliche Stadt in einem
gewissen Sinne entleert, was zu einer Verarmung der
menschlichen Sphäre führt. Wir wissen, dass es sich um
ein heikles Problem handelt, das viele Leute, nicht nur
bei uns, sondern Stadtplaner und Soziologen in der
ganzen westlichen Welt, beschäftigt. Wesentlich scheint
mir, dass endlich ein Anfang gemacht wird. Das gehört
meines Erachtens auch zum Umweltschutz, von dem
soviel gesprochen und geschrieben wird.

Nun möchte ich noch hinzufügen, dass meines Er-
achtens das Abbruchverbot und das Verbot der Zweck-
entfremdung von Wohnraum nicht genügen. Wenn wir
den Baumarkt stabilisieren und damit eine gewisse Bau-
kapazität freistellen wollen für den Wohnungsbau und
für Bauvorhaben in den Sektoren Gesundheit, Fürsor-
ge, Umweltschutz, Erziehung und Bildung, so scheint

mir eine Ausführungssperre auf anderen Sektoren un-
umgänglich.

Bei der Begründung meines Postulates in der März-
session habe ich darauf hingewiesen, dass in der Stadt
Zürich im Jahre 1970 36 Prozent weniger Wohnungen
fertiggestellt worden sind als im Jahre 1969. Das Sta-
tistische Amt erwähnt in seinem Bericht, dass die Woh-
nungsproduktion im Berichtsjahr auf den Stand der
Kriegsjahre zurückgefallen sei. Ueberdies haben mich
die Zahlen beeindruckt, aus denen hervorgeht, dass im
Jahre 1970 die Bausumme für Nutzbauten viermal
grösser war als diejenige für Wohnbauten. Das führt
mich dazu, dem Antrag der Kommissionsminderheit
zuzustimmen, welche die Erstellung von industriellen
und gewerblichen Bauten ebenfalls der Sperre unterstel-
len will.

Ich stimme aus Ueberzeugung für Eintreten auf die
Vorlage und erwähne zum Schluss, dass ich den vielge-
lästerten Baubeschluss vom Jahre 1964 in guter Erin-
nerung habe, denn als Bauvorstand der Stadt Zürich
habe ich es erlebt, dass nach jenem Beschluss wieder zu
vernünftigen Preisen gebaut werden konnte und auch
die Fristen wieder einigermassen eingehalten wurden.

Schalcher: Ich komme nicht darum herum, einige
sehr kritische Bemerkungen anzubringen, auch wenn
ich den Reigen etwas stören muss. Ich kann in der
entgegen aller früheren Versicherungen erfolgten Auf-
wertung keine unbedingte Heldentat sehen. Ich glaube,
dass dieser Run auf den Schweizer Franken seitens der
US-Dollar-Spekulanten weitgehend unterblieben wäre,
wenn noch das Bollwerk bestanden hätte, dass für
Währungsveränderungen nur das Parlament und nicht
schon der Bundesrat zuständig gewesen wäre. Ich habe
bei der Aenderung des Münzgesetzes davor gewarnt,
habe aber in diesem Rat nur wenig Unterstützung ge-
funden. Jüngere Ereignisse, bei denen sich unsere Landes-
väter nicht eben als Felsen erwiesen haben, haben die
Spekulationswelt zweifellos ermuntert, es auch mit dem
Schweizer Franken zu versuchen, und es ist ihnen ge-
lungen. Die Pastete kostet die Nationalbank immerhin
1,2 Milliarden, und wo sind die hingeflossen? Doch
wohl zu einem erklecklichen Teil in die Taschen der
Spekulanten, die den Angriff auf unsere Währung un-
ternommen haben. Das schlimmste ist, dass wir auch
hier nun kein Bollwerk mehr sind. Wir haben uns
eingereiht in die Reihe derer, die auf- und abwerten.
Das internationale Vertrauen in die unbedingte Stabili-
tät der Schweizer Währung ist dahin. Von Europa aus
gesehen, wäre es richtig gewesen, solidarisch zu sein
und statt in Europa aufzuwerten, die USA durch diese
Solidarität zu zwingen, ihren überbewerteten Dollar
abzuwerten. Da hatte Frankreich völlig recht. Wo aber
ist diese europäische Solidarität geblieben? Das erste
Mal, wo sie hätte spielen sollen, war sie nicht da; jeder
machte, was er wollte. Wir werden gut daran tun, uns
das bei der Weiterverfolgung des Gedankens eines all-
fälligen Beitrittes zur EWG zu merken.

Nun sollte das Positive der Aufwertung wenigstens
eine Bremsung des Teuerungsauftriebes sein. Aber was
sehen wir bis jetzt? Man hat uns in der Bundesbahn-
kommission trotz Aufwertung für dieses Jahr eine
Teuerung von 13 Prozent vorgerechnet, und weil die
100 Millionen Lastenabgeltung von der Lohnseite her
mehr als aufgefressen wird, beabsichtigt man bei den
SBB eine weitere Tariferhöhung. Also die ewige
Spirale!
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Man will es nun mit einem Baustopp versuchen.
Soweit es sich um den spekulativen Abbruch von Ge-
bäuden handelt, habe ich dafür volles Verständnis.
Eine Kategorie weiss ich, die unbedenklich auch unter
den Baustopp fallen kann: ich meine die Manie, mit der
unsere Grossbanken ihr Filialnetz völlig unnötig in alle
Ortschaften hinaustreiben, manchmal zwei bis drei
Filialen nebeneinander, so dass im Volke nicht zu Un-
recht die Auffassung herrscht, um die eigenen Paläste
zu vergrössern habe man Geld, nicht aber für die Klei-
nen. Und man müsste in einem Baustopp auch
die bisher unbeschränkte Expandiermöglichkeit unserer
Grossindustrie einbeziehen, denn durch Aufblähen und
nicht mehr organisches Wachsen hat sie ja vieles, unter
dem wir heute leiden, veranlasst.

Aber, meine Herren, genügt das? Müsste man ange-
sichts der ewigen Preis-Lohn- und Lohn-Preis-Spirale
nicht endlich /.u einem prinzipiellen Preis- und Lohn-
stopp kommen? Dieses ewige Hinaufdrehen hat doch
keinen Sinn. Wir erhöhen die Löhne, und dann müssen
die Tarife erhöht werden. Das ruft wieder Preis- und
Lohnerhöhungen, und so geht das weiter auf allen
Gebieten. Es gibt aber Kategorien, die das nicht mehr
mitmachen können. 13 Prozent Teuerung heisst: Wenn
ich auf meinem Ersparten 6 Prozent Zins erhalte, dann
habe ich Ende Jahr immer noch 7 Prozent weniger als
Anfang Jahr. Das trifft alle die hart, die aus dem
Arbeitsprozess ausgeschieden und auf ihr Erspartes an-
gewiesen sind. Wir haben weiss Gott kein Interesse, den
Spar- und Vorsorgewillen noch mehr abzutöten.

Es trifft aber auch die, welche im Arbeitsprozess
stehen und die die Teuerung nicht einfach immer wie-
der übcrwäl/.en können. Das sind wiederum die Kleinen
und — ich gestatte mir, das hier festzustellen — die
freien Berufe. Wir können nicht einfach überwälzen,
sonst leidet der Rechtschutz darunter. Schon heute
lohnt es sich von der ICostenseite her nicht mehr, für
Forderungen unter 1000 Franken zu prozessieren. Wo
das hinführt, wenn sich gewisse Leute das bei unserer
ohnehin bedenklich sinkenden Zahlungsmoral merken,
können Sie sich selbst ausrechnen. Wenn wir die Teue-
rung nicht aufhalten können, führt dies auf direktem
Weg und unausweichlich zur Verstaatlichung und da-
mit zum Tod der freien Berufe. Ich möchte das hier
mit aller Deutlichkeit feststellen. Wir können und dür-
fen an der Lohn- und Preis-Spirale nicht einfach ewig
weiterdrehen.

Der Kanton Zürich hat eine neue Besoldungsver-
ordnung angenommen, die es den finanzschwächeren
Kantonen, aber auch uns freien Berufen und den
schwächeren Wirtschaftsschichten verunmöglicht, noch
mitzumachen. Die Beträge, die darnach ein juristischer
Anfänger, kurz nach dem Weggang von der Uni, bei
einem Gericht oder einer Bczirksanwaltschaft erhält,
sind derart hoch, dass wir sie in der freien Wirtschaft
auf die Dauer einfach nicht mehr verkraften können.
Es ist längst nicht mehr so, dass die öffentliche
Besoldung der privaten hintennach hinkt, mit Ausnah-
me bei gewissen Banken, Versicherungen und der
Grosschemie, wo man offenbar im Gelde schwimmt.

Ich bin also der Meinung, wenn wir etwas tun
wollen • und wir müssen etwas tun —, dann müssen
wir uns — so schwer es uns fällt — grundsätzlich zu
einem allgemeinen Preis- und Lohnstopp durchringen.
Wenn die Meldung in der Tagesprcsse stimmt, so hat
eine vom Schweizer Fernsehen durchgeführte Umfrage

ergeben, dass 17 Prozent der Befragten grösscre Sozial-
leistungen wünschten. Nur 11 Prozent der Befragten
das war der kleinste Prozentsatz • - - • wünschten mehr
Lohn. Wer dreht denn da von dieser Seite her eigentlich
an der Spirale, möchte ich fragen? Müssen etwa gewisse
Funktionäre andauernd ihre Existenz rechtfertigen? Um
so mehr rechtfertigt sich ein allgemeiner Stopp. Minde-
stens muss man — und ich möchte das mit besonderem
Nachdruck unterstrichen haben — vom Bundesrat her
unbedingt alles unternehmen und versuchen, ein allge-
meines Stillhalteabkommen unter den Sozialpartnern zu
erreichen, wie es nun auch im österreichischen Bundes-
parlament verlangt wird. Jedenfalls müssen wir — wenn
so nichts geschieht — den Mut aufbringen, überall dort,
wo uns neue Lohn-, Tarif- und Preisbegehren vorgelegt
werden, einmal nein zu sagen, damit man das weiss und
nicht mehr reihum ständig mit neuen Begehren kommt,
kaum ist die Tinte der letzten Runde trocken. Ich glau-
be, etwas anderes können wir als Volksvertreter nicht
mehr verantworten.

M. Gehrig: A la suite de mon intervention faite lors
de la session d'été 1970, en faveur d'une réévaluation
de notre monnaie, je voudrais, en complément des
déclarations de nos collègues M. Biel et M. Suter,
ajouter quelques remarques qui s'imposent aujourd'hui.

Je dirai une nouvelle fois que nous aurions dû
réévaluer le franc suisse au plus tard en automne 1969
lorsque s'est opérée la réévaluation du mark allemand.
Si une réévaluation adéquate avait eu lieu à ce
moment-là, notre économie ne se trouverait pas
aujourd'hui dans cette situation alarmante et ne con-
naîtrait pas cette inflation catastrophique.

Que s'est-il passé depuis? D'une part, les secteurs de
notre économie à qui profite en premier lieu un franc
suisse sous-évalué, c'est-à-dire l'industrie d'exportation,
l'hôtellerie, également les milieux financiers, ont enre-
gistré des ventes, un chiffre d'affaires et des bénéfices
incroyablement élevés, comme ils n'en ont jamais réali-
sés. D'autre part, toutes les entreprises travaillant pour
le marché intérieur ont subi aussi les conséquences de
cette inflation importée et connu une super-conjoncture
dépassant l'imagination. De plus, et parallèlement à un
marché du travail asséché depuis longtemps, on devait
aller tout droit à une fièvre et à un emballement
économique tels qu'ils nous ont conduit à une inflat ion
catastrophique dont les derniers effets ne sont pas sans
nous effrayer de plus en plus.

Or, malheureusement, si le Conseil fédéral s'est
décidé à cette réévaluation de 7 pour cent, c'est unique-
ment en raison de l'afflux extraordinaire de dollars
américains qui menaçait de nous coûter des centaines
de millions, et non pour mettre enfin un terme à une
situation monétaire arbitraire condamnant depuis si
longtemps le franc suisse à une sous-évaluation d'envi-
ron 20 pour cent par rapport au dollar américain et
nous-mêmes à être des tributaires indignes d'un système
monétaire international dépassé depuis longtemps et à
en faire les frais. Je le répète, cette réévaluation est due
à cette avalanche de dollars engloutissant nos francs
suisses et. malheureusement, non à des raisons conjonc-
turelles indispensables dans une économie dont le con-
trôle échappe de plus en plus à nos autorités.

Les effets de cette mini-réévaluation, car c'est ainsi
qu'on la juge généralement, peuvent être considérés
comme quasi nuls. 11 est incompréhensible que le Con-
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